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Olivier Landini
Verantwortlicher der 
Kommunikationsabteilung

Aus der Sicht von Sirius, d. h. wenn man die 
Dinge aus der Ferne betrachtet und die weni-
ger attraktiven Aspekte, die man dennoch 
deutlich erkennen kann, relativiert, könnte 
man zum Schluss kommen, dass bei den 
jüngsten Europawahlen das Schlimmste ver-
hindert wurde. Zwar haben die rechtsextre-
men Parteien zugelegt, aber die befürchtete 
braune Welle ist nicht wirklich eingetreten. Die 
Europäische Union ist nicht umgekippt... Und 
das ist sicherlich für einige beruhigend.    

Wenn man die Ergebnisse der Europawahlen 
nun aber ernst nimmt, muss man sich damit 
abfinden, dass es sich hierbei zumindest um 
eine Warnung handelt – sagen wir sogar noch 
ein bisschen mehr! Die politischen Führer in 
Europa wären gut beraten, diese Warnung sehr 
ernst zu nehmen. Müssen wir, um uns davon 
zu überzeugen, an das Wahlergebnis in unse-
rem Nachbarland Frankreich und die unmit-
telbaren katastrophalen politischen Folgen 
erinnern, die das zweitgrößte Land der Euro-
päischen Union in den Abgrund zu reißen dro-
hen? (Bei Redaktionsschluss hatte die erste 
Runde der vorgezogenen Parlamentswahlen 
in Frankreich noch nicht stattgefunden).      

Es ist kein Zufall, dass rechtsextreme Par-
teien und Bewegungen in den letzten Jah-
ren in ganz Europa an Bedeutung gewonnen 

haben. Er steht vielmehr in engem Zusam-
menhang mit der neoliberalen Politik, die in 
den letzten Jahrzehnten in Europa durchge-
setzt wurde. Die Folgen dieser Politik haben 
sich sozial und wirtschaftlich negativ auf 
immer größere Teile der Bevölkerung des 
Kontinents ausgewirkt. Diese Auswirkungen 
werden nun auf die Politik zurückgeworfen. 
Es ist an der Zeit – wie vom OGBL und der 
gesamten Gewerkschaftsbewegung seit lan-
gem gefordert – dass die europäischen Poli-
tiker endlich ihren politischen Kurs ändern, 
bevor es wirklich zu spät ist.   

Wir widmen unser Dossier in der Mitte des 
Heftes genau diesem Europa und seinem 
sozialen Versprechen, wobei wir gleichzeitig 
auf die Grenzen des aktuellen Rahmens hin-
weisen.      

Schließlich finden Sie in dieser neuen Ausgabe 
des Aktuell natürlich wie gewohnt alles, was in 
den letzten Wochen die soziale Aktualität des 
Landes geprägt hat, aber auch die Verhand-
lungsergebnisse des OGBL in den verschie-
denen Aktivitätssektoren, die verschiedenen 
Konflikte, die in den Betrieben laufen, und 
nicht zu vergessen die Aktualität der anderen 
OGBL-Strukturen.   

Viel Spaß beim Lesen.

Mehr als nur eine Warnung 
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Rückblick auf die 1. Mai-Rede

der OGBL-Präsidentin 

Das Fest der Arbeit und

der Kulturen in Bildern



Mittwoch, 1. Mai 2024 auf dem Vorplatz der Abtei von Neumünster in 
Luxemburg-Grund. Es ist kurz nach 11 Uhr, als die OGBL-Präsidentin Nora Back 
ihre Rede zum 1. Mai anlässlich des Tags der Arbeit beginnt.    
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Kurz 
gesagt

C
SL

Die neue 
Vollversammlung der 

CSL ist im Amt  
Am 18. Juni fand unter dem Vorsitz des Arbeitsministers die konstituierende Sit-
zung der neuen Vollversammlung der Arbeitnehmerkammer (CSL) statt, die aus den 
Sozialwahlen vom 12. März hervorgegangen ist. Der OGBL gewann 37 der 60 zu ver-
gebenden Sitze.   

Die 60 Mitglieder der Vollversammlung der CSL wählten insbesondere ihren neuen 
Vorstand. Wenig überraschend wählte die neue Vollversammlung die OGBL-Präsi-
dentin Nora Back erneut zur Präsidentin der CSL für die nächsten fünf Jahre. Auch 
der ehemalige OGBL-Präsident Jean-Claude Reding wurde in eines der beiden Vize-
präsidentenämter der CSL wiedergewählt.   

Die neue Vollversammlung der CSL setzt sich aus 33 wiedergewählten und 27 
neuen Mitgliedern zusammen. Das jüngste Mitglied ist 33 Jahre alt und das älteste 
Mitglied 85 Jahre. Es gibt 34 Mitglieder mit luxemburgischer Staatsangehörigkeit, 9 
mit belgischer Staatsangehörigkeit, 8 mit französischer Staatsangehörigkeit, 7 mit 
portugiesischer Staatsangehörigkeit, 1 Italiener und 1 Deutscher.  

Anlässlich der konstituierenden Sitzung skizzierte die neue Präsidentin der CSL, 
Nora Back, kurz die Grundzüge der Arbeit, die in dieser neuen Sitzungsperiode 
ansteht. In einer Zeit, die von zahlreichen Veränderungen in der Arbeitswelt geprägt 
ist, betonte Nora Back insbesondere die Bedeutung der Bildung.    

Im Herbst wird sich die CSL auch mit den neuen europäischen Haushaltsregeln 
beschäftigen.  Die neue CSL-Präsidentin erwähnte auch das Thema Steuern, ins-
besondere da die neue Regierung eine Reform angekündigt hat.   

Weitere wichtige Themen, die angesprochen wurden, waren die Bekämpfung der 
Armut mit besonderem Augenmerk auf die Situation von Kindern und älteren Men-
schen, das Rentensystem, die Arbeitsbedingungen, der Wohnungsbau und die Kli-
mapolitik.

2 Wochen vor den Europawahlen orga-
nisierte die OGJ – die Jugendabteilung 
des OGBL – eine Podiumsdiskussion 
über die großen europäischen Themen, 
an der sechs Kandidaten verschie-
dener Listen teilnahmen: Charles 
Goerens (DP), Martine Kemp (CSV), 
Fabricio Costa (déi gréng), Michaela 
Morrisova (LSAP), Alija Suljic (déi Lénk) 
und Alain Hermann (KPL). Das Rund-
tischgespräch wurde von Tom Mamer 
vom OGJ moderiert. Die Aufzeichnung 
des Rundtischgesprächs ist auf dem 
YouTube-Kanal des OGBL verfügbar.

Interne Ernennungen: Manon  
Meiresonne und Smail Suljic, die bisher 
beigeordnete Zentralsekretäre des 
OGBL waren, wurden vom National-
vorstand des OGBL, anlässlich seiner 
Sitzung vom 26. März dieses Jahres, 
zu vollwertigen Zentralsekretären 
ernannt.    
 
Manon Meiresonne, die bisher dem 
OGBL-Syndikat Erziehung und Wissen-
schaft (SEW/OGBL) zugeordnet war, 
ist nun für das OGBL-Syndikat Zivile 
Luftfahrt zuständig.   
 
Smail Suljic, der bisher dem Syndikat 
Gesundheit und Sozialwesen des 
OGBL zugeordnet war, wird nun Haupt-
verantwortlicher dieses Syndikats. 
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Keinen Fußbreit für den Rechts extremismus 
Bei Redaktionsschluss hat die erste 
Runde der vorgezogenen Parlaments-
wahlen in Frankreich, die von Präsident 
Emmanuel Macron einberufen worden 
waren, noch nicht stattgefunden. Ange-
sichts des Ernstes der Lage hat der OGBL 
am 20. Juni alle seine französischen Mit-
glieder dazu aufgerufen, sich im Rahmen 
der Parlamentswahlen am 30. Juni und 7. 
Juli massiv zu mobilisieren und unter allen 
Umständen den Rassemblement Natio-
nal zu blockieren und ansonsten die fort-
schrittlichen und demokratischen Kräfte 
zu stärken. Denn zum ersten Mal seit 
dem Ende des Zweiten Weltkriegs steht 
die extreme Rechte in Frankreich vor den 
Toren der Macht.   

Es versteht sich von selbst, dass die töd-

liche neoliberale Politik der letzten Jahre, 
die zu einer systematischen Zerschlagung 
der öffentlichen Dienstleistungen und 
einer erheblichen Zunahme der sozialen 
Ungleichheit geführt hat, stark zur aktu-
ellen Situation in unserem Nachbarland 
beigetragen hat. Die Rentenreform von 
Präsident Macron im Jahr 2023, die von 
einer sehr großen Mehrheit der Bevölke-
rung und allen Gewerkschaften abgelehnt 
wurde, und die auf brutale und undemo-
kratische Weise umgesetzt wurde, hat Öl 
ins Feuer gegossen.  

Die Möglichkeit, dass der Rassemblement 
National bei diesen Wahlen an die Macht 
kommt, sollte alle demokratischen Kräfte 
in Europa beunruhigen. Frankreich ist 
nicht nur das zweitgrößte Land der Euro-

päischen Union, sondern auch eines ihrer 
Gründungsmitglieder.  

Darüber hinaus überqueren täglich mehr 
als 120.000 französische Grenzgänger 
die Grenze, um in Luxemburg zu arbei-
ten. Bilaterale Abkommen verbinden die 
beiden Länder. Die aktuellen politischen 
Ereignisse in Frankreich wirken sich daher 
stark auf die Arbeitswelt auf luxemburgi-
scher Seite aus.

Schließlich ist zu betonen, dass die ersten 
Opfer einer rechtsextremen Regierung die 
Arbeitnehmer wären, wie alle Länder, in 
denen die Rechtsextremen an die Macht 
gekommen sind, zeigen. Die extreme 
Rechte ist der Feind der Arbeitnehmer, 
Rentner und ihrer Familien.

Gemeinsam gegen 
jede Verschlechterung 
unseres Rentensys-
tems vorgehen 
Delegationen des OGBL und von déi Lénk 
trafen sich kürzlich zu einem Meinungsaus-
tausch über die Frage der angekündigten 
Reform des Rentensystems. 

Beide Delegationen stellten eine sehr große 
Übereinstimmung in ihrer Einschätzung der 
von der neuen Regierung angekündigten Poli-
tik fest: Es geht darum, einer Politik, die die 
öffentliche und solidarische Rentenversiche-
rung in Frage stellt, einen Riegel vorzuschie-
ben. Denn die Begünstigung der zweiten und 
dritten Säule durch eine Verschlechterung der 
ersten öffentlichen Säule schwächt dieses 
System, wird zu einer Verarmung der künf-
tigen Rentnergenerationen führen und ent-
spricht lediglich den Interessen der Lobbyisten 
der privaten Versicherer. 

Es gilt, eine Information der Öffentlichkeit zu 
entwickeln, die auf zuverlässigen und nachge-
wiesenen Fakten beruht und nicht auf Katas-
trophenszenarien, die auf einem Blick in die 
Kristallkugel beruhen. 

Beide Organisationen werden diese Bemü-
hungen in ihrem jeweiligen Wirkungsbereich 
in den kommenden Monaten ausbauen. 

Die Unterredung konzentrierte sich 
anschließend auf potenzielle Maßnah-
men, um eventuellen Finanzierungs-
problemen in der Zukunft entgegen-
zuwirken. OGBL und déi Lénk sind sich 
einig, dass Verschlechterungen bei 
den Leistungen auf jeden Fall vermie-
den werden müssen und stattdessen 
versucht werden muss, neue Einnah-
men zu generieren. In der Unterredung 
wurden diesbezüglich verschiedene 
Szenarien angesprochen. 

Eine erste Dringlichkeit betrifft jedoch 
die möglichen Auswirkungen der 

Rentenreform von 2012 auf das Ren-
tenajustement und die Jahresendzu-
lage. Beide Organisationen erinnern 
in diesem Zusammenhang an den 
Gesetzesvorschlag zur Wahrung des 
Rentenniveaus, der von der Arbeit-
nehmerkammer im März 2021 aus-
gearbeitet wurde. Die Annahme dieses 
Vorschlags durch die Abgeordneten-
kammer würde eine Verschlechterung 
auf diesem Niveau verhindern. 

Der OGBL und déi Lénk werden weiter-
hin in regelmäßigem Kontakt in Bezug 
auf das Rentendossier bleiben.
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Die sozialen Ungleichgewichte haben 
in den letzten Jahren zugenommen, die 
Ungleichheiten sind explodiert. 30.000 
Kinder sind von Armut bedroht, und es 
ist ein übertriebener Optimismus, dies 
allein mit Vereinfachung von Verwal-
tungsprozeduren zu begegnen.  

Während alle Studien zeigen, dass die Wirksamkeit 
von Sozialtransfers in den letzten Jahren abgenom-
men hat, sucht man in der Rede des Premierminis-
ters vergeblich nach einem Hinweis auf irgendeine 
Verbesserung auf Ebene der Sozialtransfers. 

Die Ankündigungen im Steuerbereich (mit Aus-
nahme der Ankündigungen zur Steuertabelle und 
zur Steuerklasse 1a) bergen sogar das Risiko, dass 

dadurch die Ungleichheiten in Luxemburg zuneh-
men und die Haushalte mit niedrigem und mittlerem 
Einkommen einen noch größeren Teil der Steuerlast 
tragen müssen.  

Auch die Aussagen auf arbeitsrechtlicher Ebene 
beunruhigen und liegen auf der Linie des Koalitions-
vertrags: Flexibilisierung des Mutterschaftsurlaubs, 
der Familienteilzeit für die, die es sich leisten kön-
nen, der Arbeitszeitgestaltung oder eine Neurege-
lung der Sonntagsarbeit.  

Muss der Premierminister (und sein Arbeitsmi-
nister) daran erinnert werden, dass die Rolle des 
Arbeitsrechts darin besteht, den Arbeitnehmer in 
einem unausgewogenen Machtverhältnis gegen-
über seinem Chef zu schützen?   

Die Rolle des Arbeitsrechts besteht nicht darin, die 

Die Lage der Nation ist in vielerlei Hinsicht unsicher. Die Rede, die der Premier-
minister vor kurzem zu diesem Thema gehalten hat, war es nicht weniger.     

Zur Lage der Nation 
und ihrer Zukunft



Nora Back
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Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen zu stärken. 
Im Übrigen kann man angesichts der Beschäfti-
gungsentwicklung im letzten Jahrzehnt nicht ernst-
haft behaupten, dass das derzeitige Arbeitsrecht ein 
Hindernis für das Wachstum der Unternehmen dar-
stellen würde. 

Im Gegenteil, es gibt viele Lücken, die geschlos-
sen werden müssen, um die Arbeitnehmer besser 
zu schützen. Kein Wort übrigens über die dringend 
notwendige Erhöhung des sozialen Mindestlohns 
aufgrund der europäischen Empfehlungen und der 
höchsten Working Poor-Quote in der Europäischen 
Union. Auch nicht über die notwendige Reform zur 
Erhöhung des Deckungsgrades von Kollektivver-
trägen, die ebenfalls von der gleichen EU-Richtlinie 
gefordert wird.   

Schließlich noch ein Wort zu den Renten: Der Pre-
mierminister freut sich zwar über die steigende 
Lebenserwartung, die übrigens nicht in allen sozio-
professionellen Kategorien gleich hoch ist, zieht dar-
aus aber nicht die logische Schlussfolgerung, dass 

mehr Mittel bereitgestellt werden müssen, um der 
Alterung der Bevölkerung gerecht zu werden. 

Es sei daran erinnert, dass die Rentenreform von 
2012 bereits zu einer enormen Verschlechterung 
der Renten geführt hat, was für die jungen Leute von 
heute einen Verlust von 300.000 bis 400.000 Euro 
im Laufe ihrer Rentenkarriere bedeutet.  

Muss man schließlich daran erinnern, dass eine ähn-
liche neoliberale Politik und soziale Verschlechterung, 
insbesondere bei den Renten, Frankreich an den Rand 
des Abgrunds gebracht haben? Die Ergebnisse der 
Europawahlen dürften noch frisch genug sein, um 
noch nicht in Vergessenheit geraten zu sein.  

Nora Back, 
Präsidentin des OGBL

„Eine neoliberale Politik und soziale Verschlechterung, 
insbesondere bei den Renten, haben Frankreich an 

den Rand des Abgrunds gebracht“
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Vor kurzem hat die Fondation idea, Denkfabrik der 
Arbeitgeber, in einer Studie ihrem Frust gegenüber 
den öffentlichen Ausgaben des Staates freien Lauf 
gelassen. Der OGBL stellt fest, dass starke öffent-
liche Investitionen in Luxemburg in Bildung und 
Gesundheit, in Familie und Altersvorsorge dem Pat-
ronat in Luxemburg immer schon ein Dorn im Auge 
waren. Dass die Studie jedoch die staatlichen Inves-
titionen in Form von steuerlichen Vorteilen für die 
Betriebe in Luxemburg nicht erwähnt, ist schlicht-
weg heuchlerisch.  

Die Kurzsicht der Fondation Idea wird über dem 
noch dadurch verdeutlicht, dass die Stiftung in zahl-
reichen anderen Studien die Wichtigkeit der Anzie-
hung von Talenten nach Luxemburg in den Vorder-
grund stellt. Der OGBL unterstreicht, dass es doch 
gerade das starke öffentlich finanzierte System um 
Bildung, Sicherheit, gratis öffentlicher Transport und 
vor allem um eine starke Sozialversicherung mit 
guten Renten, einem gut funktionierenden Gesund-
heitssystem und Unterstützungen für Familien ist, 
das immer wieder von zugezogenen Fachkräften 
gelobt wird. Die Arbeitgeber in Luxemburg sägen also 
geradezu am Ast, auf dem sie sitzen.  

Es sei darüber hinaus daran erinnert, dass sie selbst 
durch wiederholte Steuerentlastungen (natürlich im 
Namen der Wettbewerbsfähigkeit) prozentual weni-
ger dazu beitragen als Lohnempfänger. Dies ist auf 
eine extrem ungleiche Entwicklung der Steuerlast 
zurückzuführen. Die Steuerlast, die auf dem Lohn 
erhoben wird, ist nämlich seit dem Jahr 1970 um 
das 14-fache gestiegen, wobei über die gleiche Zeit-
spanne die Steuerlast der Betriebe nur mit 7,4 multi-
pliziert wurde. Damit ist die Steuerlast auf dem Lohn, 
die die privaten Haushalte tragen, um 46,6% mehr 
gestiegen als die der Betriebe.  

Es scheint außerdem nicht verwunderlich, dass die 
Studie gerade jetzt ein ganz besonderes Augenmerk 
auf unser Pensionssystem legt, wo doch die Ministe-
rin für Gesundheit und Soziale Sicherheit eine breite 
Debatte darüber für den kommenden Herbst ange-
kündigt hat. Die Arbeitgeberseite scheint also mit 
vertuschten Fakten den Weg für ihre liberale Lob-
byarbeit zu ebenen. Vor allem der wiederholte Blick 

in die Kristallkugel mittels Prognosen auf die Ent-
wicklung in den nächsten 50 Jahren (die sich in der 
Vergangenheit jedes Mal als falsch erwiesen haben), 
dient hier dem einzigen Zweck der Angstmache-
rei, um eine sozial rückschrittliche Politik herbeizu-
schwören. Dabei sollte es stehts unser Ziel sein, der 
kommenden Generation einen besseren Lebens-
abend zu ermöglichen.  

Die Stiftung erwähnt dabei die niedrige Rate des 
Armutsrisiko der Personen über 65 Jahre, um zu 
veranschaulichen, wie großzügig das Luxemburger 
Rentensystem ist. Der OGBL unterstreicht, (und ist 
erstaunt, dass es überhaupt erwähnt werden muss) 
dass es gerade lobenswert ist ein niedriges Armutsri-
siko bei seiner älteren Bevölkerung zu haben. Genau 
ein solches Niveau sollte angestrebt werden, anstatt 
es anzuprangern und zu argumentativen Zwecken 
zu nutzen, um unser öffentliches System in Frage zu 
stellen. Der OGBL fragt sich also: wieviel Altersarmut 
denn erstrebenwert wäre für die Fondation Idea? 

Was vor allem deutlich ist, wenn die Zahlen ordent-
lich analysiert werden, ist, dass es erstens immer 
noch Altersarmut gibt in Luxemburg und es diese 
für den OGBL zu bekämpfen gilt. Und dass zweitens 
die Entwicklung der Altersarmut vordergründig ana-
lysiert werden muss. Diese ist in Luxemburg nämlich 
sehr stark angestiegen von 3,9% auf 10,4% in der Zeit 
zwischen 2010 und 2022. Das ist also mehr als eine 
Verdopplung des Armutsrisikos bei Rentnern. Diese 
alarmierende Progression ist in Luxemburg stärker 
als in der gesamten Europäischen Union. Vor allem 
riskiert diese Entwicklung sich durch die Pensions-
reform von 2012 noch zusätzlich zu verschärfen. 

Der OGBL erinnert daran, dass die letzte Pensions-
reform in Luxemburg substanzielle Verschlechte-
rungen herbeigeführt hat, vor allem bei den Berech-
nungsmechanismen, der Dynamisierung der Renten 
und den Antikumulbestimmungen. Die Reform sieht 
aber außerdem vor, dass die automatische Anpas-
sung der Renten an die Lohnentwicklung begrenzt 
oder sogar abgeschafft werden soll, sobald die reine 
Umlageprämie den Gesamtbeitragssatz von 24% 
übersteigt, was in den kommenden Jahren eintreffen 
könnte. Es ist überdies vorgesehen, die Jahresendzu-

oder wie die Arbeitgeberlobby anfängt, 
das Terrain vorzubereiten 

Sturm auf den Sozialstaat

↑ 
Pitt Bach 
Mitglied des  
geschäftsführenden  
Vorstands

↑ 
Carlos Pereira 
Mitglied des  
geschäftsführenden  
Vorstands
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lage automatisch abzuschaffen, wenn der Beitrags-
satz 24% übersteigt.  

Angesichts der kommenden demographischen Her-
ausforderungen plädiert der OGBL also für eine fun-
damentale, positive Reform, die als Zielsetzung hat 
unser öffentliches Rentenversicherungssystem zu 
stärken und langfristig abzusichern. Dabei müssen die 
Ungerechtigkeiten der Reform von 2012 aus der Welt 
geschafft und Leistungsverbesserungen für alle Rent-
ner und zukünftigen Rentner herbeigeführt werden.  

Dies ist nur möglich, indem die Beitragsmasse 
erhöht wird, aber nicht wie vom Direktor der Stiftung 
Idea erwähnt, indem Luxemburg “mehr Kinder, mehr 
Migranten und mehr Grenzgänger” braucht, sondern 
indem neue Finanzierungsmöglichkeiten ausge-
schöpft werden.  

In diesem Zusammenhang wird der OGBL in den 
kommenden Wochen und Monaten sein Programm 
zu einer positiven Rentenreform vorstellen. Eins ist 

klar, unser Rentensystem, das auf einem Umlage-
verfahren basiert, ist eine Säule unserer Gesell-
schaft, die auf der Solidarität zwischen den 
Generationen basiert. Mit den heutigen Löhnen 
werden die Renten der Rentner von heute finan-
ziert und so die Kontinuität der Unterstützung 
künftiger Generationen sichergestellt. Dieser 
Ansatz garantiert eine faire und universelle Sozi-
ale Sicherheit, befreit von den Risiken, die mit den 
Schwankungen der Finanzmärkte verbunden sind 
und schützt außerdem unsere Renten durch ihre 
Indexierung vor der Inflation.  

Der OGBL wird in den kommenden Monaten alles 
daran setzen unser öffentliches System zu vertei-
digen und sicherstellen, dass es nur die Gewerk-
schaftsfront ist, die hart trifft und nicht die von 
den Arbeitgebern herbeibeschworene Renten-
mauer.

Es sei daran erinnert,  
dass sie selbst durch 

wiederholte Steuerent-
lastungen (natürlich 

im Namen der Wettbe-
werbsfähigkeit) prozentual 
weniger dazu beitragen als 

Lohnempfänger. Dies ist 
auf eine extrem ungleiche 

Entwicklung der Steuerlast 
zurückzuführen.
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 Rückblick auf die 
1. Mai-Rede 

Dësen 1. Mee 2024 ass keen normalen 
1.Mee. Et ass en éischten 1. Mee no staark 
gewonnene Sozialwalen. Den OGBL ass a 
bleift déi éischt Gewerkschaft am Land, 
un där kee laanscht kënnt. An dat ass gutt 
esou, an dat verdanke mär äech all!

Dat gefält net jidderengem. Verschiddener 
hate gehofft, den OGBL géif geschwächt 
ginn. Anerer hunn drop gewett, dass den 
OGBL géif u politeschem Afloss verléie-
ren. An eenzelner hunn esou guer dovu 
gedreemt, den OGBL kënne ganz ze ecar-
téieren. De Géigendeel ass agetrueden. 
Den OGBL steet elo esou staark do wéi ni 
virdrun. (…)

Mee mär hunn ee gemeinsamen Optrag, 
deen eis verbënnt, an deen heescht, déi Leit 
ze verdeedegen, déi musse schaffe fir hiert 
Liewen ze gestalten. An zu deene gehéie-
ren och déi, déi dat och an der Vergaangen-
heet hu misse maachen - déi Pensionéiert.

Mär sinn d’Vertrieder, jo soe mär et offen, 
mär sinn d’Stëmm vun deene Leit a Famil-
len, déi Lëtzebuerg ausmaachen, déi de 
Räichtum vum Land schafen a geschafen 
hunn, déi selwer awer vill manner räich sinn.

  Gegen den Wind

Mär hunn haart Zäiten hanner eis. Mär hunn 
déi lescht 5 Joer haart misse kämpfen. Mär 
hu misse fir eisen Index op d’Strooss goen. 
Eleng, ouni déi aner Gewerkschaften.

Mär hu missen an der Tripartite streiden, 
dass d’Kafkraaft vun de Leit erhale gëtt an 
d’Energiepräisser gedeckelt ginn. Mär hunn 
eis Kollektivverträg misse verdeedegen an 
neier verhandelen, an dat bis an de Streik 
eran.

Bei der Cargolux, engem lëtzebuergesche 
Betrib, dee Krisegewënner ass, an en plus 

de Staat Haaptaktionär ass, hu mer mis-
sen an de Streik trieden, fir datt de Leit hir 
Aarbecht unerkannt gëtt. An net zu läscht 
si mer bei Ampacet duerch ee vun den 
häertsten Aarbechtskämpf gaang, dee mär 
jee kannt hunn.

Bref, den OGBL huet säi Job gemaach. En 
huet d’Interesse vun de Leit verdeedegt. 
Mat alle Mëttelen. Sou wéi en et ëmmer 
gemaach huet a wéi en et ëmmer wäert 
maachen.

Mee dofir si mer vu ville Säiten attackéiert 
ginn. Et ass versicht ginn eis ze isoléieren, 
eis aus dem Spill ze huelen.

Mee mär waren net isoléiert. Mär sinn dat 
net a mär wäerten dat ni sinn. Mär hunn et 
dofir och net néideg eis unzebideren.

Anerer hu Charmeoffensive vis-a-vis vun 
der Politprominenz gestart.

Den OGBL huet seng Offensiven an de 
Betriber lancéiert, mat de Leit, fir d’Leit.

Anerer hunn ënnert groussem Drock 
noginn an de Schwanz bäigezunn. Den 
OGBL huet sech net ënnerkréie gelooss.

  Sozialdialog

Déi nei Regierung huet annoncéiert, datt si 
hannert dem sozialen Dialog géif stoen. Ma 
wann dat esou ass, da fänkt et domat un, 
dass si d‘Gewiicht an d’Bedeitung vun dee-
nen eenzelne Gewerkschaften à leur juste 
valeur ze respektéieren huet. Eis Gewerk-
schaft ass net einfach eng ënner villen.

An dës Regierung wier gutt beroden, wann 
si net géing ignoréieren, dass bei der Wal 
fir d’Salariatskummer, déi jo keng obliga-
toresch Wal ass, iwwer 200.000 Wieler 
hir Stëmm ofginn hunn. Dat ass den Aus-

drock vun enger politescher Participatioun 
déi net kann ignoréiert ginn. Si gëtt eis, als 
Gewënner vun dëser Wal, doriwwer eraus 
eng Legitimatioun, déi keen aneren hei am 
Land virweise kann.

A well mär jo nach an enger Léierphas vu 
verschiddenen neie Ministere sinn, soen 
ech et an enger diplomatesch virsichteger 
a pädagogesch vermëttelbarer Form: Wann 
ech gelift, léif Regierung, maacht net de 
Feeler, de sozialen Dialog als eng formal 
Veranstaltung ofzedinn. Wat mär brauche, 
si seriö, politesch Verhandlungen.

An dobäi huet d’Regierung sech ëmmer déi 
absolut Majoritéit vum OGBL, déi 61%, virun 
Aen ze halen a se ze respektéieren. Alles 
anescht, wier eng flagrant Mëssuechtung 
vum demokratesche Wëllen.

An dat géif enger Regierung, déi selwer vu 
manner ewéi 50% vun de Lëtzebuerger 
Awunner gedroe gëtt, net gutt zu Gesiicht 
stoen. Den OGBL fuerdert eng direkt Par-
ticipatioun an allen Dossieren, déi d‘Inte-
resse vun de schaffende Leit an de Pensio-
näre betreffen. Wann et ëm eis Pensioune 
geet, wann et ëm eist Aarbechtsrecht geet, 
wann et ëm d’Wunnengskris geet, wann 
et ëm d’Steierreform geet, wann et ëm de 
Sozialstaat am allgemenge geet, wann et 
ëm eist d’Gesondheetswiese geet, wann 
et ëm d’Bildungswiese geet a wann et ëm 
d’Klimapolitik geet! An net ze vergiessen, 
wann et ëm d‘national Lounpolitik geet, ëm 
d‘Reform vum Kollektivvertragswiesen, a 
wann et ëm eisen Index geet.

Eis Stëmm zielt, an si wäert esou oder esou, 
net ze iwwerhéiere sinn. Dozou engagéiere 
mär eis haut an hei. Mat anere Wierder: 
Gewerkschaft ass net gläich Gewerkschaft! 
61% sinn net 28%! Beim skandaléisen Tri-
partitediktat vum Mäerz 2022 géint den 
OGBL goufen déi 61% net respektéiert. 

der OGBL-Präsidentin Nora Back
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Eis Stëmm zielt, an si wäert esou oder esou,
net ze iwwerhéiere sinn. Dozou engagéiere
mär eis haut an hei. Mat anere Wierder:
Gewerkschaft ass net gläich Gewerkschaft!
61% sinn net 28%! 
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Esou eppes däerf ni méi passéieren!

Dat ass haut de Message un déi aktuell 
Regierung an dat ass och de Message un 
d’minoritär Gewerkschaft. Den OGBL ass 
bereet mat alle Gewerkschafte konstruk-
tiv zesummenzeschaffen, mee en ass net 
bereet seng Wäerter ze verkafen.

  Krieg und Frieden

2,44 Billiounen Dollar! Dat ass eng Zuel 
mat 13 Zifferen, oder anescht ausgedréckt 
2,44 Millioune Milliounen. Eng onvirstellbar 
Zomm. Et ass déi Zomm, déi 2023 weltwäit 
a Militärausgabe gestach gouf. E Rekord, 
een traurege Rekord.

D’Gewerkschaftsbeweegung verurteelt all 
militäresch Aggressioun. Wat Russland an 
der Ukrain mécht, ass héich kriminell an 
duerch näischt ze entschëllegen.

Als Gewerkschaftler leide mär mat de Mën-
schen an der Ukrain, a verurteelen op dat 
Schäerfst Krichsverbriechen um ukraine-
sche Vollek. Mär denken un dausende vun 
ukraineschen a russesche Famillen, déi 
onschëlleg, hir Jongen a Meedercher an 
dësem sënnlose Krich verléieren.

Wann een ugegraff gëtt, muss een sech 
militäresch wieren dierfen a kënnen. Mee 
Fridden ass just méiglech wann alles 
ënnerholl gëtt fir der Diplomatie an der Ver-
handlung eng Chance ze ginn.

D’Oprëschtungsspiral ass mat Sécherheet 
net d’Solutioun fir déi aktuell ëmmer méi 
fragil Welt méi sécher ze maachen.

Den 1. Mee ass och den Dag vum Fridden, 
an duerfir spillt deen Dag och haut, wou e 
mäerderesche Krich an Europa gefouert 
gëtt, wou queesch duerch d’Welt weider 
Kricher wüten, esou eng wichteg Roll.

All Dag gesi mär grausam an erschreckend 
Biller, déi vun de mënschenonwierdege 
Konditioune vun de Krichsaffer an der gan-
zer Welt temoignéieren. Ewech kucke geet 
net. Mär sinn all betraff. Mee mär refuséie-
ren dës Biller als eng Fatalitéit ze acceptéie-
ren. Kricher si vu Mënsche gemaach, dofir 
kënnen a mussen se och vu Mënschen op 
en Enn bruecht ginn.

An duerfir fuerdert den OGBL och en direk-
ten „Cessez-le-feu“ am Noen Osten, d’Be-
freie vun de Geiselen an eng ëmfaassend 
an direkt humanitär Hëllef fir déi dausende 
Kanner, Fraen a Männer, déi Affer vun engem 
onbaarmhäerzege Krich am Gaza sinn.

Et ass inakzeptabel, dass op béide Säiten, 
radikaliséiert Elementer friddlech Entwé-
cklunge quasi onméiglech maachen.

Déi international Gemeinschaft bleift gefu-
erdert déi raisonabel a moderat Kräfte bäi 
deenen engen an deenen aneren ze stäer-
ken, fir dat Polverfaass ze entschäerfen.

  Neoliberalismus und Re-
chtsextremismus

Eisem esou oft geluefte Gesellschaftsmo-
dell geet et net gutt. De soziale Fortschrëtt 
gëtt a Fro gestallt, jo, op ville Plaze geet 
d’Schwächung vun de Sozialstaaten offen-
siv weider. A ville Länner gëtt d’Demokra-
tie ouni Gêne ugegraff. A queesch duerch 
Europa hunn Austeritéitspoliticken erëm 
Opwand. Dat ass de Buedem op deem kon-
servativ-reaktionär, rietsextrem a faschis-
tesch Parteien an Europa un Afloss gewan-
nen. Et drot eng Situatioun ze entstoen, 
wéi mär se zënter dem 2. Weltkrich net 
méi erlieft hunn.

All fortschrëttlech politesch Beweegun-
gen a Parteie stinn elo an der Verantwor-
tung sech géint déi Entwécklungen an 
eiser Gesellschaft ze mobiliséieren. Dat 
zielt natierlech och fir eis Gewerkschafts-
beweegung. Wa mär eis elo net wieren, da 
riskéiere mär vun eppes iwwerrullt ze ginn, 
wat mär net wëllen, wat grondsätzlech 
géint eis Allgemenginteresse geriicht ass, 
wat eis Perspektive fir ee gutt Liewe fir eis a 
fir déi kommend Generatiounen zerstéiert.

Jo mär mussen op d’Strooss fir a ganz 
Europa déi riets bis rietsextrem Beweegun-
gen ze stoppen an eis Demokratie ze ver-
deedegen. Mee ech warnen: dat eleng geet 
net duer! Dat wäert net vill bréngen, wa mär 
net gläichzäiteg dat aus der Welt schafen, 
wat de Virmarsch vun de Feinde vun der 
Demokratie verursaacht. All Dag wuessen 
déi sozial a wirtschaftlech Inegalitéiten an 
eise Länner a Gesellschaften. Si treffen an 
Europa net nëmmen déi ënnescht, mee 
mëttlerweil och ëmmer méi breet Deeler 
vun de Mëttelschichten. D‘Veraarmung 
vun ëmmer méi breeden Deeler vun der 
Gesellschaft an de sozialen Ofstig an d’Per-
spektivlosegkeet, déi si provozéiert, ass 
den Nährbuedem fir déi brisant geféierlech 
politesch Entwécklunge wéi mer se a villen 
Länner erliewen.

  Steuern

Och wann d’Regierung sech an de Sonn-
desrieden domat bretzt, si wéilt keng Aus-
teritéitspolitik maachen an d’ëffentlech 

Investissementer héichhalen, dann ass dat 
jo wuel de Minimum, mee dierf awer han-
nerfrot ginn.

Well och wa verschiddener eis et net zou-
trauen, och mär kënne rechnen:

Wéi soll et méiglech sinn an Zukunft de 
Militärbudget ze verdräifachen, de Bud-
get an d’Gläichgewiicht ze bréngen, 30 
Prozent Verscholdungsgrenz anzehalen, 
Steiere fir Betriber erofsetzen, d’Fonge-
nindustrie iwwer d‘Taxe d’abonnement 
ze entlaaschten an esouguer och nach, 
wann dann nach eppes Rescht ass, e puer 
Steierkaddoe fir Privatpersounen ze maa-
chen? Wéi soll et do méiglech sinn och 
nach eis Sozialsystemer ofzesécheren, an 
d’Investissementer an d’Infrastrukturen an 
d’Klima héichzehalen?

Drastesch méi Ausgaben, mat drastesch 
manner Recetten?! Erlaabt eis, léif Regie-
rung, dass mär skeptesch bleiwen. A sidd 
äech bewosst, dass mär wäerten oppas-
sen, dass wann är Rechnung net opgeet, 
net mär, d’Salariéen, muar fir är verpasste 
Chancë vun haut wäerte bezuelen.

Eise Steiersystem ass fundamental onge-
recht. An dat net eréischt zënter gëschter, 
mee schonns zënter op d’mannst virgëschter.

Zënter Joerzéngte gi Steierreforme mat 
Entlaaschtunge fir d’Leit versprach, … pass-
éiert ass awer net vill. An déi nei Regierung 
huet hir ugekënnegt Steierreform elo och 
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schonns no hanne verréckelt. (…)

Déi allergréissten Ongerechtegkeet ass jo 
déi, dass een op der Pai vill, vill méi Steiere 
bezilt ewéi op de Revenue vum Kapital. 
Bei ronn 5000 Euro Pai bezilt ee 7 mol méi 
Steiere ewéi bäi 5000 Euro Dividenden.

Gerecht geet anescht: Kapital muss d‘sel-
wecht besteiert gi wéi Aarbecht.

Eist Land brauch Steierrecetten. Dofir 
musse mer d’Sue siche goe wou se sinn. An 
et gi Plaze wou der vill sinn.

Mär brauchen endlech eng seriö Verméi-
genssteier, net fir déi Normalstierflech, mee 
fir déi mat richteg vill Verméigen. An dat ass 
keng Näiddiskussioun. Mee wann d’Rech-
nung soll opgoen, da mussen déi Superräich 
zum Allgemengwuel bäidroen. Net nëmmen 
zu Lëtzebuerg, awer och zu Lëtzebuerg.

A mär brauchen eng seriö Besteierung vum 
Groussgrondbesëtz. Mär mussen d’Speku-
latioun deier maachen.

A mär mussen ophalen de Betriber weider 
steierlech Kaddoen ze maachen. D’Betribs-
besteierung, ass schonns ënnert der lesch-
ter Regierung zweemol erofgesat ginn.

An déi nei konservativ-liberal Regierung wëll 
do nach eng dropleeën. An do gëtt sech net 
wéi bäi den „Personnes physiques“, de Pri-
vatleit, laang Zäit gelooss. D’Betriber sollen 
direkt d‘nächst Joer mol eng éischt Steie-

rerliichterung kréien. Dat kascht iwwer 170 
Milliounen Euro.

D’Patronat verlaangt hir politesch Dividend 
vun de Patronatsparteien direkt. An d’Re-
gierung kuscht!

Den OGBL verlaangt eppes ganz anescht: 
eng Ëmverdeelung vun der Steierlaascht 
vun ënnen no uewen.

An dat heescht och ganz konkret, mär 
brauchen en neie Steierbarème. Well och 
hei sinn d‘Ongerechtegkeeten evident.

Déi niddreg an déi mëttel Akommess-
chichte sollen a musse manner Steiere 
bezuelen. An déi héich méi. De Mindestloun 
muss steierfräi sinn.

A schlussendlech, muss déi automatesch 
Upassung vun der Steiertabell un d’Inflati-
oun endlech agefouert ginn. Dat gëllt och 
fir d’Upassung vun de Steierkreditter un 
d’Inflatioun.

Wann dat net passéiert, verléiere mer all 
weider a weider u Kafkraaft. Et geet elo duer, 
d’Regierung muss dat direkt maachen, elo!

  Grenzgänger

Et muss och gerecht sinn tëschent all dee-
nen, déi zu Lëtzebuerg schaffen, egal op 
Residenten oder Frontalieren.

An dat ass grad fir eis esou wichteg, wou 
mer an engem Land sinn, wou bal d’Hall-
schent vun de schaffende Leit Frontaliere 
sinn.

Wou mer dach an allen ekonomesche Sec-
teuren esou drop ugewise sinn, datt eis 
Kolleege Grenzgänger all Dag Kilometere 
vun doheem fortfuere fir hei schaffen ze 
kommen.

An awer si mer ëmmer erëm mat polit-
eschen Entscheedunge konfrontéiert, 
duerch déi iwwer 250.000 Salariéen ein-
fach ausgeschloss ginn.

Sief et bäi de Bourses d’études, gratis 
Maisons relais, gratis Schoulbicher, gratis 
Kantinnen, Ënnerscheeder bäi der Sozi-
alversécherung, bäi der Besteierung, … an 
alles dat sinn nëmmen e puer Beispiller. (…) 

D’Lëtzebuerger Ekonomie brauch äech. 
D‘Lëtzebuerger Politik seet, mär mussen 
d’Ekonomie stäerken.

Mee wann een dat seet, da muss ee konse-

quent sinn. Ma wann d’Léin ufänken an den 
Nopeschlänner méi héich ze ginn, wann 
de Bensinn ëmmer méi deier gëtt, an den 
ëffentlechen Transport net duergeet fir aus 
ären Heemechtsgemengen op Lëtzebuerg 
ze kommen, wann den dagdeegleche Stau 
ëmmer méi laang gëtt, d’Aarbechtszäiten 
an Däitschland, Frankräich an der Belsch 
méi kuerz sinn ewéi hei, wann een aus stei-
erleche Grënn manner Télétravail ka maa-
che wéi d’Residenten zu Lëtzebuerg, wann 
deelweis Iwwerstonne méi besteiert ginn 
… ma wien mengt der dann, léif Politiker a 
Patronatslobbyisten, wien mengt där, dass 
dann an Zukunft nach wëll heihi schaffe 
kommen??

An all deene Problemberäicher muss d’Poli-
tik erwächen an dréngendst handelen. Och 
géint d’Meenung vun de Patronatsverbänn, 
well et eben net nëmmen ëm deen een 
oder anere Betrib geet, mee ganz einfach 
ëm Funktiounsfäegkeet vum ganze Land.

  Löhne

Mär brauche besser Léin zu Lëtzebuerg. 
Et gehéiert zu eisem Kärgeschäft fir déi 
ze verhandelen, an de Kollektivverträg. An 
et gehéiert och zu eisem Optrag, eis dofir 
anzesetzen, datt och politesch fir méi Kaf-
kraaft gesuergt gëtt. Den OGBL ass déi een-
zeg Gewerkschaft hei am Land déi dës Mis-
sioun an de leschte Joren erfëllt huet.

Wann haut den Index normal funktionéiert 
a keng eng Indextranche verluer gaangen 
ass, dann ass dat eise Merite a mär sinn 
houfreg op eis Gewerkschaft, déi dat mat 
hire Memberen an hire Personaldelegéi-
erten a Militante fäerdeg bruecht huet. A 
wann den OGBL net gewiescht wier, dann 
hätte mer haut bäi eise Léin a Pensiounen 
ee Lach, an zwar vun all deenen Index-
tranchen, déi ouni den OGBL ewechgefall 
wieren.

A wann eng Regierung op d’Iddi sollt kom-
men, ee Jota um Indexgesetz änneren ze 
wëllen, da sti mer erëm genee esou op!

Den Index verhënnert, dass eise reale Loun 
duerch d’Inflatioun ënner d’Rieder kënnt.

Déi sozial Kämpf a Streiken am Ausland 
weisen, wat geschitt wa keen esou een Ins-
trument do ass.

Si weisen awer och, wéi wichteg den Index 
fir de soziale Fridden hei am Land ass. Den 
Direkter vun der Handelskummer an aner 
Patronatsvertrieder gi gutt dofir bezuelt fir 
dat net wëllen ze verstoen a ëmmer erëm 



16
 Fo

ku
s 

/ N
at

io
na

l

géint den Index mobil ze maachen.

Wei gesot, den Index ass ëmmer nëm-
men een Ausgläich fir Reallounverloschter. 
Wann een allerdéngs ofséchere wëll, dass 
de reale Loun sech mat der Wirtschafts-
leeschtung entwéckelt a si net exklusiv an 
den Täsche vun Aktionären a Betribsbe-
sëtzer verschwënnt, da brauch een och e 
staarkt Kollektivvertragswiesen.

D‘Viraussetzung fir ee staarkt Kollektivver-
tragswiesen ass net nëmmen eng staark 
Gewerkschaft, mee och ee Kollektivver-
tragsgesetz dat der Zäit ugepasst ass.

Dat aktuellt Gesetz gëtt scho laang net méi 
de Betribsstrukturen a Betribsberäicher vun 
haut gerecht. Et ass esou, wéi wa mär nach 
ëmmer am leschte Joerhonnert wären.

Déi lescht Regierung hat schonns d‘Dis-
kussioun iwwert eng Reform an hirem 
Programm vun 2018 stoen. Et ass näischt 
passéiert.

Mëttlerweil gëtt et eng europäesch Direktiv, 
déi vun all Land bis Enn 2024 een Aktioun-
splang verlaangt fir op en Taux de couver-
ture vum Kollektivvertragswiesen op 80% 
ze kommen. Dat ass zu Lëtzebuerg e wäite 
Wee well mer aktuell bäi ronn 50% leien.

Den OGBL fuerdert déi nei Regierung dozou 
op ze handelen. An zwar am sozialen Dialog 
an an der Verhandlung mat eis.

D’Resultat muss eng Gesetzesinitiativ fir 
ee bessert an ugepasst Kollektivvertrags-
gesetz sinn.

Direktiv ganz schnell a Lëtzebuerger Recht 
ëmzesetzen, an zwar direkt. Et ass schonns 
ze vill Zäit vergeud ginn.

Mär fuerdere gutt a sécher Aarbechtspla-
zen, déi engem erméiglechen e Prêt op 
enger Bank ze kréien. An duerfir brauche 
mer d‘Gewerkschaft. Grad an Zäite vun 
engem komplett enthemmte Patronat mat 
senge politesche Frënn.

  Lehren aus dem Covid  
ziehen

Den OGBL war ëmmer géint d’Auslagere 
vun der Produktioun vu wichtege Matières 
premières an d’Ausland. Oft si mär dofir 
belächelt ginn.

D‘Covid-Kris huet eis elo gewisen, a wéi eng 
katastrophal Ofhängegkeete mär eis sel-
wer mat där Politik gedriwwen hunn. Dofir 
ënnerstëtzt den OGBL all Beméiunge vun 
enger Reindustrialiséierung an Europa wéi 
och hei am Land. Den Industriestanduert LU 
muss ofgeséchert ginn. Et si schonn ze vill 
Aarbechtsplazen ofgebaut ginn.

  Renten

D’Ofsécherung vun de Sozialsystemer 
gehéiert zur DNA vun de Gewerkschaften. 
Dozou gehéiert och de Pensiounssystem.

Déi éischt Deklaratioune vun der Mme 
Sozialministesch zum Pensiounssystem 
loossen näischt Guddes virausblécken. 
Ongefrot an ouni Ukënnegung, ganz ouni 
Consultatioun, sinn Aussoe gemaach ginn, 
wou mer eis virdru schudderen.

Wann déi Viraussoen iwwer eise Pensi-
ounssystem - déi ëmmer erëm periodesch 
an der Vergaangenheet gemaach goufen - 
agetraff wären, da wäre mär schonn x-mol 
an déi berüchtegt Rentemauer geknuppt.

Dat heescht net, dass ee sech net Gedan-
ken doriwwer soll maachen, wéi dëst ganzt 
wichtegt Standbeen vun eisem Sozialstaat 
gestäerkt an ofgeséchert gëtt.

Awer doudsécher net, wéi sech dat munch 
Politiker an d’Patronat wënschen, a Rich-
tung vu méi laang schaffen a manner 
Pensioun kréien. An och doudsécher net 
duerch d’Ausverkafe vun eisem ëffentle-
che Pensiounssystem u privatkommerziell 
Assurancen.

Wien sech un eisem Rentesystem vergrä-
ift, dee mécht d‘Dir op fir d’Verdéiwung vun 
der sozialer Fraktur an eiser Gesellschaft.

An ech soen et haut ganz kloer: Ee Kollek-
tivvertrag ass een Ofkommes dat mat den 
nationalrepräsentative Gewerkschaften 
ausgehandelt gëtt – an näischt anescht.

Dat huet Europa verstanen, an dat sollen 
och ganz schnell hei am Land all déi Poli-
tiker a Patronatsvertrieder verstoen, déi 
doriwwer fabuléieren, aleng mat hire Sala-
riéë Kollektivverträg ze verhandelen.

  Arbeitsrecht

Eng Verschlechterung vun eisem Aar-
bechtsgesetz a punkto Aarbechtszäiten 
ass inakzeptabel.

Mär musse manner Stonne schaffen. Net 
méi. D’Aarbecht dierf eis net krank maa-
chen. Mär brauche gutt Aarbechtsbedin-
gungen a gutt Léin. Sécher Aarbechtspla-
zen. Och fir déi nächst Generatiounen.

Mär wëllen a mär brauche kee System vu 
Schäinselbststännegen ouni Rechter a 
Sozialversécherung, keng CDDen an Inte-
rimsplazen à gogo, keng prekär Aarbechts-
bedingungen a stänneg Angscht virun Ent-
loossungen.

Ënnert der Verantwortung vum Lëtzebu-
erger EU-Kommissär ass elo endlech eng 
Direktiv zu der Plattformaarbecht ugeholl 
ginn. Si ass alles anescht ewéi perfekt, mee 
bedeit awer eng weesentlech Verbesse-
rung fir déi, déi bis elo total ongeschützt 
ënnert deene prekäerste Konditiounen hu 
misse schaffen.

Mär fuerderen eis Regierung elo op dës 
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Een No-go, eng rout Linn fir den OGBL.

Da gi mer op d’Strooss an nach méi wäit 
wann et noutwenneg soll sinn. Eis Mobili-
séierung huet haut ugefaangen!

Nach eng Kéier: mär leenen eng seriös 
Diskussioun iwwer d’Ofsécherung vun 
de Rente guer net of, mär sinn esouguer 
Demandeur. Mee mär wäerten net zouloos-
sen, dass probéiert gëtt, d‘Generatioune 
géint eneen auszespillen.

Wien haut seet e géif am Interessi vun de 
kommende Generatiounen de Pensiouns-
system reforméieren, ouni opzeweisen, 
wou zousätzlech Mëttele sollen hierkom-
men, dee seet tëschent den Zeilen, dass 
Jonker an Zukunft mei laang musse schaffe 
fir herno manner erauszekréien.

Et ass schonn de Combel vun der Heuchle-
rei, wann een dat och nach wëll als Leesch-
tung am Interessi vun der jonker Generati-
oun duerstellen, wou genee de Géigendeel 
de Fall ass.

Ausserdeem gëtt op eng äusserst verwer-
flech Manéier insinuéiert, dass haiteg Pen-
sionären op Käschte vun anere géife profi-
téieren. Fir op dës Aart a Weis ideologesch 
den Terrain fir Pensiounskierzungen ze pre-
paréieren an duerchzesetzen.

D’Ofsécherung vum Lëtzebuerger Pensi-
ounssystem, ee vun de beschten op der 
Welt, ass eben net eng einfach mathe-
matesch Examensfro, mee eng sozial- a 
gesellschaftspolitesch Erausfuerderung, 
déi méi brauch wéi Leeschtung mat Joren 
ze multiplizéieren an imaginär Maueren 
opzeriichten.

Par Conter ass et zum Beispill un der Zäit de 
Plaffong vun de Cotisatiounen eropzeset-
zen. Et gëtt kee Grond dofir dat net ze maa-
chen. Sou kréie mer och méi Suen eran.

An net ze vergiessen, dass mär net fir 
näischt eng Reserv vun iwwer 23 Milliarden 
opgebaut hunn, eng Reserve déi 5,5 mol de 
järlechen Depensen entsprécht.

An et ginn nach ganz aner Stellschrauwe 
fir zousätzlech Recetten, déi ze diskutéiere 
sinn, wann d’Regierung eng Pensiounsdis-
kussioun wëll féieren.

  Klimakris

An dësen Zäite kann et keng 1.Mee-Ried 
ginn, ouni un d’Erausfuerderungen ze erën-
neren, virun déi d’Klimakris eis all stellt.

Et ass evident, dass d’Erreeche vun de Kli-
maziler, déi mär eis als Land, an der EU an 
esouguer an der Welt als Aufgab ginn hunn, 
mussen erreecht ginn.

Da musse mer eis dat kaschte loosse wat et 
kascht. An d’Transitioun muss sozial gestalt 
ginn. Och dat kascht. An duerfir musse mer 
eis och déi néideg Moyene ginn.

An do ass et schonn extrem beonrouegend, 
wann ee gesäit, dass d’Investissementer 
an deenen nächste Joren erëm sollen erof-
goen. Dat kann net sinn.

Well mär wëssen, dass wa mär haut net 
handelen, da gëtt et nach vill méi deier. A 
virun allem wäert et zu schwéieren huma-
nitäre Katastrophen a gesellschaftleche 
Verwerfunge kommen, wéi d’Welt se nach 
net gesinn huet.

  Wohnen

Wann déi, déi hei am Land schlecht wunnen 
oder keng Wunneng fannen, d’Geld hätten, 
oder op d‘mannst e Gaart, fir d’Politiker 
op Partyen ze invitéieren, da géif och vlä-
icht eng Wunnengspolitik an hirem Sënn 
gemaach ginn.

An net eng Wunnengspolitik am Interessi 
vun deenen, déi sech mam Besëtz vu Land, 
Bauterrainen an Immobilie gëllen Nuese 
verdéngen.

Zënter Joerzéngten hunn d’Regierungen 
et verschlof eppes ze maachen. Anstatt 
de Wunnmaart ze reguléieren, hu si der 
Spekulatioun an dem Räichginn um Wun-
nengsmaart säi fräie maartwirtschaftleche 
Laf gelooss.

Den ëffentleche Wunnengsbau ass zur 
Randerscheinung degradéiert ginn. Dat 
huet déi Konsequenzen, déi mer kennen:

 → ze deiere Wunnraum,
 →  d’spekulatiivt Zeréckhale vu Bauter-
rainen a Wunnengen,
 →  ëmmer manner ëffentlech Loka-
tiounswunnengen,
 → fiskalesch Kaddoe besonnesch fir d‘Mul-
tiproprietairen vu Land a Wunnengen. 

An déi aktuell Regierung bleift och hei 
hirem ideologeschen Dogma trei: nei Stei-
erkaddoen an éischter Linn fir déi, déi vill 
Geld hunn.

Obwuel d’DP de Wunnengsminister stellt, 
huet si deen an hirem Walprogramm 
annoncéierte Wumms a Richtung ëffent-

leche Wunnengsbau à la Wiener-Modell 
schonns annuléiert. Dobäi wär genee dat 
de richtege Wee gewiescht.

Fir endlech als ëffentlech Hand zu deem 
grousse Player ze ginn, dee positiv op 
d’Präisbildung awierke kann a gläichzäiteg 
d’Wunnengsnout do upake kann, wou se am 
stäerkste besteet. An d’Baukonjunktur an 
d’Bauaktivitéit wierklech ukuerbele kann.

Den OGBL fuerdert, dass de Bau vun dau-
sende bis zu zéngdausenden ëffentleche 
Lokatiounswunnengen zur politescher 
Prioritéit bis 2040 gëtt.

Den OGBL fuerdert, dass endlech eng konse-
quent Politik géint d’Spekulatioun a géint d‘ex-
zessiivt Unheefen a privaten Hänn vu Land, 
Bauterrainen a vun Immobilien ëmgesat.

Den OGBL fuerdert méi staatlech Hëllefen, 
awer fir d’Leit, fir de Kaf vun der eegener 
Wunneng.

An den OGBL fuerdert ee Lokatiounsge-
setz dat d’Entwécklung vun de Loyeren un 
déi duerchschnëttlech Entwécklung vum 
Akommes vun der Bevëlkerung koppelt. 
Nëmmen esou ass dat fataalt Auserneen-
drifte vun Akommes a Loyer,wéi mer et am 
Moment erliewen, ze stoppen.

Mär si frou haut e staarken OGBL ze sinn, 
deen zesummen hei steet fir d’Interesse 
vun de Leit ze verdeedegen.

An der Pensioun an natierlech op der Aar-
bechtsplaz. 

D’Zäiten, déi elo op eis zoukommen, wäerte 
keng einfach ginn. Mär sinn eis dat bewosst.

Mee mär si prett. Fir dowidder ze goe wann 
et néideg ass. Dorunner soll keen zweifelen.

Aarbecht unerkennen a se gutt bezuelen. 
Datt muss erëm an der Vierdergrond geré-
ckelt ginn.

An dofir sti mer all, onofhängeg, vu wéi 
engem Secteur och ëmmer.
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Der 1. Mai ist auch ein Feiertag. Und wie jedes Jahr orga-
nisierte der OGBL in Zusammenarbeit mit der Abtei Neu-
münster seinen traditionellen Tag der Arbeit und der Kul-
turen. Sogar die Sonne war dieses Jahr mit von der Partie. 
So fanden sich am 1. Mai mehrere tausend Menschen aus 
allen Bevölkerungsschichten, unterschiedlicher Herkunft 
und Nationalität im Grund ein, um das breite gastrono-
mische Angebot und ein wie immer sehr hochwertiges 
Kulturprogramm zu genießen, bei dem Jung und Alt auf 
ihre Kosten kamen. So konnten die Besucher den ganzen 
Tag über zahlreiche Konzerte, Aufführungen, Lesungen, 
Workshops für Kinder und Ausstellungen besuchen. 

Das Fest der 
Arbeit und der 
Kulturen war 
erneut ein 
Erfolg!
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Alle Fotos 
entdecken
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Aktuelles in Sachen Energie in Zusammenarbeit mit ISTA

Entwicklung der 
Energiepreise 2024/2025
Die letzte Heizperiode ist abgeschlossen und ein 
Grossteil der Heizkostenabrechnungen für das Jahr 
2023 sind bereits erstellt worden. Wir sehen, dass 
die Energiepreise immer noch auf einem sehr hohen 
Niveau sind, werden aber erfolgreich aktuell noch 
erfolgreich durch die staatliche Unterstützungen in 
ihrer Entwicklung nach oben eingebremst.

Diese staatlichen Unterstützungen werden nun in 
aller Voraussicht nach dem 31.12.2024 wegfallen 
und es gibt erste Prognosen der STATEC zu der dann 
weiteren Preisentwicklung – die aktuelle Zahlen 
stammen aus dem Mai 2024.

Der Preis für den Liter Heizöl beträgt aktuell inkl. TVA 

zwischen 85-90 Cent, hier ist bereits die aktuelle 
staatliche Unterstützung von 15 Cent abgezogen.

Der Preis für den m3 Erdgas beträgt aktuell inkl. TVA, 
je nach Anbieter zwischen 80-100 Cent, wobei die 
Tarife für ökologische Produkte sich im oberen Preis-
bereich befinden. Für den Netzzugang und die Netz-
nutzungskosten (der aktuell vom Staat bezahlt wird) 
ist hier bereits eine Reduzierung von ca. 25 Cent mit 
eingerechnet.

Der Preis für die kW/h Strom beträgt aktuell, je nach 
Anbieter inkl. 8 % TVA zwischen 15-22 Cent, dies 
ist das vom Staat festgeschrieben Preisniveau aus 
2022 – subventioniert mit aktuell ca. 11,55 Cent.

Nun gibt es für 2025 mehrere Szenarien, die auch 
von der weiteren geopolitischen Situation abhängig 
bleiben.

Eines steht aber schon fest, die günstigste Prognose 
sagt voraus, dass mindestens mit einer Gaspreisstei-
gerung von 10 % und einer Strompreissteigerung von 
45 %1 gerechnet werden muss, Heizöl könnte um 
20 % günstiger werden. Dies kann sich für uns aber 
auch noch viel ungünstiger (viel teurer) entwicklen!

Unserer Studie (https://heiz-o-meter.de) in Deutsch-
land, bei der wir Verbrauchsdaten von ca. 380.000 
Haushalten aus den zwei der letzten Heizperioden 
(September – März) untersucht haben hat bestätigt, 
dass die Haushalte im letzten Jahr 5 % mehr ver-
braucht hatten, als das Jahr zuvor (diese Daten sind 
schon temperaturbereinigt).

Darum bleibt es nachwievor sehr wichtig, dass jeder 
von uns weiterhin alles dafür tut, Energie bei sich im 
Haushalt (in der Familie) und auf der Arbeit einzu-
sparen.

1  Dieser Artikel wurde vor der Rede von Premierminister Luc 
Frieden zur Lage der Nation verfasst, in der eine Oberg-
renze für den Anstieg der Strompreise auf 30 % angekün-
digt wurde, was immer noch ein erheblicher Anstieg ist.
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Am 6. Juni, drei Tage vor den Europawahlen, zogen die 
Gewerkschaften der Großregion unter der Schirm-
herrschaft des Interregionalen Gewerkschaftsrates 
der Großregion (IGRGR) symbolisch zwischen Perl 
in Deutschland und Schengen in Luxemburg, um für 
ein gerechtes, demokratisches und soziales Europa 
einzustehen. Die Gewerkschaften sind zutiefst pro-
europäisch eingestellt, werfen aber dennoch einen 
sehr kritischen Blick auf die Entwicklungen in der 
Europäischen Union in den letzten Jahren. 

Für ein gerechtes, demo -
kratisches, und soziales Europa! 

In ihren Reden haben Nora Back, Präsidentin des 
OGBL, Timo Ahr, stellvertretender Vorsitzender des 
DGB Rheinland-Pfalz/Saarland (Deutschland), Denis 
Schnabel, Sekretär der CGT Grand Est (Frankreich) 
und Joel Thiry, Sekretär der FGTB (Belgien) sich für 
ein gerechteres, sozialeres Europa als Friedenspro-
jekt eingesetzt. Die Gewerkschafter forderten unter 
anderem eine gerechtere Besteuerung großer Ver-
mögen, bessere Löhne für Arbeitnehmer, demokra-
tischere und transparentere Entscheidungsgremien 
sowie eine Abkehr von der Sparpolitik, die nach und 
nach öffentliche Dienstleistungen und Infrastruktu-
ren zerstört hat, die jedoch die Grundlage für einen 
funktionierenden Staat bilden. Die Gewerkschafts-
vertreter riefen auch dazu auf, an den Europawah-
len teilzunehmen und für die fortschrittlichen und 
demokratischen Kräfte und gegen die extreme 
Rechte, den Feind der Demokratie und der Gewerk-
schaften, zu stimmen. 

Der Interregionale Gewerkschaftsrat der Großre-
gion (IGRGR) – das sind über 600.000 Mitglieder in 
den Gewerkschaften OGBL und LCGB (Luxemburg), 
CGT und CFDT sowie CFTC (Grand Est - Frankreich), 
DGB (Rheinland-Pfalz/Saar - Deutschland) und FGTB 
sowie CSC (Wallonien/Belgien).
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112. Internationale 
Arbeitskonferenz

Notwendigkeit, die Auswirkungen von Klima- und 
Umweltrisiken auf die Sicherheit und Gesundheit 
am Arbeitsplatz zu berücksichtigen, Maßnahmen 
zum Schutz des Einkommens der Arbeitnehmer 
bei Isolation sowie angemessene Ressourcen für 
Arbeitsinspektoren. 

Nachdem die ILO-Mitgliedstaaten in diesem Jahr 
die dritte Diskussion im Rahmen des Ausschusses 
für die wiederkehrende Diskussion über die Grund-
prinzipien und Grundrechte bei der Arbeit begonnen 
hatten, verabschiedeten sie Schlussfolgerungen, in 
denen sie bekräftigten, dass die Achtung der Men-
schenrechte, die Rechtsstaatlichkeit und die demo-
kratischen Freiheiten wesentliche Voraussetzungen 
dafür sind, dass die Grundprinzipien und Grund-
rechte am Arbeitsplatz vollständig umgesetzt wer-
den können. Dies beinhaltet natürlich auch ein klares 
Bekenntnis zum Sozialdialog in Tripartiteform, die 
Anerkennung von Kollektivverhandlungen und der 
gewerkschaftlichen Freiheit sowie die Achtung der 
Grundrechte im Rahmen des grünen, digitalen und 
demografischen Wandels. 

Schließlich betonten die Teilnehmer im Ausschuss 
für die allgemeine Diskussion über menschen-

Anlässlich der 112. Tagung der Internationalen 
Arbeitskonferenz (IAK) trafen sich vom 3. bis 14. 
Juni 2024 in Genf die Delegationen der Regierungen, 
Arbeitgeber und Arbeitnehmer aus 187 Mitglied-
staaten der Internationalen Arbeitsorganisation 
(ILO), um wichtige Fragen der Arbeitswelt zu erör-
tern. 

Der Normenausschuss, der dafür zuständig ist, dass 
die von der ILO angenommenen Normen von den 
Mitgliedstaaten eingehalten und umgesetzt wer-
den, hat diesmal 24 Einzelfälle untersucht. Dabei 
wurde insbesondere festgestellt, dass einige der 
wichtigsten grundlegenden Konventionen und Emp-
fehlungen zum Schutz der Arbeitnehmerrechte, wie 
die Konvention Nr. 87 über die Vereinigungsfreiheit 
und den Schutz der Gewerkschaftsrechte und das 
Abkommen Nr. 98 über das Vereinigungsrecht und 
das Recht zu Kollektivverhandlungen, immer häufi-
ger angegriffen werden. Hinzu kommt, dass mehrere 
Regierungen sich stärker auf die Seite der Arbeit-
geberverbände stellen und so die Gespräche zwi-
schen Gewerkschaften, Arbeitgebern und Regierun-
gen erschweren. Schließlich sind die Schwächung 
des Kontrollsystems der ILO und die zunehmende 
Politisierung der Debatten in der ILO, die es nicht 
mehr erlauben, Entscheidungen auf der Grundlage 
objektiver Kriterien und der Grundsätze der sozialen 
Gerechtigkeit zu treffen, nach Ansicht der Arbeit-
nehmervertreter zunehmend für die Nichteinhal-
tung der Arbeitnehmerrechte verantwortlich. 

Eine erste Diskussion fand im Normenausschuss 
zum Schutz vor biologischen Gefahren statt, um 
neue internationale Normen auszuarbeiten, insbe-
sondere in Form einer Konvention und einer Emp-
fehlung zu biologischen Gefahren am Arbeitsplatz. 
Auch hier gestalteten sich die Gespräche mit den 
Arbeitgebervertretern schwierig, da diese sich von 
Anfang an gegen eine Konvention und eher für eine 
nicht bindende Empfehlung ausgesprochen hatten. 
Die Arbeitnehmervertreter in diesem Ausschuss 
zeigten sich jedoch recht zufrieden mit der guten 
Zusammenarbeit mit den Regierungen und konn-
ten einige wichtige Ergebnisse erzielen, darunter 
die Berücksichtigung der körperlichen und geistigen 
Gesundheit und des allgemeinen Wohlbefindens der 
Arbeitnehmer in Bezug auf biologische Gefahren, 
umweltbezogene Bestimmungen, insbesondere die 
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würdige Arbeit und die Pflegewirtschaft, dass es in 
diesem Bereich nach wie vor Defizite gebe, insbe-
sondere bei der Finanzierung und Umsetzung von 
Maßnahmen, die den Zugang zu einer qualitativ 
hochwertigen Pflege gewährleisten. Verbesserun-
gen auf Ebene der Care Economy kann nur durch 
einschlägige politische Maßnahmen erreicht wer-
den, insbesondere in den Bereichen Beschäftigung, 
Sozialschutz, Ausbildung, Kompetenzen, Lernen und 
durch eine Erhöhung der öffentlichen Investitionen. 

Neben der Arbeit der verschiedenen Ausschüsse 
standen auch das Eröffnungsforum der Globalen 
Koalition für soziale Gerechtigkeit und die Wahl des 
neuen ILO-Verwaltungsrats auf der Tagesordnung 
der 112. IAK. 

Der OGBL war bei der 112. Sitzung der IAK durch Vér-
onique Eischen, Mitglied des geschäftsführenden 
Vorstands des OGBL, Jean-Claude Reding, Vizeprä-
sident der Arbeitnehmerkammer Luxemburg (CSL) 
und Sonia Neves, Zentralsekretärin der Immigrier-
tenabteilung des OGBL, vertreten. Das gemeinsame 
Europasekretariat von OGBL und LCGB (SECEC) war 
durch Katia Neves vertreten.
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Lux-Airport
360 Arbeitnehmer

Syndikat Zivile Luftfahrt (OGBL-Delegierte: 4/7)

Laufzeit des Kollektivvertrags: 01.01.2025 bis 31.12.2027

Lohnerhöhungen: Neue Lohntabelle mit wesentlich höheren Einstiegsgehältern und 
einer attraktiveren Gehaltsentwicklung für alle Gehaltskategorien / Neudefinition 
der Gehaltskategorien & Erweiterung der Anzahl der Gehaltsstufen von 25 auf 28 
Stufen

Bonus: Auszahlung eines einmaligen Bonus im Mai 2024 in Höhe von 2.200 € an 
jeden Arbeitnehmer

Sonstiges: Integration der Risikoprämie, die je effektivem Arbeitstag gezahlt wurde, 
in das Gehalt – diese Integration hat zur Folge, dass diese Prämie indexiert, zum 13. 
Monatsgehalt hinzugefügt, bei der Berechnung von Lohnzuschlägen berücksichtigt 
und bei Urlaub, Krankheit usw. gezahlt wird.

Leclerc 
(ehemals Match)
520 Arbeitnehmer

Syndikat Handel 
(OGBL-Delegierte: 11/12)

Laufzeit des Kollektivvertrags: 
01.06.2024 bis 31.05.2027

Vergütung: Aktualisierung und 
Anpassung der Lohntabellen

Prämien: Neudefinition der Moda-
lität der Jahresendgratifikation, die 
das Vertrauen in die Zukunft des 
Unternehmens unterstreicht

Arbeitszeit: Begrenzung der unbe-
zahlten Pause auf eine Stunde statt 
anderthalb Stunden / Präzisierung der 
Stempelungsmodalitäten / Schlie- 
 ß-ung an Heiligabend und Silvester 
um 16.30 Uhr statt um 17 Uhr, damit 
die Beschäftigten mehr von den 
Feiertagen profitieren können

Sonstiges: Präzisierung der Moda-
litäten für Telearbeit für das Verwal-
tungspersonal / Einführung eines 
Artikels zum Recht auf Abschalten
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Heintz van Landewyck & Landewyck Tobacco
370 Arbeitnehmer

Syndikat Chemie (OGBL-Delegierte: 7/9)

Laufzeit des Kollektivvertrags: 01.01.2024 bis 31.05.2025

Lohnerhöhungen: Mit Ausnahme der Führungskräfte im Unternehmen erhalten alle 
Arbeitnehmer Lohnerhöhungen (+2 % für manuelle Berufe und +4 % für handwerk-
liche Berufe und andere Berufe im Unternehmen ab 1. Juni 2024 sowie +0,65 % für 
manuelle Berufe und 1,65 % für handwerkliche Berufe und andere Berufe im Unter-
nehmen ab 1. Juni 2025).

Prämien: Alle Prämien für Bereitschaftsdienste werden angehoben (Nacht von Mon-
tag bis Freitag: 40 €; Samstag: 40 €; Sonntag: 80 €; Feiertag: 80 € ).

Der OGBL als Mehrheitsgewerkschaft und 
Verhandlungsführer im Sektor, der LCGB 
und der Arbeitgeberverband FEDIL-Catering 
haben am 11. April 2024 nach 20 Jahren Dis-
kussionen und 3 Jahren Verhandlungen den 
ersten sektoriellen Kollektivvertrag, der die 
3000 Arbeitnehmer betrifft, die im Sektor 
der Gemeinschaftsgastronomie arbeiten.

Der sektorielle Kollektivvertrag sieht unter 
anderem Folgendes vor:

 → Lineare Lohnerhöhungen von 0,8 %/
Monat ab dem 1. Januar 2025 und von 
0,7 %/Monat ab dem 1. Januar 2026 für 
alle Arbeitnehmer, deren Bruttomonats-
lohn zwischen dem sozialen Mindest-
lohn für nicht qualifizierte Arbeitnehmer 
und dem sozialen Mindestlohn für quali-
fizierte Arbeitnehmer liegt.
 → Eine Anpassung der Löhne, die zwischen 
dem sozialen Mindestlohn für nicht qua-
lifizierte Arbeitnehmer und dem sozialen 
Mindestlohn für qualifizierte Arbeitneh-
mer liegen, bei einer von der luxemburgi-
schen Regierung beschlossenen Anpas-
sung des sozialen Mindestlohns für nicht 
qualifizierte Arbeitnehmer.

 → 1 zusätzlicher Urlaubstag für Arbeit-
nehmer mit einer ununterbrochenen 
Betriebszugehörigkeit von 10 Jahren.
 → Die Möglichkeit einer jährlichen Refe-
renzperiode betreffend die Arbeitszeit 
für Arbeitnehmer, die in Einrichtungen 
beschäftigt sind, die von den Schulferien 
in Luxemburg betroffen sind.
 → Kostenlose Mahlzeiten ab Dienstantritt.

 → Zuschlag für Sonntagsarbeit in Höhe von 
70 %.
 → Zuschlag für Feiertage zu 100 %.
 → Klare Regeln bei der Übertragung von 
Arbeitsverträgen der Arbeitnehmer.

Der sektorielle Kollektivvertrag wurde für 
eine Dauer von drei Jahren geschlossen und 
wird dann bis zum 30. April 2027 gelten.

Der OGBL freut sich natürlich über diese 
Einigung, die ausschließlich seinen Dele-
gierten und Militanten vor Ort zu verdan-
ken ist, die sich unermüdlich für ihren ers-
ten Kollektivvertrag eingesetzt haben. Der 
OGBL freut sich damit auch über einen 
weiteren Schritt in Richtung einer höhe-
ren Deckungsquote von Kollektivverträgen 
im Land.

Unterzeichnung des ersten sektoriellen 
Kollektivvertrags

Historische Einigung in der 
Gemeinschaftsgastronomie
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Nicht ohne Stolz verkündet das Syndikat 
Finance Sector des OGBL den Abschluss 
der erfolgreichen Verhandlungen, die zu 
einem neuen Kollektivvertrag (KV) im Ver-
sicherungssektor geführt haben.

In der Tat ist es uns gelungen, die finanziel-
len Aspekte strukturell und substanziell zu 
verbessern.

Man muss wissen, dass die Arbeitneh-
mer von Versicherungsgesellschaften von 
Lohntabellen, die eine automatische Lohn-
entwicklung, mindestens alle drei Jahre 
von fast 1,5 % vorsehen, sowie von einer 
monatlichen Haushaltsprämie profitieren. 
Hinzu kommt zusätzlich eine pauschale 
Konjunkturprämie.

Für die nächsten drei Jahre konnten wir eine 
substanzielle Revision dieser Konjunktur-
prämie aushandeln, insbesondere um den 
Indexrückstand bei dieser Pauschale aufzu-
holen, und wir konnten die Tarife strukturell 
und substanziell anheben.

Diese Verhandlungen, die mit unerschüt-
terlicher Entschlossenheit und in einem 
Geist der Zusammenarbeit geführt wurden, 
haben zu bedeutenden Fortschritten für 
die Beschäftigten im Versicherungssektor 
geführt.

Der neue Kollektivvertrag für die Versiche-
rungen, der zur Verbesserung der Arbeits-
bedingungen und zur Förderung der beruf-
lichen Entwicklung der Arbeitnehmer in 
diesem Sektor konzipiert wurde, enthält 
mehrere wichtige Fortschritte:

Beschäftigungsfähigkeit und Sicherung 
des beruflichen Werdegangs

 Wir konnten eine wesentliche Verbesse-
rung der Prämien für Eingliederung und Per-
fektionierung aushandeln und damit unser 
Engagement für Weiterbildung und berufli-
che Entwicklung verstärken. Jeder Beschäf-
tigte erhält nun eine jährliche Zulage von 
40 Stunden für Fortbildungsmaßnahmen, 
wodurch die Eingliederung und berufliche 
Weiterentwicklung während der gesamten 
Laufbahn gewährleistet wird.

Rückkehr zu attraktiven Lohntabellen

Deutliche Lohnerhöhungen wurden verein-
bart:

Gruppen 1 und 2: Eine beeindruckende 
Erhöhung um 6 % wurde für das Eingangs-
gehalt sowie für die Schwellenwerte 1 und 
2 genehmigt;

Gruppen 3 und 4: Eine beachtliche Erhö-
hung um 4 %;

Gruppen 5 und 6: Eine beachtliche Erhö-
hung um 3 % wurde festgelegt.

Die Konjunkturprämie wird erhöht

Die Konjunkturprämie wurde nach oben 
korrigiert, um die vergangenen Index-
tranchen auszugleichen: 2024: +15 %; 
2025: +15 % + 1 %; 2026: +15 % + 2 %.

Eine bemerkenswerte Attraktivitätsprä-
mie

Um die Attraktivität des Sektors zu steigern, 
wurde die Attraktivitätsprämie deutlich ver-
bessert: 2024: 500 €; 2025: 400 €; 2026: 
400 €.

Überwachung der sozialen Auswirkungen 
von KI auf bestehende Funktionen

Die paritätische Kommission analysiert, 

kartografiert, überprüft und passt die beste-
henden Funktionen in Bezug auf poten-
zielle soziale Auswirkungen angesichts der 
Entwicklung der künstlichen Intelligenz in 
der Branche an.

Ein verstärkter Sozialdialog

Jedes Unternehmen muss Vereinbarun-
gen über flexiblere Arbeitsformen aushan-
deln und sich auch mit sozialen und sogar 
gesundheitlichen Maßnahmen befassen, 
insbesondere mit Abwesenheit wegen 
Menstruation und Endometriose.

Der Gesundheits- und Sicherheitsdele-
gierte erhält nun von Amts wegen einen 
wöchentlichen Stundenkredit, wodurch der 
Sozialdialog und die Sicherheit am Arbeits-
platz gestärkt werden.

Ein entscheidender Schritt in die Zukunft

Dieser neue Kollektivvertrag, der das Ergeb-
nis konstruktiver Verhandlungen und eines 
nachhaltigen Sozialdialogs ist, stellt einen 
erheblichen Fortschritt bei der Verbesse-
rung der Arbeitsbedingungen in der Versi-
cherungsbranche dar. Er zeugt vom Enga-
gement der ACA und der Sozialpartner für 
das Wohlergehen der Arbeitnehmer und die 
nachhaltige Entwicklung der Branche.

Der OGBL bedankt sich herzlich bei allen 
beteiligten Partnern für ihre Zusammen-
arbeit und ihren Willen, gerechte und aus-
gewogene Lösungen zu finden. Wir sind 
weiterhin entschlossen, unsere Anstren-
gungen fortzusetzen, um die Arbeits- und 
Lebensbedingungen der Arbeitnehmer im 
Versicherungssektor stetig zu verbessern.

Historische Fortschritte

Neuer Kollektiv-
vertrag für den 
Versicherungssektor
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Uber

Uber, Symbol des Sozialdumpings, 
kommt nach Luxemburg

Das multinationale Plattformunternehmen Uber hat 
angekündigt, dass es eine Partnerschaft mit dem 
luxemburgischen Taxiunternehmen Webtaxi ein-
geht, um seine Dienste in Luxemburg einzuführen. 

Uber stand in den letzten Jahren im Mittelpunkt zahl-
reicher Kontroversen, in denen Scheinselbstständige 
beschäftigt wurden, um die Mindestlöhne und Sozial-
versicherungsbeiträge in den Ländern, in denen sie 
sich niedergelassen hat, zu umgehen. In den meisten 
Ländern, in denen sich Uber niedergelassen hat, hat 
die Plattform auch mit unlauteren Wettbewerbsprak-
tiken zur Erosion des Taxisektors beigetragen, indem 
sie unlautere Wettbewerbspraktiken anwandte und 
beispielsweise die Preise so niedrig ansetzte, dass sie 
in Wirklichkeit einen Verlustverkauf darstellten, und 
sie dann wieder erhöhte, nachdem sie de facto ein 
Monopol implementieren konnten. 

Selbst das große Versprechen von Uber, die Preise 
zu senken, war in den betreffenden Ländern eine 

Lüge, während den Fahrern gleichzeitig entsetzliche 
Arbeitsbedingungen geboten wurden. 

In Luxemburg kündigt Uber an, die nationalen 
Gesetze einhalten zu wollen, indem es ausschließ-
lich Personen mit Taxifahrerkarte beschäftigen soll. 

Dies schließt jedoch die Beschäftigung von Schein-
selbstständigen noch nicht ausdrücklich aus. 

Die Ankunft eines multinationalen Unternehmens, 
das für seine Sozialdumpingpraktiken bekannt ist, in 
einem Sektor, in dem bereits jetzt viele Akteure das 
Arbeitsrecht und den Kollektivvertrag des Sektors 
nicht einhalten, gibt weiterhin Anlass zur Sorge. Dies 
umso mehr mit einer liberalen Mobilitätsministerin, 
die die Ankunft von Uber bereits im Voraus begrüßt. 

Für den OGBL bleibt Uber, trotz all seiner Verspre-
chungen, ein Unternehmen, das wie kein anderes vor 
allem für Sozialdumping steht.  

Der OGBL fordert daher intensivere Maßnahmen zur 
Bekämpfung des Sozialdumpings im Bereich Taxi 
und Mietwagen mit Fahrer, insbesondere: 

 → Mehr Kontrollen in den Betrieben 
 → Die Einführung neuer Sanktionen, bis hin zum 
Verlust der Lizenz für das Unternehmen, bei 
Nichteinhaltung des Arbeitsrechts und des Kollek-
tivvertrags 
 → Sofortige Einführung des von der Arbeitnehmer-
kammer ausgearbeiteten Gesetzesvorschlags 
zur Arbeit, die über eine Plattform vermittelt wird, 
um Plattformarbeitern den Zugang zum kollektiv-
vertraglich festgelegten Lohn, zu Urlaub und zur 
Sozialversicherung zu garantieren.

Der OGBL
fordert

Garantien
für die

Arbeiter
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Tripartiteabkommen LUX 2025 – Dritte Sitzung des Begleitausschusses 

Der OGBL zeigt sich insgesamt zufrieden 
mit dem Stand der Projekte!

Am 5. Juni 2024 fand die dritte Sitzung des „Ausschusses zur Über-
wachung der Investitionen und der Entwicklung Belegschaft“ des 
Stahltripartite-Abkommens LUX 2025 statt, an der Wirtschaftsminis-
ter Lex Delles und Arbeitsminister Georges Mischo sowie die Gewerk-
schaften und die Direktion von ArcelorMittal teilnahmen. Bei diesem 
Treffen wurde der Stand der Projekte besprochen, die in dem im 
Januar 2021 unterzeichneten Abkommen festgehalten wurden. 

  ArcelorMittal bleibt bei den 
Investitionen auf Kurs 

ArcelorMittal hat sich verpflichtet, in den fünf Jahren, 
auf die sich die Vereinbarung bezieht (2021-2025), 
zwischen 165 Millionen Euro (Mindestverpflichtung) 
und 205 Millionen Euro (Höchstverpflichtung) zu 
investieren. Nach drei Jahren wurde die Mindestgrenze 
bereits überschritten und das Investitionsniveau 
nähert sich nun der Höchstgrenze. Zum jetzigen Zeit-
punkt stellt der OGBL also fest, dass das Unternehmen 
seinen Verpflichtungen hinsichtlich der Investitionen 
für die Standorte des Stahlperimeters nachkommt. 
Dennoch äußert der OGBL Vorbehalte in Bezug auf die 
Drahtzieherei in Bissen, wo bislang keine zukunftswei-
senden Investitionen getätigt wurden. 

Zusätzliche Investitionsprojekte (die nicht unter 
das Abkommen fallen) wurden ebenfalls während 
der Sitzung vorgestellt: Reduzierung der diffusen 
Emissionen in Differdingen und Modernisierung des 
Stahlwerks in Belval, die sich in die Dekarbonisie-
rungsprojekte des Konzerns einfügen. 

Als Mehrheitsgewerkschaft im Stahlsektor nahm der 
OGBL selbstverständlich auch an dieser Sitzung teil, 
die bestätigte, dass die Verpflichtungen, die Arcelor-
Mittal gegenüber den Arbeitnehmern und der öffent-
lichen Hand eingegangen ist, derzeit fast vollständig 
eingehalten werden. Diese Vereinbarung ist ein Bei-
spiel für die Robustheit des luxemburgischen Sozial-
dialogs, der es dem Stahlsektor seit Ende der 1970er-
Jahre ermöglicht hat, zahlreiche Herausforderungen 
zu meistern, ohne die Arbeitnehmer zu schädigen. 

  Arbeitsplatzerhalt geht vor! 

ArcelorMittal zählt derzeit etwas weniger als 3.200 
Arbeitnehmer in Luxemburg. Die von ArcelorMittal 
geplanten Umstrukturierungen sehen vor, dass die 
Zahl der Arbeitnehmer bis Ende 2025 auf etwa 3.000 
sinken wird, gegenüber 3.500 Arbeitnehmer noch im 
Jahr 2020. Diese Zahlen beziehen sich ausschließ-
lich auf den eigentlichen Stahlperimeter (d. h.: die 
Verwaltungen sowie die Werke Belval, Differdingen, 
Dommeldingen und Rodingen) und die Drahtzieherei 
in Bissen. 

Der OGBL betont zwar, dass er sich niemals mit Stel-
lenstreichungen zufriedengeben kann, hebt aber 
dennoch hervor, dass durch den Einsatz verschiede-
ner Instrumente wie Vorruhestandsregelungen, Wie-
dereingliederungszelle (CDR) und Neuzuweisungen 
ein Sozialplan vermieden werden konnte. 

Paradoxerweise ist ArcelorMittal trotz des vom Unter-
nehmen festgestellten Personalüberschusses auf-
grund von Umstrukturierungen und schwer zu erset-
zenden Abgängen in einem von Arbeitskräftemangel 
geprägten Umfeld ständig auf der Suche nach neuen 
Arbeitnehmern. Rund 700 Arbeitnehmer haben das 
Unternehmen in etwas mehr als drei Jahren verlas-
sen. Diese Abgänge stehen nicht in direktem Zusam-
menhang mit den im Abkommen vorgesehenen 
Umwandlungen. Diese neuartige Situation ist für den 
OGBL sehr besorgniserregend, da sie die Arbeitsbe-
dingungen der Arbeitnehmer in Luxemburg negativ 
beeinflusst und eine Reihe von Problemen auf der 
Ebene der Weitergabe von Wissen aufwirft. 
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Tripartiteabkommen LUX 2025 – Dritte Sitzung des Begleitausschusses 

Der OGBL zeigt sich insgesamt zufrieden 
mit dem Stand der Projekte!

  Die Zukunft der Aktivitäten von 
ArcelorMittal in Luxemburg 

Der OGBL wird den Standort Dommeldingen weiter-
hin sehr genau beobachten, um den Fortbestand der 
Arbeitsplätze und die Weitergabe des Know-hows 
zu gewährleisten und gleichzeitig die Einhaltung der 
vom Konzern gegebenen Garantien bezüglich der 
Aufrechterhaltung der STAF-Aktivitäten (Schweißen, 
Drehen, Justieren, Fräsen) zu überwachen. Im Vorfeld 
dieses Begleitausschusses haben die Geschäfts-
leitung und die Personalvertreter beschlossen, ein 
speziell dafür vorgesehenes Treffen in Dommel-
dange abzuhalten, um eine Bestandsaufnahme der 
Situation vorzunehmen und einen Aktionsplan zu 
erstellen. Dies bestätigt die Absicht von Arcelor-
Mittal, diese Kompetenzen innerhalb des Geschäfts-
bereichs „Long Products Luxembourg“ aufzuwerten 
und zu erhalten. 

Was Bissen betrifft, so scheinen sich trotz der Ver-
sprechungen und der schönen Investitionsankündi-
gungen leider alle zuvor angesprochenen Bedenken 

zu bewahrheiten. Die Investitionen kommen nur 
schleppend an. Die finanzielle Situation ist besorgnis-
erregend und beunruhigt die Arbeitnehmer ebenso 
wie den OGBL. Die versprochene Schwelle von 322 
Arbeitsplätzen, die bis Ende 2025 in Bissen erhalten 
bleiben sollen, wird bereits heute nicht mehr einge-
halten. Bereits heute zählt der Standort nur noch 276 
Arbeitnehmer. Der Konzern verlangt zudem weitere 
Anstrengungen und einen „Sanierungsplan“, die im 
bestehenden Abkommen nicht vorgesehen sind. Der 
OGBL kann nur feststellen, dass der Standort derzeit 
eine beispiellose Krise durchlebt und dass eine Reak-
tion unerlässlich ist! Angesichts dieser Feststellung 
wurde bei der Sitzung festgehalten, so schnell wie 
möglich eine Tripartite-Arbeitsgruppe zu bilden, die 
darauf abzielt, einen Zusatz zum Abkommen LUX 
2025 einzuführen, um den Standort Bissen und die 
damit verbundenen Arbeitsplätze zu sichern. In die-
sem Zusammenhang wird ein Besuch des Standorts 
mit den Ministern stattfinden.  

Was den Bau des Gebäudes in Kirchberg betrifft, das 
den neuen Sitz des Unternehmens beherbergen soll, 
so sollten die Arbeiten im Prinzip innerhalb der vor-
gesehenen Fristen abgeschlossen werden. 

  Verpflichtungen fast vollständig 
eingehalten 

In einem sehr unsicheren Umfeld, das von zahlrei-
chen Krisen geprägt ist, geht es der ArcelorMittal-
Gruppe recht gut und die Aktivitäten in Luxemburg 
tragen, mit einer Ausnahme, aktiv zu dieser Situation 
bei. Für den OGBL ist dies nur dank der Beschäftig-
ten und der Aufrechterhaltung eines qualitativ hoch-
wertigen Sozialdialogs möglich. Der OGBL wird die 
Umstrukturierungen und Transformationen weiter-
hin eng begleiten und dabei auf die Wahrung der 
Interessen der Arbeitnehmer achten. 

Der OGBL wird auch weiterhin mehr Investitionen 
in Luxemburg fordern, sowohl in den Gesundheits-
schutz und die Sicherheit der Arbeitnehmer als auch 
in die Produktionsmittel, aber ebenfalls in das Perso-
nal, das all diese Entwicklungen begleitet. 

Abschließend möchte der OGBL den Ministern Lex 
Delles und Georges Mischo sowie ihren jeweiligen 
Beratern für ihr Engagement und ihre Reaktionsfä-
higkeit bei der Begleitung dieses Tripartite-Abkom-
mens danken, das den Stahlsektor und die Drahtzie-
herei von Bissen abdeckt.
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Per Pressemitteilung gaben das Ministerium für 
Mobilität und öffentliche Arbeiten, der LCGB und die 
FEDIL bekannt, dass sie ihr Einverständnis zur Strei-
chung von rund zehn Buslinien geben, die bislang die 
Fabriken rund um Colmar-Berg, darunter insbeson-
dere die Goodyear-Standorte, bedienten.   

Der OGBL gehörte der vom Mobilitätsministe-
rium eingesetzten Arbeitsgruppe an, weigerte sich 
jedoch, sein Einverständnis zur Streichung dieser 
Linien zu geben. Der OGBL fordert nämlich nicht 
nur die Beibehaltung der Linien, sondern auch eine 
Aufstockung, um mehr Arbeitnehmern die Möglich-
keit zu geben, mit dem öffentlichen Transport zum 
Arbeitsplatz zu gelangen, insbesondere im Hinblick 
auf den für das nächste Jahr geplanten Umzug der 
Firma Rotarex von Lintgen nach Roost, der die Zahl 
der Arbeitnehmer, die in diese Zone fahren müssen, 
von 900 auf 1.000 erhöhen wird.   

Die Entscheidung des Ministeriums ist umso 
unverständlicher, als die Busse im August 2023 
durch siebensitzige Kleintransporter ersetzt wurden, 
was bereits zu Einsparungen geführt hat. 

Die Einstellung dieser Buslinien wird dazu führen, 
dass eine Reihe von Arbeitnehmern gezwungen 
sein werden, mit dem eigenen Fahrzeug zur Arbeit 
zu fahren. Eine Situation, die für die Arbeitnehmer 
nicht ohne Schwierigkeiten sein wird, denn nicht nur 
sind die Parkplätze von Goodyear oft schon überfüllt, 
sondern auch der Benzinverbrauch, dem sie nicht 
entgehen können, wird natürlich zusätzliche Kosten 
für die Arbeitnehmer verursachen.   

Laut den Informationen, die dem OGBL vorliegen, soll 
die Streichung der Buslinien keinen Arbeitsplatzver-
lust bei den Busfahrern mit sich bringen, aber der 
OGBL bleibt diesbezüglich sehr wachsam.

Goodyear

OGBL fordert die Aufrechterhaltung der 
Fabrikbuslinien für Goodyear 

Der OGBL gehörte 
der vom Mobili-

tätsministerium 
eingesetzten 

Arbeitsgruppe 
an, weigerte sich 
jedoch, sein Ein-
verständnis zur 

Streichung dieser 
Linien zu geben.
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Der OGBL und der LCGB haben am 13. Mai 2024 
einen Sozialplan mit der Direktion von Tarkett GDL 
unterzeichnet, nach zähen Verhandlungen, die es 
insbesondere dank des Engagements der Delegier-
ten und der Gewerkschaften ermöglicht haben, die 
Anzahl der ursprünglich geplanten Entlassungen 
deutlich zu reduzieren. 

Am 23. April hatte die Unternehmensleitung ange-
kündigt, 126 der 562 in Clerf beschäftigten Arbeit-
nehmer zu entlassen, obwohl vor kurzem ein vom 
Arbeitsministerium genehmigter Plan zur Auf-
rechterhaltung der Beschäftigung mit den Gewerk-
schaften vereinbart worden war. Die Direktion 
hatte ihre Entscheidung damit begründet, dass ihre 
4M-Beschichtungsanlage aufgrund der schwierigen 
Konjunkturlage bis zum Jahresende stillgelegt wer-
den sollte. 

Im Rahmen der mit der Geschäftsleitung geführ-
ten Verhandlungen konnten die Gewerkschaften 
schließlich die Zahl der vom Sozialplan betroffenen 
Arbeitnehmer von 126 auf 91 reduzieren. Diese Zahl 
wird sich in den kommenden Wochen und Mona-
ten wahrscheinlich noch deutlich verringern. Eine 
gewisse Anzahl der betroffenen Arbeitnehmer soll in 
der Tat in den Genuss einer Vorruhestandsregelung 
(“préretraite-ajustement”) kommen, und auch frei-
willige Abgänge sind möglich. 

Zu den von den Gewerkschaften im Rahmen dieses 
Sozialplans ausgehandelten Maßnahmen gehören u. a.: 

 → eine Beschäftigungsgarantie bis zum 31. Dezem-
ber 2026 für alle verbleibenden Arbeitnehmer  
 → ein finanzieller Anreiz für das freiwillige Ausschei-
den aus dem Unternehmen 
 → die Inanspruchnahme von Vorruhestandsregelun-
gen (natürlich vorbehaltlich einer Einigung mit 
dem Arbeitsministerium) 
 → Extralegale Abfindungen (bestehend aus einem 
festen Betrag sowie variablen Beträgen, die von 
der Betriebszugehörigkeitsdauer, dem Alter, der 
Leistung und der Anwesenheit abhängen) 
 → die Bereitstellung eines Budgets für die berufliche 
Wiedereingliederung 
 → Ausbildungs- und sogar Umschulungsmöglich-
keiten, die auf eine Reaffektierung der 
Arbeitnehmer innerhalb des Unternehmens 
abzielen 
 → Unterstützung bei der Suche nach einem neuen 
Arbeitsplatz 

Die Unternehmensleitung von Tarkett verpflichtet 
sich außerdem, die notwendigen Schritte zu unter-
nehmen, damit die Arbeitnehmer in den Genuss 
der Wiedereingliederungshilfe sowie der Steuerbe-

freiung für außerlegale Entschädigungen kommen 
können. Die Unternehmensleitung hat sich darüber 
hinaus verpflichtet, den Arbeitnehmern bei ihren 
administrativen Schritten zu helfen. 

Schließlich haben die Gewerkschaften und die 
Unternehmensleitung ein Treffen mit Vertretern 
des Arbeitsministeriums beantragt, um die Einfüh-
rung eines Vorruhestandsplans (“préretraite-ajuste-
ment”) für die Jahre 2024 und 2025 zu erörtern. 

Die Gewerkschaften sowie die Personalvertreter 
stehen den Arbeitnehmern selbstverständlich wei-
terhin voll und ganz zur Verfügung, um sie während 
der gesamten Anwendungsdauer dieses Sozialplans 
zu begleiten.

Sozialplan bei Tarkett GDL

Gewerkschaften retten ein Drittel der 
bedrohten Arbeitsplätze

Belgische Grenzgänger mobili-
sieren sich für die Arbeitnehmer 
Da eine große Anzahl der Tarkett-Arbeitnehmer in Belgien wohnen, hat 
sich die Sektion Belgische Grenzgänger des OGBL im Rahmen der Ankün-
digung der Tarkett-Direktion, einen Sozialplan durchführen zu wollen, 
ebenfalls weitgehend mobilisiert, indem sie insbesondere vielfachen 
Austausch mit einigen benachbarten belgischen Behörden, darunter die 
Bürgermeister der Grenzgemeinden, das FOREM (Wallonisches Amt für 
Berufsbildung und Beschäftigung), aber auch das ADEM auf luxemburgi-
scher Seite, hatte.  

In Belgien verhindert das „décret wallon” die Einrichtung einer Umschu-
lungszelle, wenn das Unternehmen nicht auf wallonischem Gebiet ange-
siedelt ist. Der OGBL kontaktierte in diesem Zusammenhang das Kabinett 
der wallonischen Arbeitsministerin, doch die bevorstehenden Wahlen ver-
hinderten jegliche Initiative zur Änderung dieses Dekrets. Der OGBL gibt 
diesen Kampf jedoch nicht auf und wird sich erneut dafür einsetzen, dass 
die Grenzgänger nicht von dieser wallonischen Regelung ausgeschlossen 
werden, sobald die neue Regierung im Amt ist.    

Dank des vom OGBL initiierten konstruktiven Dialogs sollen am 2. und 9. 
Juli gemeinsame Informationssitzungen der Einrichtungen beider Länder 
im Betrieb durchgeführt werden. Die FGTB hat sich ebenfalls mit dem 
OGBL verpflichtet, in Bastogne an einem gleichen Ort Sprechstunden für 
die Erledigung der administrativen Formalitäten zu organisieren. 

Das FOREM hat sich außerdem verpflichtet, für die Arbeitnehmer, die dies 
wünschen, eine spezielle Betreuung für die Arbeitnehmer von Tarkett in 
Form von Arbeitsgruppen einzurichten. Je nach geografischer Verteilung 
der Arbeitnehmer können diese Gruppen in verschiedenen Büros des 
FOREM durchgeführt werden
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Sozialplan bei 
der New York Mellon Bank

Die Gewerkschaften OGBL, LCGB und ALEBA, 
zusammen mit den Personaldelegierten, haben am 
29. Mai einen Sozialplan für 36 Arbeitnehmer der 
The New York Mellon Bank unterzeichnet.

Diese Vereinbarung wurde nach mehreren Ver-
handlungssitzungen zwischen den verschiedenen 
Parteien getroffen, nachdem das Unternehmen die 
unmittelbar bevorstehenden Entlassungen ange-
kündigt hatte. Die Hauptgründe für die Entlassungen 
liegen darin, dass das Unternehmen seine Ausga-
ben aufgrund des aktuellen wirtschaftlichen Drucks 
anpassen will. Der Grund ist rein strategischer Natur 
und betrifft das Unternehmen und seine Tochterge-
sellschaften auf globaler Ebene.

Der Sanierungsplan des Unternehmens beinhaltet 
die Verlagerung bestimmter Rollen nach Indien und 
Polen und richtet sich nach einer breiter angelegten 
Standortstrategie, um Kosteneinsparungen zu erzie-
len und das Betriebsmodell zu verbessern.

Dass in Luxemburg oder in Europa Stellen abgebaut 
werden, stört die Direktion überhaupt nicht. Ganz im 
Gegenteil: Die Auswahlkriterien für die Entlassung 
von Arbeitnehmern basierten ausschließlich auf 
Kostenüberlegungen und dem zukünftigen Bedarf 
des Unternehmens.

Das Bestehende, das Soziale und der geschaffene 
Mehrwert wurden nicht berücksichtigt. Insgesamt 
werden 36 Stellen abgebaut.

Diese Entscheidung wurde in früheren Mitteilungen 
an die Personaldelegierten über die wirtschaftliche 
Lage des Unternehmens angekündigt. Sie wurde 
jedoch nie diskutiert und war auch nie Gegenstand 
oder Gegenstand von Information und Konsultation 
– ein Verfahren, das im Gesetz über den Sozialdialog 
in Luxemburg vorgesehen ist.

Das Abkommen über den Sozialplan, das alle frühe-
ren Vereinbarungen und Absprachen ersetzt, soll den 
von den Entlassungen betroffenen Arbeitnehmern 
maximale Vorteile und Unterstützung bieten. Das 
Verhandlungsteam des OGBL hat zügig gearbeitet, 
um vorteilhafte Bedingungen für die Arbeitnehmer 
zu erreichen und gleichzeitig eine Leitplanke einzu-
führen: Sollte die Zahl der Entlassungen die angekün-
digte Zahl von 36 überschreiten, muss der Arbeit-
geber zwingend mit den Arbeitnehmervertretern 
und den Gewerkschaften zusammenkommen, um 
zusätzliche Maßnahmen zu vereinbaren.

Der OGBL bedauert jedoch, dass der Sozialdialog 
in dieser Bank im Vorfeld so schwach war, dass der 
OGBL sich fest verpflichten musste, sicherzustellen, 
dass der Sozialplan effizient umgesetzt wird, wobei 
die Unterstützung der Arbeitnehmer, die derzeit vom 
Sozialplan betroffen sind, sowie derer, die in Zukunft 
davon betroffen sein könnten, Priorität hat.

Die Unterzeichnung dieses Sozialplans birgt jedoch 
die Gefahr, nur einen ersten Schritt in der weltwei-
ten Neuorganisation der Finanzwelt und der Bewäl-
tigung der Auswirkungen von Entlassungen auf die 
Arbeitnehmer im Finanzsektor zu markieren. Der 
OGBL wird alles daransetzen, um die Arbeitnehmer 
des Finanzplatzes Luxemburg und ihre Interessen 
zu schützen.
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Für ein soziales 
Europa



Europa wird 
sozial sein oder 
es wird kein 
Europa geben!      
In diesem Dossier widmen wir uns dem 
sozialen Versprechen, das die Europäi-
sche Union in sich trägt. Wir möchten 
darauf hinweisen, dass dieses Dossier vor 
den jüngsten Europawahlen geplant und 
erstellt wurde. Doch angesichts der Wahl-
ergebnisse in vielen EU-Ländern ist es 
heute vielleicht sogar noch relevanter als 
früher, die soziale Dimension der EU und 
den Weg, der noch vor uns liegt, in den Mit-
telpunkt zu stellen   

In diesem Dossier gehen wir vor allem 
auf den Europäischen Sockel sozialer 
Rechte ein, der an sich den Bezugsrah-
men für die Überwachung der Leistungen 
der Beschäftigungs- und Sozialpolitik der 
EU-Mitgliedstaaten darstellt. Wir stellen 
darin unter anderem die 20 Schlüsselprin-
zipien und -rechte vor, die diesem Sockel 
zugrunde liegen.  

Der Europäische Sockel sozialer Rechte 
ist zwar eine lobenswerte und notwendige 
Initiative, die zu einer Reihe von guten Ini-
tiativen geführt hat, aber er ist derzeit nicht 
rechtsverbindlich. Wir untersuchen in die-
sem Dossier auch die Vorteile und Grenzen 
des derzeitigen Rahmens.   
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Der Kampf gegen Ungleichheit 
und der Kampf für soziale 
Gerechtigkeit sind unserer 
Meinung nach entscheidend
auch im Rahmen der Politik, die künftig auf europäischer Ebene 
betrieben wird – entscheidend für den Erfolg oder Misserfolg 
des Projekts „Europa“. Entscheidend, weil es das Bestreben 
der Europäischen Union sein muss, jedem ein Leben in Würde 
zu ermöglichen und einen hohen sozialen Zusammenhalt zu 
gewährleisten.

Europa muss sich dieser Herausforderung stellen sowie 
gleichzeitig zwei weitere Herausforderungen meistern, nämlich 
den ökologischen und den digitalen Wandel. Dies muss unter 
Wahrung der sozialen Gerechtigkeit geschehen, da dies die 
Voraussetzung für den Erfolg der politischen Strategien und 
Maßnahmen ist, die zur Bekämpfung der globalen Erwärmung 
und zur weiteren Digitalisierung der Wirtschaft ergriffen werden 
müssen.

In einer Zeit, in der wir Einigkeit und Solidarität brauchen, um 
diese Herausforderungen zu meistern, scheint es jedoch eine 
Kluft zwischen der Bevölkerung und den Entscheidungsträgern 
auf europäischer, aber auch auf nationaler Ebene zu geben.

Es scheint so, als ob es ein gegenseitiges Missverständ-
nis zwischen Politikern und Bürgern gebe. Diese Kluft muss 
überwunden werden, um das demokratische Modell zu stärken.

Die europäische Idee wird nicht mehr wie früher von alleine 
viele Menschen zum Träumen bringen. Deshalb ist es dringend 
notwendig, dass sich die europäischen Institutionen und 
Entscheidungsträger die Zeit nehmen, zuzuhören und dann 
auch das umsetzen, was dem Interesse der großen Mehrheit der 
Menschen entspricht.

Nora Back
Präsidentin des OGBL und der Arbeitnehmerkammer, 
anlässlich der Eröffnung der CSL-Konferenz über die 
Zukunft Europas am 29. September 2021.
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Im Jahr 2017 hat die Europäische Kommission 
eine Mitteilung vorgelegt, die den sogenannten 
„Europäischen Sockel sozialer Rechte“ definiert 
hat. Der soziale Sockel – dessen Ziel es ist, die 
Lebens- und Arbeitsbedingungen in der Euro-
päischen Union (EU) zu verbessern – führt 20 
Schlüsselprinzipien und --rechte auf (lesen Sie 
auf der Seite 6)

Diese Grundsätze und Rechte sind in drei The-
menbereiche eingeordnet:

 → Chancengleichheit und Zugang zum Arbeits-
markt (z. B. Kompetenzen, Bildung und 
lebenslanges Lernen, Chancengleichheit, 
Gleichstellung der Geschlechter und aktive 
Unterstützung der Beschäftigung);
 → Faire Arbeitsbedingungen (z. B. sichere und 
anpassungsfähige Arbeitsplätze, Löhne, Infor-
mationen über Beschäftigungsbedingungen 
und Kündigungsschutz, sozialer Dialog und 
Vereinbarkeit von Berufs- und Privatleben);
 → Sozialschutz und Eingliederung (z. B. Kinder-
betreuung, Mindesteinkommen, Arbeitslosen-
geld, Eingliederung von Menschen mit Behin-
derungen, Unterstützung für Obdachlose, 
Zugang zu grundlegenden Dienstleistungen, 
Gesundheit und Langzeitpflege).

Auf dem Sozialgipfel für faire Arbeitsplätze und 
Wachstum in Göteborg im November 2017 
demonstrierten das Europäische Parlament, der 
Rat der Europäischen Union und die Kommission 
ihr gemeinsames Engagement, indem sie eine 
gemeinsame Proklamation über die Europäische 
Grundlage sozialer Rechte annahmen.

Die soziale Grundlage dient als Bezugsrahmen, 
um die Leistungen der Beschäftigungs- und 
Sozialpolitik der EU-Mitgliedstaaten mithilfe 
eines sozialen Scoreboards zu überwachen, und 
beinhaltet einen neuen Ansatz zur Einbeziehung 

sozialer Prioritäten in alle Politikbereiche der EU.

Im Jahr 2021 nahm die Kommission den Aktions-
plan für den Europäischen Sockel sozialer Rechte 
an. Dieser Plan verfolgt die folgenden drei Haupt-
ziele, die bis 2030 erreicht werden sollen:

 → Mindestens 78% der Bevölkerung im Alter von 
20 bis 64 Jahren sollten erwerbstätig sein;
 → Mindestens 60% der Erwachsenen sollten 
jedes Jahr an Bildungsmaßnahmen teilneh-
men; und
 → Die Zahl der von Armut oder sozialer Ausgren-
zung bedrohten Menschen sollte um mindes-
tens 15 Millionen gesenkt werden.

Diese Ziele wurden auf die nationale Ebene her-
untergefahren. Jeder Mitgliedstaat hat also seine 
eigenen Ziele, damit die EU die Ziele insgesamt 
erreicht. (Zu Luxemburg lesen Sie auf Seite 14). 

Der Plan nennt außerdem eine Reihe von Maß-
nahmen, die in den Bereichen mehr und bes-
sere Arbeitsplätze, Qualifikationen, Gleichstel-
lung sowie soziale Absicherung und Integration 
durchgeführt werden sollen.

2022 verabschiedete die EU eine Richtlinie über 
Mindestlöhne, die das Prinzip 6 des sozialen 
Sockels widerspiegelt, d. h. das Recht der euro-
päischen Arbeitnehmer auf einen gerechten 
Lohn, der ihnen einen angemessenen Lebens-
standard sichert. Außerdem hat sie die Richtlinie 
über die ausgewogene Vertretung von Frauen 
und Männern in Verwaltungsräten von Unter-
nehmen verabschiedet, die auch die Gleichbe-
handlung und Chancengleichheit von Frauen und 
Männern, insbesondere in Bezug auf die Beteili-
gung am Arbeitsmarkt, die Beschäftigungsbe-
dingungen und den beruflichen Aufstieg, in ihre 
Grundsätze aufnimmt.

Ein Bezugsrahmen für die Überwachung 
der Leistungen der Beschäftigungs- und 
Sozialpolitik der EU-Mitgliedstaaten

Der Europäische 
Sockel sozialer Rechte
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Die 20 
Grundsätze 
& Schlüsselrechte 

Kapitel 1 
Chancen
gleichheit & 
Arbeitsmarkt
zugang

1. Allgemeine und berufliche 
Bildung und lebenslanges 
Lernen

Jede Person hat Recht auf allgemeine und 
berufliche Bildung und lebenslanges Ler-
nen von hoher Qualität und in inklusiver 
Form, damit sie Kompetenzen bewahren 
und erwerben kann, die es ihr ermögli-
chen, vollständig am gesellschaftlichen 
Leben teilzuhaben und Übergänge auf dem 
Arbeitsmarkt erfolgreich zu bewältigen.

2. Gleichstellung der 
Geschlechter

a. Die Gleichbehandlung und Chancen-
gleichheit von Frauen und Männern muss 
in allen Bereichen gewährleistet und geför-
dert werden; dies schließt die Erwerbsbe-
teiligung, die Beschäftigungsbedingungen 
und den beruflichen Aufstieg ein.

b. Frauen und Männer haben Recht auf 
gleiches Entgelt für gleichwertige Arbeit.

3. Chancengleichheit

Unabhängig von Geschlecht, Rasse oder 
ethnischer Herkunft, Religion oder Weltan-
schauung, Behinderung, Alter oder sexuel-
ler Orientierung hat jede Person das Recht 
auf Gleichbehandlung und Chancengleich-
heit im Hinblick auf Beschäftigung, sozia-

len Schutz, Bildung und den Zugang zu 
öffentlich verfügbaren Gütern und Dienst-
leistungen. Die Chancengleichheit unterre-
präsentierter Gruppen wird gefördert.

4. Aktive Unterstützung für 
Beschäftigung

a. Jede Person hat Recht auf frühzeitige 
und bedarfsgerechte Unterstützung zur 
Verbesserung der Beschäftigungs- oder 
Selbstständigkeitsaussichten. Dazu gehört 
das Recht auf Unterstützung bei der 
Arbeitssuche, bei Fortbildung und Umschu-
lung. Jede Person hat das Recht, Ansprüche 
auf sozialen Schutz und Fortbildung bei 
beruflichen Übergängen zu übertragen

b. Junge Menschen haben Recht auf eine 
Weiterbildungsmaßnahme, einen Ausbil-
dungsplatz, einen Praktikumsplatz oder ein 
Beschäftigungsangebot von gutem Anse-
hen innerhalb von vier Monaten, nachdem 
sie arbeitslos geworden sind oder ihre Aus-
bildung abgeschlossen haben.

b.Arbeitslose haben Recht auf individu-
elle, fortlaufende und konsequente Unter-
stützung. Langzeitarbeitslose haben spä-
testens nach 18-monatiger Arbeitslosigkeit 
Recht auf eine umfassende individuelle 
Bestandsaufnahme.

der Europäischen Säule 
sozialer Rechte
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Kapitel 2 
Faire 
Arbeits
bedingungen

5. Sichere und anpassungs-
fähige Beschäftigung

a. Ungeachtet der Art und Dauer des 
Beschäftigungsverhältnisses haben Arbeit-
nehmerinnen und Arbeitnehmer Recht auf 
faire und gleiche Behandlung im Hinblick auf 
Arbeitsbedingungen sowie den Zugang zu 
sozialem Schutz und Fortbildung. Der Über-
gang in eine unbefristete Beschäftigungs-
form wird gefördert.

b. Im Einklang mit der Gesetzgebung 
und Kollektiv- bzw. Tarifverträgen wird die 
notwendige Flexibilität für Arbeitgeber 
gewährleistet, damit sie sich schnell an sich 
verändernde wirtschaftliche Rahmenbedin-
gungen anpassen können. 

c. Innovative Arbeitsformen, die gute 
Arbeitsbedingungen sicherstellen, werden 
gefördert. Unternehmertum und Selbststän-
digkeit werden unterstützt. Die berufliche 
Mobilität wird erleichtert.

d. Beschäftigungsverhältnisse, die zu pre-
kären Arbeitsbedingungen führen, werden 
unterbunden, unter anderem durch das Ver-
bot des Missbrauchs atypischer Verträge. 
Probezeiten sollten eine angemessene 
Dauer nicht überschreiten. 

6. Löhne und Gehälter

a. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 
haben Recht auf eine gerechte Entlohnung, 
die ihnen einen angemessenen Lebensstan-
dard ermöglicht.

b. Es werden angemessene Mindestlöhne 
gewährleistet, die vor dem Hintergrund der 
nationalen wirtschaftlichen und sozialen 
Bedingungen den Bedürfnissen der Arbeit-
nehmerinnen und Arbeitnehmer und ihrer 

Familien gerecht werden; dabei werden der 
Zugang zu Beschäftigung und die Motivation, 
sich Arbeit zu suchen, gewahrt. Armut trotz 
Erwerbstätigkeit ist zu verhindern.

c. Alle Löhne und Gehälter werden gemäß 
den nationalen Verfahren und unter Wah-
rung der Tarifautonomie auf transparente 
und verlässliche Weise festgelegt.

7. Informationen über Beschäf-
tigungsbedingungen und Kündi-
gungsschutz

a. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 
haben das Recht, am Beginn ihrer Beschäfti-
gung schriftlich über ihre Rechte und Pflich-
ten informiert zu werden, die sich aus dem 
Beschäftigungsverhältnis ergeben, auch in 
der Probezeit.

b. Bei jeder Kündigung haben Arbeitneh-
merinnen und Arbeitnehmer das Recht, 
zuvor die Gründe zu erfahren, und das Recht 
auf eine angemessene Kündigungsfrist. 
Sie haben Recht auf Zugang zu wirkungs-
voller und unparteiischer Streitbeilegung 
und bei einer ungerechtfertigten Kündigung 
Anspruch auf Rechtsbehelfe einschließlich 
einer angemessenen Entschädigung.

8. Sozialer Dialog und Einbe-
ziehung der Beschäftigten

a. Die Sozialpartner werden bei der Kon-
zeption und Umsetzung der Wirtschafts-, 
Beschäftigungs- und Sozialpolitik gemäß 
den nationalen Verfahren angehört. Sie wer-
den darin bestärkt, Kollektivverträge über 
sie betreffende Fragen auszuhandeln und 
zu schließen, und zwar unter Wahrung ihrer 
Autonomie und des Rechts auf Kollektiv-
maßnahmen. Wenn angebracht, werden 
Vereinbarungen zwischen den Sozialpart-
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nern auf Unionsebene und auf Ebene der 
Mitgliedstaaten umgesetzt.

b. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 
oder ihre Vertretungen haben das Recht auf 
rechtzeitige Unterrichtung und Anhörung 
in für sie relevanten Fragen, insbesondere 
beim Übergang, der Umstrukturierung und 
der Fusion von Unternehmen und bei Mas-
senentlassungen.

c. Die Unterstützung für bessere Fähig-
keiten der Sozialpartner wird gefördert, um 
den sozialen Dialog voranzubringen.

9. Vereinbarkeit von Berufs- 
und Privatleben

Eltern und Menschen mit Betreuungs- oder 
Pflegepflichten haben Recht auf angemes-
sene Freistellungs- und flexible Arbeitszeit-
regelungen sowie Zugang zu Betreuungs- 
und Pflegediensten. Frauen und Männer 
haben gleichermaßen Zugang zu Sonder-

urlaub für Betreuungs- oder Pflegepflichten 
und werden darin bestärkt, dies auf ausge-
wogene Weise zu nutzen.

10. Gesundes, sicheres und 
geeignetes Arbeitsumfeld und 
Datenschutz

a. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 
haben Recht auf ein hohes Gesundheits-
schutz- und Sicherheitsniveau bei der 
Arbeit.

b. Arbeitnehmerinnen und Arbeitneh-
mer haben Recht auf ein Arbeitsumfeld, 
das ihren beruflichen Bedürfnissen ent-
spricht und ihnen eine lange Teilnahme am 
Arbeitsmarkt ermöglicht.

c. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 
haben Recht auf den Schutz ihrer persön-
lichen Daten im Rahmen eines Beschäfti-
gungsverhältnisses.

11. Betreuung und Unterstüt-
zung von Kindern

a. Kinder haben Recht auf hochwertige, 
bezahlbare frühkindliche Bildung und 
Betreuung.

b. Kinder haben Recht auf Schutz vor 
Armut. Kinder aus benachteiligten Verhält-
nissen haben Recht auf besondere Maß-
nahmen zur Förderung der Chancengleich-
heit. 

12. Sozialschutz

Unabhängig von Art und Dauer ihres 
Beschäftigungsverhältnisses haben Arbeit-
nehmerinnen und Arbeitnehmer und unter 
vergleichbaren Bedingungen Selbststän-
dige Recht auf angemessenen Sozial-
schutz.

13. Leistungen bei Arbeitslo-
sigkeit

Arbeitslose haben Recht auf angemessene 
Unterstützung öffentlicher Arbeitsver-
waltungen bei der (Wieder-)eingliederung 

in den Arbeitsmarkt durch arbeitsmarkt-
politische Maßnahmen und auf angemes-
sene Leistungen von angemessener Dauer 
entsprechend ihren Beiträgen und den 
nationalen Bestimmungen zur Anspruchs-
berechtigung. Diese Leistungen sollen die 
Empfänger nicht davon abhalten, schnell 
wieder in Beschäftigung zurückzukehren..

14. Mindesteinkommen

Jede Person, die nicht über ausreichende 
Mittel verfügt, hat in jedem Lebensab-
schnitt Recht auf angemessene Mindest-
einkommensleistungen, die ein würde-
volles Leben ermöglichen, und einen 
wirksamen Zugang zu dafür erforderlichen 
Gütern und Dienstleistungen. Für diejeni-
gen, die in der Lage sind zu arbeiten, soll-
ten Mindesteinkommensleistungen mit 
Anreizen zur (Wieder-)eingliederung in den 
Arbeitsmarkt kombiniert werden. 

15. Alterseinkünfte und Ruhe-
gehälter

a. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 
und Selbstständige im Ruhestand haben 
Recht auf ein Ruhegehalt, das ihren Bei-

Kapitel 3 
Sozialschutz 
und soziale 
Inklusion 
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trägen entspricht und ein angemessenes 
Einkommen sicherstellt. Frauen und Män-
ner sind gleichberechtigt beim Erwerb von 
Ruhegehaltsansprüchen.

b. Jeder Mensch im Alter hat Recht auf 
Mittel, die ein würdevolles Leben sicher-
stellen. 

16. Gesundheitsversorgung

Jede Person hat Recht auf rechtzeitige, 
hochwertige und bezahlbare Gesundheits-
vorsorge und Heilbehandlung.

17. Inklusion von Menschen 
mit Behinderungen

Menschen mit Behinderungen haben 
Recht auf Einkommensbeihilfen, die ein 
würdevolles Leben sicherstellen, Dienst-
leistungen, die ihnen Teilhabe am Arbeits-
markt und am gesellschaftlichen Leben 
ermöglichen, und ein an ihre Bedürfnisse 
angepasstes Arbeitsumfeld.

18. Langzeitpflege

Jede Person hat Recht auf bezahlbare 
und hochwertige Langzeitpflegedienste,  

insbesondere häusliche Pflege und wohn-
ortnahe Dienstleistungen.

19. Wohnraum und Hilfe für 
Wohnungslose

a. Hilfsbedürftigen wird Zugang zu hoch-
wertigen Sozialwohnungen oder hochwer-
tiger Unterstützung bei der Wohnraumbe-
schaffung gewährt.

b. Sozial schwache Personen haben Recht 
auf angemessene Hilfe und Schutz gegen 
Zwangsräumungen.

c. Wohnungslosen werden angemessene 
Unterkünfte und Dienste bereitgestellt, um 
ihre soziale Inklusion zu fördern.

20. Zugang zu essenziellen 
Dienstleistungen

Jede Person hat Recht auf den Zugang zu 
essenziellen Dienstleistungen wie Wasser-, 
Sanitär- und Energieversorgung, Verkehr, 
Finanzdienste und digitale Kommunika-
tion. Hilfsbedürftigen wird Unterstützung 
für den Zugang zu diesen Dienstleistungen 
gewährt.
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Auswirkungen und Grenzen des 
derzeitigen Rahmens

Für ein soziales 
Triple A in Europa 

Um das vom ehemaligen Präsidenten der Euro-
päischen Kommission angestrebte soziale Triple 
A zu erreichen, sollte die Politik auf Wirtschafts-
ebene Instrumente schaffen, die es ermögli-
chen, einen nachhaltigen und sozial gerechten 
sozial-ökologischen Übergang zu überwachen 
und zu fördern.

Auch wenn der Europäische Sockel der sozia-
len Grundrechte (ESSR) eine lobenswerte und 
notwendige Initiative darstellt und eine Reihe 
von guten Initiativen ausgelöst hat, ist der ESSR 
nicht rechtsverbindlich, auch wenn der Aktions-
plan zum Sozialen Sockel konkretere Rechtsakte 
betrifft. In diesem Zusammenhang ist der OGBL 
der Meinung, dass es notwendig ist, ein Gleich-
gewicht zwischen sozialen und wirtschaftlichen 
Rechten zu finden.

So fordert der OGBL die Aufnahme einer Reihe 
von sozialen Indikatoren und Kriterien, die zwin-
gend einzuhalten sind und die es ermöglichen, 
bestehende oder sich bildende soziale Ungleich-
gewichte zu erkennen; aber auch die Einführung 
einer Prozedur der sozialen Ungleichgewichte, 
die auf eine detaillierte Bewertung der Leistun-
gen der einzelnen Staaten im sozialen Bereich 
abzielt.

Denn im Rahmen des Verfahrens für makroöko-
nomische Ungleichgewichte werden die sozialen 
Folgen von Ungleichgewichten und Korrektur-
maßnahmen kaum berücksichtigt, mit schädli-
chen Folgen in sozialer Hinsicht, Arbeitslosigkeit, 
Ungleichheit, Armut und einem Rückgang der 
sozialen Rechte. Daher sollten folgende Punkte 
umgesetzt werden:

 → stärker darauf achten, dass die auferlegten 
wirtschaftlichen Korrekturmaßnahmen nicht 
zu übermäßig hohen sozialen Kosten führen;
 → das Verfahren für makroökonomische 

Ungleichgewichte reformiert werden, um 
sicherzustellen, dass ein zu „tugendhaftes“ 
Land nicht zu größeren Ungleichgewichten in 
der Union oder der Eurozone führen kann;
 → Entwicklung der sozialen Komponente des 
Europäischen Semesters auf der Grun-
dlage eines reformierten und verbes-
serten Verfahrens für makroökonomische 
Ungleichgewichte bzw. eines gleichwertigen 
Verfahrens für makrosoziale Ungleichgewichte, 
um eine bessere Verknüpfung und Abstim-
mung zwischen wirtschaftlichen und sozialen 
Prioritäten zu ermöglichen;
 → Ergänzung des „Social Scoreboard“ durch Indi-
katoren, die die Qualität der Beschäftigung 
messen.

Kampf gegen Sozialdumping, 
Sicherheit und Gesundheit am 
Arbeitsplatz und Schutz personen-
bezogener Daten

Der OGBL begrüßt die Initiativen zur Bekämpfung 
des Sozialdumpings über die Entsendegesetz-
gebung für Arbeitnehmer, bei der allerdings auch 
die Situation von Arbeitnehmern in grenzüber-
schreitenden Regionen stärker berücksichtigt und 
erleichterte Bestimmungen vorgesehen werden 
sollten. Außerdem müssten die Kontrollmecha-
nismen in diesem Bereich verstärkt werden und 
es wäre wichtig, einheitliche Regeln für die Ent-
sendung im Bereich des Arbeitsrechts, der sozia-
len Sicherheit und der Besteuerung zu schaffen.

Darüber hinaus begrüßt der OGBL die Tatsache, 
dass die Richtlinie über die Arbeitsbedingungen 
von Plattformarbeitnehmer in die Richtung einer 
Vermutung der Arbeitnehmereigenschaft und 
damit der Rechte auf Kollektivverhandlungen und 
Personalvertretung geht, auch wenn die Kriterien 
noch präziser und verbindlicher sein könnten.
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Um der technologischen Entwicklung und den ver-
änderten Arbeitsweisen Rechnung zu tragen, plä-
diert der OGBL dafür, in der Richtlinie den Begriff der 
„virtuellen Entsendung“ zu verankern, um der aus 
der Ferne geleisteten Arbeit, die virtuell eine Grenze 
überschreitet, Rechnung zu tragen: dem Arbeitneh-
mer das Recht auf eine Entlohnung zu gewähren, als 
ob er vor Ort im Bestimmungsland der Dienstleis-
tung oder im Gastland gearbeitet hätte, es sei denn, 
seine Entlohnung in seinem Herkunftsland erweist 
sich als höher.

Was die Sicherheit und Gesundheit am Arbeits-
platz (SGA) betrifft, so haben die in den letzten 
Jahrzehnten eingeführten EU-Rechtsvorschrif-
ten eine wichtige Rolle für das Wohlergehen der 
Arbeitnehmer gespielt. Die bestehenden Rechts-
vorschriften reichen jedoch nicht mehr aus und 
müssen ergänzt werden. So erfordert die Prä-
vention von Muskel-Skelett-Erkrankungen (MSE) 
eine europäische Regelung. MSE sind nach wie vor 
das häufigste arbeitsbedingte Gesundheitsprob-
lem. Freiwillige Maßnahmen reichen nicht aus. Es 
bedarf einer europäischen Regelung im Bereich 
der psychosozialen Risiken (PSR) am Arbeitsplatz, 
um die Verpflichtung der Arbeitgeber zur Präven-
tion und Behandlung dieser Risiken zu verdeut-
lichen. Auch die Gesetzgebung im Bereich des 
Schutzes vor berufsbedingten Krebserkrankungen 
muss verbessert werden. Darüber hinaus spricht 
sich der OGBL dafür aus, die Kontrolle der Anwen-
dung und Durchsetzung der SGA-Vorschriften zu 
verstärken. Schließlich fordert der OGBL, die Sta-
tistiken und Daten zum Thema SGA zu verbessern.

In Bezug auf den Schutz personenbezogener 
Daten ist die Datenschutz-Grundverordnung 
(DSGVO) der Referenztext. Der OGBL ist der Mei-
nung, dass, um den Arbeitnehmern im Arbeits-
recht mehr Schutz zu gewähren, die europäische 
Verordnung klar die Verarbeitung verbieten sollte, 
die allein auf der Zustimmung der Arbeitnehmer 
beruht. Nach Ansicht des OGBL muss genau gere-
gelt werden, welche Arten von personenbezoge-
nen Daten von Arbeitnehmern die Arbeitgeber 
nützen und zu welchen Zwecken sie verarbeitet 
werden dürfen.

Green Deal

Der OGBL hält es für notwendig, die Sozialpart-
ner stärker in die Umsetzung des Green Deal ein-
zubinden, um den Schutz der Arbeitnehmer zu 
gewährleisten. Darüber hinaus sind die sozialen 
Auswirkungen insbesondere in Bezug auf Ausbil-
dung und Beschäftigung zu antizipieren (Schaf-

fung von grünen Arbeitsplätzen, Umschulung von 
sogenannten umweltschädlichen Arbeitsplätzen). 
Das Sozialaudit in Unternehmen nimmt in die-
sem Zusammenhang einen wichtigen Platz ein. 
Auch die bestehenden Instrumente zur Sicherung 
von Arbeitsplätzen müssen vorgreifend gestaltet 
werden (z. B. in Luxemburg mit dem Plan zur Auf-
rechterhaltung der Beschäftigung), und es müssen 
sektorale Konzepte entwickelt werden. Darüber 
hinaus ist es von entscheidender Bedeutung, qua-
litativ hochwertige Arbeitsplätze zu erhalten.

Bildung und Berufsausbildung

Die Maßnahmen der EU im Bereich der allgemei-
nen und beruflichen Bildung beruhen auf dem 
Subsidiaritätsprinzip. Dieses Prinzip sichert die 
Autonomie der Mitgliedstaaten in diesem Bereich 
und beschränkt die europäische Intervention auf 
Fördermaßnahmen in Form von Empfehlungen, 
die vom Rat auf Vorschlag der Europäischen Kom-
mission verabschiedet werden, was die Unterstüt-
zung des OGBL findet.

Zum Thema Bildung und Berufsausbildung spricht 
sich der OGBL für die Einführung eines allgemei-
nen Prinzips aus, das jedem Arbeitnehmer ein ech-
tes individuelles Recht auf Weiterbildung und eine 
lebenslange Valorisierung seiner Kompetenzen 
verleiht. Die Arbeitnehmer müssen einen gesetz-
lichen Anspruch darauf haben, an Weiterbildungs-
kursen teilnehmen zu können, ohne den Verlust 
des Arbeitsplatzes oder der sozialen Absicherung 
zu riskieren, begleitet von einem Recht auf einen 
Lohnersatz, einem Recht auf eine finanzielle 
Unterstützung zur Deckung der direkten Ausbil-
dungskosten und einem Recht auf qualitativ hoch-
wertige Beratungsdienste.

Darüber hinaus stellt der OGBL fest, dass die euro-
päische Bildungs- und Ausbildungspolitik stärker 
auf die Beschäftigungspolitik als auf die Entwick-
lung des Menschen ausgerichtet ist. Sie legen den 
Schwerpunkt auf Investitionen in die Ausbildung 
aller Personen im erwerbsfähigen Alter, um vorran-
gig die wirtschaftliche Erholung, das Wachstum 
und die Widerstandsfähigkeit zu gewährleisten, 
und nicht auf die persönliche und soziale Entwick-
lung der Bürger. Generell ist der OGBL der Ansicht, 
dass die Bedeutung, die den mentalen Kompeten-
zen und Einstellungen im Zusammenhang mit der 
Ausübung einer aktiven Staatsbürgerschaft und 
der Stärkung einer europäischen Identität beige-
messen wird, in der Schulzeit zu wenig entwickelt 
wird, da sie nicht systematisch in Lehrplänen for-
malisiert werden.
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Ein Schritt in Richtung besserer 
Lohnbedingungen

Die EU-
Mindestlohnrichtlinie

Der Europäische Sockel sozialer Rechte sieht 
vor, dass ein „angemessener Mindestlohn 
garantiert“ und „Armut trotz Erwerbstätigkeit 
vermieden“ werden muss. Ein Schritt zur Errei-
chung dieses Ziels wurde mit der EU-Mindest-
lohnrichtlinie getan, die nach mehr als zwei-
jähriger Debatte am 22. Oktober 2022 von der 
Europäischen Union verabschiedet wurde.

Auch wenn die Richtlinie die Höhe der Mindest-
löhne in der EU nicht harmonisiert – was ange-
sichts der unterschiedlichen Lebensstandards in 
den einzelnen Mitgliedstaaten eigentlich unmög-
lich ist –, legt die Richtlinie dennoch einen Rahmen 
fest, um sicherzustellen, dass die Mindestlöhne, 
die weiterhin auf nationaler Ebene festgelegt wer-
den, den betroffenen Arbeitnehmern einen ange-
messenen Lebensstandard garantieren.

So sieht die Richtlinie vor, dass die Mitglied-
staaten alle zwei Jahre (alle vier Jahre, wenn ein 
automatisches Indexierungssystem besteht) 
die Höhe der Mindestlöhne überprüfen müssen, 
um sie gegebenenfalls an die Entwicklung der 
Lebenshaltungskosten anzupassen. In Luxem-
burg wird der soziale Mindestlohn bereits alle 

zwei Jahre an die allgemeine Lohnentwicklung 
angepasst (Anpassung), zusätzlich zu seiner 
Indexierung, die den Kaufkraftverlust aufgrund 
der Inflation ausgleicht. Die Anpassung ist jedoch 
kein Automatismus, sondern muss jedes Mal 
vom Abgeordnetenhaus beschlossen werden 
(= jedes Mal ein neues Gesetz). Die Richtlinie 
erschwert es nun, diese Anpassung in Frage zu 
stellen, wie es die Arbeitgebervertreter fast bei 
jedem Termin versuchen.

Die Höhe des Mindestlohns in Luxemburg liegt 
unter einem der beiden von der Richtlinie vor-
geschlagenen Richtwerte: Er liegt derzeit unter 
einem Niveau, das 60% des Bruttomedianlohns 
entspricht.

Die Mitgliedstaaten müssen auch Maßnahmen 
ergreifen, um den effektiven Zugang der Arbeit-
nehmer zu dem durch gesetzliche Mindestlöhne 
gebotenen Schutz zu gewährleisten. Dazu gehö-
ren Kontrollen durch die Gewerbeinspektion, 
leicht zugängliche Informationen für Arbeitneh-
mer und mehr Mittel für die zuständigen Behör-
den, um gegen Arbeitgeber vorzugehen, die sich 
nicht an die Vorschriften halten.
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Schließlich und vor allem legt die Richtlinie den 
Schwerpunkt auf die Förderung von Kollektiv-
vertragsverhandlungen. Um die Zahl der „Wor-
king Poor“ zu verringern, ruft die Richtlinie dazu 
auf, die kollektivvertragliche Abdeckung zu erhö-
hen, um das Ziel von 80% in jedem Land zu errei-
chen. Luxemburg ist mit einer Deckungsrate von 
55% im Privatsektor weit von diesem Ziel ent-
fernt. Es muss einen Aktionsplan liefern, in dem 
die Mittel zur Erreichung dieser Ziele festgelegt 
werden, nach Anhörung der Sozialpartner und, 
wenn möglich, in gegenseitigem Einvernehmen 
mit ihnen.

Es ist nicht möglich, der Richtlinie zu entspre-
chen, indem man „Vereinbarungen zwischen 
dem Arbeitgeber und seinen Arbeitnehmern“ 
auf Unternehmensebene zulässt, wie es die UEL 
fordert, die die Gewerkschaften verdrängen will, 
wo immer sie kann. Die Definition von Kollektiv-
verhandlungen in der Richtlinie ist völlig klar und 
steht in Kontinuität mit der ILO-Konvention 98. 
Sie definiert Kollektivvertragsverhandlungen wie 
folgt: „alle Verhandlungen, die gemäß dem Recht 
und den Gepflogenheiten in jedem Mitgliedstaat 
zwischen einem Arbeitgeber, einer Arbeitgeber-

gruppe oder einem oder mehreren Arbeitgeber-
verbänden einerseits und einer oder mehreren 
Gewerkschaften andererseits stattfinden, um 
die Arbeits- und Beschäftigungsbedingungen 
festzulegen“. Es ist also klar, dass es die Gewerk-
schaften sind und bleiben, die die Aushandlung 
von Kollektivverträgen durchführen.

Luxemburg hat nun bis zum 15. November 2024 
Zeit, um die Richtlinie umzusetzen und seinen 
Aktionsplan vorzulegen. Der Arbeitsminister 
kündigte im Februar an, dass ein Gesetzesent-
wurf in Vorbereitung sei, doch bislang gibt es 
keine Spur davon. Im Februar fand eine erste 
Diskussion über die Kollektivverträge im CPTE 
statt, aber auch dort wurde bislang kein Entwurf 
für einen Aktionsplan vorgelegt. Die Zeit drängt ... 
nicht nur wegen der vom europäischen Gesetz-
geber gesetzten Fristen, sondern auch wegen 
der hohen Working Poor-Quote in Luxemburg 
(14,7% der Arbeitnehmer) – in dieser Kategorie 
ist Luxemburg weiterhin trauriger Europameis-
ter – und der immer noch viel zu niedrigen kol-
lektivvertraglichen Deckungsrate.
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Luxemburgs Ziele 
für 2030
Im Rahmen des 
Aktionsplans des 
Europäischen Säule 
sozialer Rechte

2021 hat die Europäische Kommission einen Aktionsplan des 
Europäischen Säule sozialer Rechte verabschiedet, der große 
Ziele verfolgt, die bis 2030 bezüglich der Beschäftigungs-
quote, der jährlichen Teilnahme an Bildungsmaßnahmen 
und der Verringerung von Armut oder sozialer Ausgrenzung 
erreicht werden sollen. Diese Ziele wurden auf nationaler 
Ebene heruntergebrochen. Jeder Mitgliedstaat hat also seine 
eigenen Ziele, damit die EU die Ziele insgesamt erreicht.

77,6%
Beschäftigungsquote der Bevölkerung 

im Alter von 20-64 Jahren: 77,6%.

62,5%
Anteil der Erwachsenen, die an einer 

Bildungsaktivität teilgenommen haben: 
62,5%.

-4000
Verringerung der Zahl der von Armut 

oder sozialer Ausgrenzung bedrohten 
Personen: -4.000

Was die Beschäftigungsquote betrifft, so nähert sich Luxem-
burg seinem Ziel auf der Ebene der Beschäftigungsquote, aber 
es bleibt noch einiges zu tun. Abgesehen davon ist der Indikator 
nicht wirklich relevant, um die Beteiligung am luxemburgischen 
Arbeitsmarkt widerzuspiegeln, da er keine Grenzgänger einbe-
zieht.

Was die Teilnahme an Bildungsmaßnahmen betrifft, so zeigen 
die von Eurostat vorgelegten Daten, dass Luxemburg zwischen 
2011 und 2016 einen enormen Rückgang zu verzeichnen hatte. 
Neuere Daten zeigen, dass die Teilnahmequote wieder bei etwa 
50% liegt, aber immer noch weit entfernt von den 62,5%, die 
erreicht werden müssen.

Auf der Ebene des Ziels, Armut und soziale Ausgrenzung zu 
verringern, entfernt sich Luxemburg von seinem Ziel, das im 
Übrigen bereits recht minimalistisch ist!
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Gipfeltreffen in La Hulpe 
Erneutes Engagement für die Zukunft 
des sozialen Europas

Am 16. April 2024 trafen sich die Europäische 
Union (EU) und die europäischen Sozialpartner 
auf dem Gipfeltreffen in La Hulpe, um ihr Enga-
gement für die Förderung des Europäischen 
Sockels sozialer Rechte (ESSR) zu bekräftigen. 
Diese hochrangige Konferenz führte schließlich 
zur Unterzeichnung der Erklärung von La Hulpe 
über die Zukunft des sozialen Europas, die die 
Sozialagenda für den Zeitraum 2024-2029 vor-
bereiten soll.

Dreieinhalb Jahre nach der Proklamation des 
Europäischen Sockels der sozialen Rechte 
(ESSR) hat die Europäische Kommission einen 
ehrgeizigen Aktionsplan vorgelegt, eine Art Kom-
pass, der den Weg zum sozialen Fortschritt wei-
sen soll - ein Thema, das immer wichtiger wird, 
vor allem in Zeiten der Unsicherheit, die unter 
anderem durch die Covid-19-Pandemie und 
die nachfolgenden Krisen ausgelöst wurde. Die 
soziale Dimension der EU wurde zu lange ver-
nachlässigt, obwohl genau dies die Zukunft der 
EU gefährden könnte. 

Die Erklärung von La Hulpe unterstreicht das 
gemeinsame Engagement für sozialen und 
wirtschaftlichen Fortschritt, Chancengleichheit, 
hochwertige Arbeitsplätze und faire Arbeits-
bedingungen, die Bekämpfung von Armut und 
Ungleichheit sowie die Förderung eines gerech-
ten Übergangs. Ein Engagement, das der OGBL 
nur begrüßen kann.

In ihrer Rede forderte die Generalsekretärin des 
Europäischen Gewerkschaftsbundes (EGB), dem 
der OGBL angehört, konkrete Maßnahmen zur 
Bekämpfung der Prekarität, zur Gewährleistung 
des Rechts auf lebenslanges Lernen, zum Schutz 
der Arbeitnehmerrechte und zur Regulierung des 

Einsatzes künstlicher Intelligenz am Arbeitsplatz. 
Sie betonte auch die Bedeutung von Investitio-
nen in öffentliche Dienstleistungen, Infrastruktur 
und den ökologischen Übergang und warnte vor 
einer Sparpolitik. Der EU-Kommissar für Beschäf-
tigung und Soziales Nicolas Schmit betonte sei-
nerseits die Bedeutung eines kontinuierlichen 
Engagements, um die soziale Dimension im Zen-
trum der EU-Politik zu halten. Der Schwerpunkt 
lag insbesondere auf Investitionen in Qualifika-
tionen und den sozialen Dialog. Der OGBL kann 
sich diesen Ausführungen nur anschließen.

Die Erklärung wurde auch von der luxemburgi-
schen Regierung unterstützt.  In dieser Hinsicht 
begrüßt der OGBL die Position des Arbeitsminis-
ters und schätzt insbesondere die Tatsache, dass 
er seine Überlegungen vor der Unterzeichnung 
der Erklärung berücksichtigt hat.

Auf EU-Ebene haben die europäischen Arbeit-
gebervertreter ihre Unterstützung durch die 
Unterzeichnung der Erklärung deutlich zum Aus-
druck gebracht. Aber wie sieht es mit den Arbeit-
gebervertretern in Luxemburg aus? Könnte man 
endlich darauf hoffen, dass sich der Verband 
der luxemburgischen Unternehmen (UEL) auf 
die gleiche Weise wie die europäischen Sozial-
partner engagiert und an einem konstruktiven 
sozialen Dialog zur Förderung des sozialen Fort-
schritts teilnimmt? Während dies auf europäi-
scher Ebene eine Selbstverständlichkeit zu sein 
scheint, bleibt abzuwarten, ob diese gleiche Ent-
schlossenheit auch auf nationaler Ebene vorhan-
den sein wird.

Der OGBL ist jedenfalls gespannt, was die Zukunft 
bringt und was die Erklärung von La Hulpe für den 
nationalen Sozialdialog bedeuten könnte.
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Die Arbeitnehmer von Wisag Cleaning 
Service sind wütend!

Die Arbeitnehmer des Reinigungsunternehmens 
WISAG Cleaning Service protestierten am 23. Mai 
vor dem Firmensitz in Senningerberg gegen die Tat-
sache, dass seit mehreren Monaten die Löhne nicht 
mehr korrekt ausgezahlt werden.

Der Grund dafür ist eine neue Software, die von der 
Unternehmensleitung im Januar 2024 eingeführt 
wurde. Seitdem durchleben sehr viele der 1.700 
Arbeitnehmer von Wisag Cleaning Service ein wah-
res Martyrium: keine Lohnzahlungen, halbierte oder 
durch drei geteilte Löhne, zu spät gezahlte Löhne, 
ganz zu schweigen von Fällen, in denen das Unter-
nehmen regelrecht Geld von den Arbeitnehmern 
fordert, riesige Fehler auf Steuerkarten, in Bezug auf 
gesetzlichen Urlaub, Elternurlaub, Krankenversiche-
rung, berufliche Wiedereingliederung usw.

Trotz zahlreicher Schritte und Interventionen sei-
tens der Personaldelegation und des Syndikats Pri-
vate Reinigungsdienste des OGBL ging die Direktion 
der Wisag Cleaning Service nicht auf die Beschwer-
den der Arbeitnehmer ein. Erst als die Direktion von 
der Organisation der Protestaktion erfuhr, lud sie 
die Delegation schließlich zu einem Treffen ein... 
aber nur, um sie zu bitten, die Aktion abzusagen. Die 
Gewerkschaften wurden in der Folge ebenfalls zu 
einem Treffen mit der Direktion eingeladen, jedoch 
ebenfalls nur um zu hören, dass die geplante Aktion 
nicht gut für das Image des Unternehmens und für 
den Sozialdialog sei. Der OGBL forderte die Direktion 
auf, den Kollektivvertrag und die geltende Gesetz-
gebung zu respektieren und alles zu unternehmen, 
damit die Arbeitnehmer schnellstmöglich den kor-
rekten Lohn und eine korrekte Abrechnung erhalten.

Da die Direktion keine Rückmeldung gab, fand die 
Protestaktion am 23. Mai also vor dem Sitz der 
WISAG Cleaning Service statt.

Die Präsidentin der Personaldelegation, Maria Das 
Dores Azeredo, ihre Kollegin, die Personaldelegierte 
Gorete Fernades sowie die Zentralsekretärin des 
Syndikats Private Reinigungsdienste im OGBL, Estelle 
Winter, prangerten darin die finanziellen Schwierig-
keiten der Arbeitnehmer an, forderten die Direktion 
auf, ihre Verantwortung zu übernehmen und den 
zweiten Teil der von beiden Parteien unterzeichne-
ten Arbeitsverträge zu respektieren. Die Arbeitneh-
mer wollen schlicht und einfach ihr Gehalt pünktlich 
erhalten!

 Im Anschluss an die Aktion am 23. Mai reagierte die 
Geschäftsleitung so gut wie gar nicht und sorgte 
sich erneut nur um das Image des Unternehmens.

Das Syndikat Private Reinigungsdienste des OGBL 
fordert, dass die Direktion die Arbeitnehmer respek-
tiert, die täglich dafür arbeiten, dass sich das Unter-
nehmen die Taschen füllt!

Der OGBL forderte die Zahlung einer Sonderprä-
mie für alle finanziellen Unannehmlichkeiten, mit 
denen die Arbeitnehmer konfrontiert waren, sowie 
die Übernahme der vom Arbeitnehmer bezahlten 
Kosten, die Auszahlung des Lohns ab dem 10. des 
Monats, die Aushändigung der berichtigten Lohn-
zettel seit Januar dieses Jahres und einen Entschul-
digungsbrief an alle Arbeitnehmer!

Der OGBL fordert die Direktion der Wisag Cleaning 
Service ebenfalls auf, einen echten und konstrukti-
ven Sozialdialog zum Wohle aller Arbeitnehmer zu 
schaffen.

Der OGBL wird weitere Mittel einsetzen, wenn sich 
die Situation nicht bald ändert.
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Vor kurzem fand eine Unterredung zwischen einer 
Delegation des Syndikats Eisenbahnen FNCTTFEL/
Landesverband des OGBL und der Ministerin für 
Mobilität und öffentliche Arbeiten, Yuriko Backes 
statt, bei der eine ganze Reihe Thematiken ange-
sprochen wurden. Begleitet wurde die Ministerin 
von Félicie Weycker, Chargée de la coordination 
générale und Raphaël Zumsteeg, Chargé de direc-
tion Département de la mobilité et des transports–
Chemins de Fer. Seitens des OGBL nahmen Georges 
Melchers, Patrick Vansteenkiste, Frédéric Krier und 
Josy Bourggraff an der Unterredung teil.

Bereits kurz nach dem Amtsantritt der neuen Regie-
rung, hatte das Syndikat Eisenbahnen FNCTTFEL/
Landesverband diese Unterredung erbeten, um über 
das Regierungsprogramm und vor allem den darin 
enthaltenen Teil betreffend den öffentlichen Verkehr 
zu diskutieren.

Auf der Agenda standen folgende Punkte, die leider 
aber aus der uns zur Verfügung stehenden Zeit nicht 
alle ausführlich besprochen werden konnten:

Öffentlicher Dienstleistungsvertrag für die Beför-
derung von Passagieren mit Bussen zwischen dem 
Staat und den CFL

Der derzeitige öffentliche Dienstleistungsvertrag 
für die Beförderung von Fahrgästen in Bussen und 
Zügen, der im Jahr 2009 für 15 Jahre unterzeichnet 
wurde, läuft Ende dieses Jahres aus. Bereits im ver-
gangenen Jahr wurde ein neuer Vertrag betreffend 
den Bahnverkehr unterschrieben. Der Gesetzent-
wurf 8322, der am 5. Oktober 2023 in die Abgeord-
netenkammer eingebracht wurde und welcher den 
Busbereich der von der CFL erbrachten Leistungen 
betrifft, wurde jetzt am 2. Mai von der Mobilitäts-
ministerin Yuriko Backes im Parlamentsausschuss 
vorgestellt. Die Laufzeit des neuen Vertrags beträgt 
10 Jahre und umfasst ein Budget von 692 Millionen 
€. Der neue Vertrag sollte ab dem 1. Januar 2025 in 
Kraft treten–vorher muss er jedoch noch vom Parla-
ment genehmigt werden.

Aufwertung der Laufbahnen (I, A, M und S) bei den 
CFL, insbesondere CEM, PAT, Mitarbeiter/innen in 
den Stellwerken, Gleisbau und Wartung

Das Gesetz vom 28. März 2023 betreffend die 
Finanzierung des Vertrags über den öffentlichen 
Dienst für den Eisenbahnverkehr sieht eine jährli-
che Steigerung von 3 % vor. Der Gesamtbetrag des 

Unterredung zwischen der Ministerin für Mobilität und 
öffentliche Arbeiten und dem Syndikat Eisenbahnen 
FNCTTFEL/Landesverband des OGBL

Viele Themen wurden angesprochen

Vertrags beläuft sich für die Dauer von 15 Jahren auf 
7.145.695.000 Euro (inkl. Steuern) und wird an die 
Veränderungen der Lebenshaltungskosten ange-
passt. Das Ministerium ist nicht gewillt den Betrag 
nochmals zu erhöhen. Der neue Vertrag würde den 
CFL einen Handlungsspielraum geben, um eine Auf-
wertung der Laufbahnen ohne zusätzliche Finanzie-
rung durch den Staat vornehmen zu können.

Stilllegung der Eisenbahnlinie von Esch/Alzette 
nach Audun-le-Tiche

Der Ersatz der Stichbahnstrecke Esch/Alzette nach 
Audun-le-Tiche durch einen grenzüberschreitenden 
Bus-Hochleistungskorridor (CHNS), der im nationa-
len Mobilitätsplan „PNM 2035“ vorgesehen ist, wird 
definitiv umgesetzt, ein genaues Datum wurde uns 
aber nicht genannt.

Zweck dieser Maßnahme sei eine Erhöhung der 
Anzahl der Fahrtziele im Großherzogtum mit höchs-
tens einem Umstieg für die Einwohner der franzö-
sischen Gemeinden der Haute Vallée de l’Alzette. 
In diesem Korridor sollen dann die Busse im Fünf-
Minuten-Takt zwischen den Wohnvierteln, mehreren 
P&R-Anlagen, den CFL-Bahnhöfen in Esch/Alzette 
und auf den ehemaligen Industriebrachen in Esch-
Schifflingen, einer Haltestelle der schnellen Tram 
sowie zahlreichen weiteren Buslinien verkehren.

Öffnung der Strecke zwischen Bissen und Ettel-
brück für den Personenverkehr

Eine Öffnung der Strecke für den Personenverkehr 
steht momentan nicht auf dem Plan. Es werden 
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regelmäßig Umfragen durchgeführt, um herauszu-
finden, ob eine solche Einführung sinnvoll wäre, aber 
bisher gab es keine große Nachfrage.

Ausweitung des kostenlosen öffentlichen Verkehrs 
in der Großregion

Eine Ausweitung des kostenlosen öffentlichen Ver-
kehrs in der Großregion ist finanziell nicht tragbar–
der luxemburgische Staat müsste die entgangenen 
Einnahmen der DB, der SNCF und der SNCB überneh-
men, was schlichtweg ein Ding der Unmöglichkeit ist.

Doppelgleisigkeit auf den Strecken Ettelbrück-
Ulflingen und Sandweiler/Contern-Oetringen; Ver-
längerung der Strecke in Wiltz

Der Koalitionsvertrag, der im November 2023 von den 
Koalitionsparteien CSV und DP unterzeichnet wurde, 
sieht vor, dass die Regierung die Möglichkeiten für den 
zweigleisigen Ausbau aller bestehenden Eisenbahn-
strecken prüfen wird, insbesondere der Abschnitt 
zwischen Sandweiler/Contern und Oetringen der 
Strecke von Luxemburg nach Wasserbillig sowie der 
Abschnitt zwischen Ettelbrück und Ulflingen-Grenze 
auf der Nordstrecke, mit dem Ziel, die Frequenz, die 
Pünktlichkeit und die Zuverlässigkeit der Züge zu ver-
bessern. Im Gespräch erfuhren wir, dass man für die 
erforderlichen Studien 10 Jahre einplanen müsse und 
die Bauarbeiten anschließend erst starten könnten.

Eine Verlängerung der Linie in Wiltz ist aufgrund der 
demnächst anstehenden Bauarbeiten in Wiltz nicht 
mehr möglich.

Ausbau des Schienengüterverkehrs

Wir wurden darüber informiert, dass das Gesetz vom 
23. Dezember 2022 über eine Beihilferegelung zur 
Förderung des Eisenbahn- und Binnenschiffsver-
kehrs es dem luxemburgischen Staat ermöglicht, 
die Betreiber zu ermutigen, den Gütertransport per 
Zug zu bevorzugen, um den Anteil der Schiene zu 
erhöhen. Im konkreten Fall der Belieferung des Arce-
lor-Werkes in Bissen durch Lkws und nicht per Bahn 

muss man sich an den Betreiber wenden, warum die 
Belieferung nicht per Bahn erfolgt.

Modernisierung der Bahnstrecke 162 Luxemburg – 
Brüssel

Bekanntlich dauert eine Fahrt zwischen Luxemburg 
und Brüssel immer noch fast drei Stunden. Um hier 
Abhilfe zu schaffen, wurde Ende 2023 eine Absichts-
erklärung zwischen Belgien und Luxemburg unter-
zeichnet, um die Zugverbindungen zwischen den 
beiden Hauptstädten zu verbessern und zu beschleu-
nigen. Nach Abschluss der Modernisierungsarbeiten 
auf dem belgischen Netz, die voraussichtlich 2029 
abgeschlossen sein sollen, wird die Fahrzeit des 
Schnellzugs, der dann nur noch in Arlon und Namur 
halten wird, dann nur noch zwei Stunden betragen.

Personalvertretung für die Bediensteten der 
D-Laufbahn (Master-Diplom) bei den CFL

Man empfahl uns, zuerst einen juristischen Rat ein-
zuholen. Gemäß den Bestimmungen des Arbeits-
rechts müsste nach unserer Lesart diese Gruppe 
von Beschäftigten grundsätzlich Anspruch auf eine 
eigene Vertretung haben.

Beteiligung des OGBL an den Verhandlungen des 
Gehälterabkommens für den öffentlichen Dienst

Wir erläuterten der Ministerin die Sachlage (Aus-
schluss des OGBL aus den Verhandlungen, obwohl es 
sich um die Mehrheitsgewerkschaft im Eisenbahn-
sektor handelt und der OGBL zehntausende Arbeit-
nehmerinnen und Arbeitnehmer vertritt, die vom 
Gehälterabkommen abhängig sind), da die Verhand-
lungen über das Gehälterabkommen für Staatsbe-
amten und -angestellte jedoch dem Ministerium für 
den öffentlichen Dienst unterstellt sind, sollten wir 
uns am besten an den zuständigen Minister Serge 
Wilmes wenden.

Maßnahmen zur Bekämpfung von Aggressionen 
gegen Beschäftigte der CFL und im gesamten 
öffentlichen Verkehr

Die Frage über die Einführung einer Risikoprämie für 
das betroffene Personal müsse man mit den CFL dis-
kutieren. Das Ministerium würde sich aus diesen Dis-
kussionen heraushalten.
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Bankensektor  

Reine Vernunft versus praktische Vernunft: 
Erwartungen, Wahrheiten und strukturelle 
Verbesserungen 

  Banken machen Rekordgewinne 

Das Jahr 2023 war ein außerordentlich erfolgreiches 
Jahr für die Banken, und auch die Jahre 2022 und 
2021 waren sehr profitabel. Die Prognosen für das 
kommende Jahr sind ebenfalls vielversprechend.  

  Die Notwendigkeit struktureller 
Reformen 

Die Verhandlungen über Gehälter sind entschei-
dend für die zukünftige Arbeitsmarktpolitik und die 
Attraktivität des luxemburgischen Finanzsektors. 
Es besteht ein dringender Bedarf an strukturellen 
Reformen der Gehaltstabellen im Banken-Kollektiv-
vertrag (KV). Der Mythos des Trickle Down-Effekts, 
der besagt, dass Gehaltserhöhungen alle Mitarbei-
tenden erreichen würden, wenn die Geschäftsfüh-
rung nach eigenem Ermessen entscheiden könnte, 

wird im Bankensektor jedoch schon lange nicht 
mehr geglaubt. Zu oft sah und sieht die Realität 
anders aus: «Die Guten ins Töpfchen, die Schlechten 
ins Kröpfchen.» 

  Ohne Rückblick kein Ausblick 

Zwischen 2018 und 2020 wurden langjährige Lohnta-
bellen durch indexierte progressive Treueprämien und 
vage Versprechen auf Gehaltserhöhungen ersetzt. Die 
Realität sah jedoch anders aus: Die Gehaltstabellen 
wurden auf ein Minimum reduziert, und die meisten 
Mitarbeitenden erhielten eine einmalige Erhöhung 
durch diesen Wechsel. Sie gingen danach jedoch leer 
aus und bemerkten es erst später. 

Dann, 2021, gab es den Skandal, insbesondere durch 
den Alleingang der Aleba mit den Arbeitgeberverbän-
den. Dies führte zu einer Klage und dem anschlie-
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Bankensektor  

Reine Vernunft versus praktische Vernunft: 
Erwartungen, Wahrheiten und strukturelle 
Verbesserungen 

ßenden Verlust der sektoralen Representativität der 
Aleba, was letztlich zugunsten der Mitarbeitenden 
war, dank des Einsatzes des OGBL. 

Zudem führte die Resilienz des Finanzsektors während 
der Covid-19-Pandemie, die maßgeblich den Mitarbei-
tern zugeschrieben werden kann, zu einer einmaligen 
linearen Gehaltserhöhung von 1,2 % über drei Jahre. 

  Aktuelle Situation und Ausblick 
für 2024 

2023 und heute erzielt der Bankensektor Rekord-
gewinne. Es gibt trotzdem eine dogmatische Oppo-
sition gegen jede Form von linearen Lohnerhöhun-
gen, was sehr bedauerlich ist. Doch genau dies führt 
schlussendlich zur Wiedereinführung von Lohn-
tabellen: richtige Lohntabellen und Korrektur der 
Gehälterstruktur. 

Dies spiegelt sich in konkreten Maßnahmen im Kol-
lektivvertrag wider: 

 → Wiedereinführung richtiger Gehaltstabellen 
 → Verbesserung und Erweiterung der seit Jahren 
stagnierenden Gehaltstabellen von acht auf zehn 
Jahre 
 → Wesentliche Verbesserung der Treueprämie ab 
dem zehnten Jahr 

  Recht auf Weiterbildung und 
Beschäftigungssicherung 

Weiterbildung bleibt ein wesentliches Element für 
die Sicherheit im Finanzsektor der Zukunft. Es wur-
den zusätzliche Sicherungen beim Personalabbau 
sowie innerbetriebliche Weiterbildungsmaßnahmen 
verhandelt. Neu ist, dass jeder Mitarbeiter über einen 
individuellen Weiterbildungskredit von 16 Stunden 
pro Jahr verfügt. Diese Arbeitsstunden stehen dem 
Mitarbeiter vollständig zur Verfügung für seine Wei-
terbildung, unabhängig von den obligatorischen Wei-
terbildungen oder bevorstehenden Umschulungen. 

  Fazit 

Die jüngsten Reformen im luxemburgischen Finanz-
sektor markieren einen entscheidenden Schritt zur 
Sicherung seiner langfristigen Attraktivität und Sta-
bilität. 

Es ist wichtig, die entscheidende Rolle der Mitarbeiter 
angemessen anzuerkennen und zu honorieren, jen-
seits der reinen Unternehmensgewinne. Die Wieder-
einführung und Verbesserung der Gehaltsstrukturen 
sowie die signifikante Aufwertung der Treueprämien 
sind bedeutende Fortschritte. Sie gewährleisten 
eine gerechtere und angemessenere Anerkennung 
der Leistungen der Mitarbeiter, stärken ihre finan-
zielle Sicherheit und fördern gleichzeitig Motivation, 
Interesse und Engagement für die Tarifverträge. 
Dies ist wichtig. Auch die Erweiterungen der Rechte 
zur Weiterbildung und zur Arbeitsplatzsicherheit 
sind von entscheidender Bedeutung. In einem sich 
schnell verändernden Finanzsektor ist es unerläss-
lich, dass Mitarbeiter kontinuierlich weiterbilden und 
ihre Fähigkeiten erweitern können. Die entschlos-
sene Aktion der OGBL in diesen Verhandlungen und 
Reformen verdient besondere Anerkennung. Durch 
die Vertretung der Interessen der Mitarbeiter hat die 
OGBL eine Schlüsselrolle bei der Einführung gerech-
terer und nachhaltiger Gehaltsstrukturen gespielt.

Es ist wichtig, die 
entscheidende 
Rolle der Mitarbeiter 
angemessen anzu-
erkennen und zu 
honorieren, jenseits 
der reinen Unter-
nehmensgewinne.
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Übernahme von Intelsat SA durch SES SA

Welche Zukunft für die Arbeitnehmer?

Nach der Ankündigung der Übernahme von Intel-
sat SA durch SES SA am 30. April 2024, macht der 
OGBL, Mehrheitsgewerkschaft bei SES und einzige 
bei Intelsat vertretene Gewerkschaft, keinen Hehl 
aus seinen Bedenken. 

Zur Erinnerung: Der in Luxemburg ansässige Satelli-
tenkonzern hat in den letzten Jahren eine ziemlich 
turbulente Zeit mit mehreren kleinen und großen 
Umstrukturierungen mitgemacht, darunter ein letz-
tes großes Umstrukturierungsprogramm im Jahr 
2020 („Simplify and Amplify“; S&A), das in letzter 
Minute zum Abschluss eines Plans zur Aufrecht-
erhaltung der Beschäftigung (“plan de maintien 
dans l’emploi”-PME) im August 2020 führte, der im 
Mai 2022 erneuert wurde, und zum Abschluss eines 
dritten PME im Dezember 2023. Durch die Ver-
handlungen bezüglich dieser PME – die einerseits 
interne Umverteilungsmaßnahmen auf (derzeitige 
und künftige) freie Stellen und andererseits die Ein-
führung staatlicher Instrumente wie Vorruhestand 
(“préretraite-ajustement”), befristete Wiederein-
gliederungshilfen und Einstellungsbeihilfen vorse-
hen – konnten damals und auch heute noch rund 50 
Arbeitnehmer gerettet werden. 

Dies hat SES jedoch nicht davon abgehalten, eine 
Niederlassung in Bukarest zu eröffnen und seine 
Aktivitäten in Rumänien seit 2020 rasch auszu-
bauen. Diese Aktivitäten hätten durchaus in Luxem-
burg angesiedelt werden können, da es in Betzdorf 
weder an Platz noch an Personal mangelt. 

Folglich stellt sich der OGBL die Frage nach dem 
Risiko möglicher Auslagerungen anderer Aktivitäten 
dieser neuen Gruppe und nach möglichen Personal-
kürzungen sowohl bei SES als auch bei Intelsat. Es 
ist nicht ungewöhnlich, dass eine Übernahme mit 
hohen Ausgaben verbunden ist und das Manage-
ment versucht, diese durch Kürzungen und Einspa-
rungen auszugleichen. Es versteht sich von selbst, 
dass der OGBL jede Form von Standortverlagerun-
gen kategorisch ablehnt, umso mehr, wenn sie vom 
luxemburgischen Steuerzahler finanziert werden. 
Zur Erinnerung: Die PMEs (mit der Einführung von 
staatlich finanzierten Maßnahmen) haben es SES 
ermöglicht, sich neu zu organisieren und erhebliche 
Einsparungen zu erzielen. 

Der OGBL fordert Premierminister Luc Frieden daher 
auf, dafür zu sorgen, dass die Interessen der Arbeit-
nehmer bei der Umsetzung dieser Übernahme 
gewahrt werden und die Erhaltung der Arbeitsplätze 
seine Priorität ist. Während dieser sich über diese 
Ankündigung freut und erklärt, dass es sich um eine 
ausgezeichnete Nachricht für die luxemburgische 
Wirtschaft handelt, darf er die 650 Arbeitnehmer 
bei SES sowie die 60 Arbeitnehmer bei Intelsat nicht 
vergessen. Es müssen Garantien gefordert werden, 
dass es nicht zu einem Personalabbau kommt. 

Der Staat ist immerhin als wichtiger Aktionär im Ver-
waltungsrat von SES vertreten (33,3 % der Stimm-
rechte). 

Es ist auch bedauerlich, dass die Arbeitnehmerver-
treter von SES und Intelsat nie konsultiert wurden 
(wie es das Gesetz vorschreibt) und dass der Sozial-
dialog von den jeweiligen Geschäftsführern nicht 
respektiert wurde. So ist es von größter Bedeutung, 
dass die Arbeitnehmervertreter von nun an in den 
Prozess der Umsetzung dieser Übernahme einbezo-
gen werden.

Aus all diesen Gründen fordert der OGBL die 
Regierung auf, eine aktive Rolle bei der Umsetzung 
dieser Übernahme zu spielen und sich für den Erhalt 
der Arbeitsplätze in Luxemburg einzusetzen.

Der Staat ist immerhin als wichtiger Aktionär im
Verwaltungsrat von SES vertreten

(33,3 % der Stimmrechte). 
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Säit 1990 setzt sech de Landesverband oner-
middlech fir d’Interessi vun de Chargés de cours an. 
An dëser Zäit konnten d’Aarbechtsconditioune vun 
de Chargés de cours substantiell verbessert ginn. 
Säit 2015 schafft d’Sektioun “Chargés de cours“ 
vum Landesverband enk mam SEW/OGBL zesum-
men, an zanter dem Januar 2024 hunn de Landes-
verband an den OGBL fusionéiert. 

Aktuell schaffen eleng am Enseignement Fon-
damental 869 Chargés de cours. Den SEW/OGBL 
vertrëtt, mam Landesverband an der Amelux, all 
d’Chargés de cours an Employés vun all den Ordres 
d’enseignement, vun dem Enseignement Secon-
daire iwwert d’Privatschoule bis zu den ëffentlechen 
Internationale Schoulen. 

  Eng Success Story 

Säit méi wéi dräi Joerzéngte kämpft eis Gewerkschaft 
fir d’Rechter an d’Aarbechtsbedingunge vun de Char-
gés de cours.  

Fréier hunn d’Chargés de cours net zum Personnel 
de l‘état gehéiert, mee ware Privatbeamten am CDD. 
Een onzoumuttbaren Zoustand! 

 Dank dem Landesverband an der Bereetschaft 
vu senge Memberen, hir Rechter viru Geriicht 
duerchzesetzen, konnt dëser illegaler Praxis een 
Enn gesat ginn. Dat huet dozou gefouert dass haut 
déi meeschte Chargés de cours een CDI hunn. Ee 
weidere Meilesteen an onser Gewerkschaftsaar-

becht war et, wéi d’Chargés de cours 2009 vum 
Staat iwwerholl gi sinn, wat zousätzlech Stabilitéit a 
Sécherheet bruecht huet. 

  Kontinuéierlechen Asaz fir besser 
Bedingungen 

Mir rouen eis net op eise Lorberen aus. Nach haut 
setzt de Landesverband-SEW/OGBL sech dofir 
an, dass all Joer Dosende vu Chargés de cours een 
CDI kréien. Eist deeglecht Engagement fir besser 
Aarbechtsconditioune weist sech an de konti-
nuéierleche Verhandlunge mam MENJE an eisen 
Erfolleger. Jéngste Beispill ass, dass Chargés de cours 
am Enseignement Fondamental mat CDD un For-
matiounen deelhuele kënnen, déi hinnen am Stage 
am CDI zegutt geschriwwe ginn. 

   Eng falsch Duerstellung 

 Et ass falsch ze behaapten, eng aner Gewerkschaft 
wier déi éischt, déi sech ëm d’Interessi vun de 
Chargés de cours këmmert. Déi joerzéngtelaang 
weeweisend a wichteg Aarbecht vum Landesver-
band-SEW/OGBL huet wesentlech zur Verbesserung 
vun den Aarbechtsconditiounen vun de Chargés de 
cours bäigedroen. 

Eis Gewerkschaft huet an de leschte Joerzéngte 
bewisen, dass si d’Interessi vun de Chargés de 
cours erfollegräich vertrëtt. Mir wäerten eis och an 
Zukunft weider mat vill Engagement fir eis Membe-
ren asetzen.

Den SEW/OGBL an de Landesverband, 
zënter Joerzéngten,  
am Asaz fir d’Chargés de cours 

Eis aktuell 
Fuerderungen: 
All Chargé de cours 
soll nom zweeten CDD 
automatesch an een 
CDI kommen, falls him 
ee weidere Kontrakt 
ugebuede gëtt. 

All Chargé de cours soll 
eng Altersdécharge 
kréien, sou wéi eis 
brevetéiert KollegInnen 
se hunn: eng Stonn pro 
Woch ab 45 Joer, zwou 
Stonne pro Woch ab 50 
Joer sou wéi 4 Stonne 
pro Woch ab 55 Joer.  

All Chargé de cours 
am Enseignement 
Fondamental soll um 
zweete Bildungswee 
beruffsbegleedend den 
Enseignantsdiplom 
nomaache kënnen an 
esou den Accès op de 
Concours kréien. 

D’Chargés de cours 
sollen ee bessere Kën-
negungsschutz kréien. 
Et ass inakzeptabel, 
dass si réischt mat 10 
Joer am CDI oder 55 
Joer een uerdentleche 
Kënnegungsschutz 
hunn.
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Es bleibt noch viel zu tun!

Debatte im Parlament über die 
„Voie de Préparation“

Nach einer Umfrage des SEW/OGBL im März 2024 
zu den Problemen in der „Voie de Préparation“ (VP) 
fand Ende Mai hierzu eine von der LSAP und déi 
gréng initiierte Debatte in der Bildungskommission 
der Abgeordnetenkammer statt. Bei dieser Sitzung 
betonte der Unterrichtsminister, dass er sich der 
Herausforderungen in diesem Bereich bewusst 
sei und konkrete Maßnahmen bis Frühjahr 2025 
vorliegen sollen. Reformen in der „Voie de Prépa-
ration“ standen schon in den letzten Koalitions-
verträgen auf der Agenda, aber passiert ist bisher 
kaum etwas. Auf Druck der Lehrkräfte der VP und 
ihrer Gewerkschaft SEW/OGBL kommt nun endlich 
Bewegung in dieses Dossier.

Das SEW/OGBL reichte nach der Lehrerumfrage in 
der VP im März 2024 einen Forderungskatalog mit 
20 Forderungen beim Ministerium ein. Verschie-
dene Forderungen des SEW/OGBL sollen umgesetzt 
werden, darunter der Ausbau des französischspra-
chigen Angebots in der VP und der beruflichen Aus-
bildung (DAP & CCP). Zudem sollen die multiprofes-
sionellen SEPAS- und ESEB-Teams in den Schulen 
ausgebaut werden, um insbesondere die Schüler.
innen der VP verstärkt zu unterstützen. Eine Anpas-
sung der Lehrprogramme und des Unterrichtsmate-
rials steht–wie vom SEW/OGBL gefordert – ebenfalls 
an. Zudem kündigte der Minister an, die „Centres 
socio-thérapeutiques“ auf die Sekundarschulen 
auszuweiten, um Schüler.innen mit Verhaltens-
auffälligkeiten besser zu unterstützen. Eine Maß-
nahme, die das SEW/OGBL ausdrücklich begrüßt. 
Eine geplante Umfrage unter den Klassenlehrer.
innen in der VP soll vor den Sommerferien durchge-
führt und abgeschlossen sein und die unterschied-
lichen Schülerprofile näher erläutern.

Zudem sprach der Minister von einem „apprentis-
sage concret“ für leistungsschwache Schüler.innen 
in der VP, die kein DAP oder CCP absolvieren können. 
Dieser „apprentissage concret“ soll diesen Schüler.

innen laut Aussage des Ministers dabei behilflich 
sein, sich realistische Ziele zu setzen und somit ihre 
Lernmotivation stärken. Hier fordert das SEW/OGBL 
weitere Details.

Sehr kritisch sieht das SEW/OGBL, dass der Unter-
richtsminister einen Ausbau der CISP-Klassen vor-
sieht (CISP = „Centre d’insertion socioprofession-
nelle“), die aktuell von privaten Trägern wie Arcus 
geführt werden. Bildung soll nicht privatisiert wer-
den! Stattdessen fordert das SEW/OGBL einen Aus-
bau der COHAB-Klassen in allen Sekundarschulen 
mit einer VP und die Abschaffung der Schulpflicht 
bis 18 Jahre, wie sie letztes Jahr umgesetzt wurde.

Das SEW/OGBL steht der Weigerung des Ministers, 
die „Régence-Décharge“ und den ACT72 in der VP 
an die reell geleistete Arbeit anzupassen, sehr kri-
tisch gegenüber. Eine Wertschätzung der geleiste-
ten Arbeit der Lehrkräfte der VP ist dringend not-
wendig. Bislang wird dieser Mehraufwand an Arbeit 
für die Betreuung von Schüler.innen außerhalb der 
Schulstunden nämlich nicht entsprechend hono-
riert. Wertschätzung sieht anders aus! Wer ver-
hindern möchte, dass sich der Lehrermangel noch 
verschärft, muss auch dafür sorgen, dass die Lehr-
kräfte, die aktuell noch in der VP arbeiten, ihren Beruf 
weiterempfehlen können. In der Umfrage des SEW/
OGBL gaben nur 35 % der befragten Lehrkräfte in der 
VP an, dass sie ihren Beruf unter den aktuellen Bedin-
gungen weiterempfehlen würden. 50 % gaben sogar 
an, dass sie ihren Beruf unter den aktuellen Bedin-
gungen nicht mehr wählen würden.

Der Minister kündigte an, über weitere Maßnahmen 
mit den Gewerkschaften verhandeln zu wollen. Das 
SEW/OGBL begrüßt diese Haltung. Es bleibt noch 
viel zu tun, um die Missstände in der „Voie de Prépa-
ration“ zu beheben. Das SEW/OGBL wird weiter am 
Ball bleiben.
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Weiterbildung

SEW/OGBL erzielt 
Fortschritte

Lehrkräfte, die mehr berufliche Weiterbildung 
absolvieren als per Gesetz vorgeschrieben, sollen 
zukünftig die Möglichkeit erhalten, mehr als die 
aktuell 16 vorgesehenen Weiterbildungsstunden 
in die nächste Referenzperiode übertragen zu kön-
nen. Das SEW/OGBL forderte Anfang März 2024 
in einem Brief an das Unterrichtsministerium eine 
Abschaffung der Obergrenze von 16 übertragbaren 
Weiterbildungsstunden in die nächste Referenz-
periode. Das Ministerium stimmte während einer 
Unterredung mit dem SEW/OGBL einer Anhebung 
der Obergrenze zu.

Während dieser Unterredung forderte das SEW/
OGBL des Weiteren eine genauere Definition der 
Weiterbildungskategorie „Recherche et lecture“, die 
für Sekundarschulen gilt: Aktuell muss die jewei-
lige Schulleitung eine Recherchearbeit im Vorfeld 
genehmigen, damit diese mit maximal 9 Stunden 
als Weiterbildung anerkannt wird. Dies führte bereits 
dazu, dass eine Schulleitung einer Lehrkraft eine 
Recherchearbeit zum Thema der Shoah als Weiter-
bildung anerkannte, eine andere Schulleitung aber 
genau die gleiche Recherchearbeit einer anderen 
Lehrkraft nicht anerkannte. Das SEW/OGBL fordert 
daher objektive und nachvollziehbare Kriterien: Wie 
in der „Instruction ministérielle“ vom 22. Juni 2018 

festgehalten, soll die Recherchearbeit entweder 
einem schulinternen Projekt dienen oder von natio-
nalem Interesse sein, des Weiteren muss die geleis-
tete Recherchearbeit überprüfbar sein in Form eines 
schriftlichen Berichts oder Ergebnisses. Die Zustim-
mung der Schulleitung soll in Zukunft nicht mehr 
notwendig sein, wenn diese zwei Kriterien erfüllt 
sind. Das Unterrichtsministerium versprach dem 
SEW/OGBL, diese Forderung umzusetzen.

Des Weiteren forderte das SEW/OGBL, dass zusätz-
liche akademische Diplome, die in Relation mit der 
Arbeit der jeweiligen Lehrkraft stehen, als Weiter-
bildung anerkannt werden müssen und wiederholte 
seine Forderung, dass die entsprechende „Instruc-
tion ministérielle“ auch Sprachkurse in den drei 
administrativen Sprachen berücksichtigen müsse. 
Solche Sprachkurse werden vor allem von internatio-
nalen Lehrkräften absolviert, die laut Gesetz nur eine 
der drei administrativen Sprachen auf B2-Niveau 
beherrschen müssen und ihre Sprachkenntnisse 
verbessern möchten. Bis dato erhielt das SEW/OGBL 
nur die mündliche Zusage, dass solche Sprachkurse 
als Weiterbildung anerkannt werden sollen, zukünf-
tig soll diese Art der Weiterbildung auch gesetzlich 
verankert werden.
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Vor kurzem fand eine Unterredung zwischen einer 
Delegation des SEW/OGBL und dem Minister für den 
Öffentlichen Dienst Serge Wilmes statt, bei der eine 
ganze Reihe Thematiken angesprochen wurden, die 
sowohl das öffentliche Bildungswesen als auch den 
Öffentlichen Dienst betreffen.

Im Vorfeld der Unterredung hatte das SEW/OGBL 
zusammen mit dem Syndikat Öffentlichen Dienst 
OGBL/Landesverband den Minister angeschrieben, 
um auf mehrere Ungerechtigkeiten aufmerksam 
zu machen, die Staatsangestellte betreffen. Diese 
beinhalten insbesondere den Kündigungsschutz, 
der während der ersten 10 Jahre quasi inexistent 
ist. Das SEW/OGBL hat in jüngster Zeit gleich meh-
rere Fälle von Lehrbeauftragten im Staatsangestell-
tenstatut, die, wegen Vorwürfen von Fehlverhalten, 
gleich fristlos entlassen wurden. Dies erscheint 
dem SEW völlig unverhältnismäßig. Die Möglichkeit 

einer Ermahnung oder Ahndung, wie bei Staatsbe-
amten oder Angestellten mit über 10 Jahren Dienst-
alter ist schlicht und einfach inexistent. In der 
Praxis werden die betroffenen Angestellten dazu 
gedrängt, dies als Kündigung im gegenseitigen Ein-
verständnis anzunehmen, mit dem Argument, sich 
nicht die Chance zu verbauen, wieder für den Staat 
arbeiten zu können. Das SEW/OGBL fordert für 
Staatsangestellte den gleichen Kündigungsschutz 
wie für Staatsbeamte.

Auch im Krankheitsfall sind Staatsangestellte wäh-
rend der ersten 10 Jahre schlechter geschützt und 
können bereits nach 6 Monaten Langzeitkrankheit 
ohne weitere Begründung entlassen werden. Ins-
gesamt ist die Situation der Betroffenen also prekär 
und noch weniger abgesichert als im privatrechtli-
chen Arbeitsrecht.

Unterredung zwischen dem Minister des Öffentlichen 
Diensts und dem SEW/OGBL

Viele Baustellen sind anzugehen
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Die Vertreter des Ministeriums nahmen diese Kritiken 
des SEW/OGBL zur Kenntnis, und erklärten, dass der-
zeit eine Arbeitsgruppe sich sowohl mit dem Thema 
des Disziplinarverfahrens als auch mit dem Thema 
der Langzeitkrankheit beschäftigen würde, wo diese 
Thematik auch angeschnitten werden könnte.

Die Delegation des SEW/OGBL sprach anschließend 
die Problematik der verschiedenen Codes auf dem 
Lohnzettel an. Hier versprachen die Vertreter des 
Ministeriums, dass eine Vereinfachung in Arbeit sei.

Das SEW/OGBL erläuterte verschiedene seiner For-
derungen, die insbesondere die Beamten und Ange-
stellten im Bildungswesen betreffen, so die Einfüh-
rung einer Prämie von 20 Punkten für den „travail de 
candidature“, den angehende Sekundarschulschul-
lehrer vor der Reform des öffentlichen Dienstes noch 
einreichen mussten; die Abschaffung des Korrektur-

koeffizienten 36/52, damit Überstunden zumin-
dest genauso bezahlt werden wie normal geleistete 
Stunden; die Notwendigkeit einer einheitlichen und 
gerechten Lösung bei der Anerkennung vorheriger 
Arbeitstätigkeit in den verschiedenen Karrieren; die 
Möglichkeit, in der Sekundarschule 70 % oder 80 % 
Teilzeitarbeit zu leisten wie es auch in anderen staat-
lichen Verwaltungen möglich ist; sowie die Möglich-
keit Telearbeit für schulinterne Versammlungen vor-
zusehen. Zum Teil drückte der Minister Verständnis 
für verschiedene dieser Forderungen aus, verwies 
allerdings ansonsten auf den Bildungsminister, der 
bei den meisten dieser Fragestellungen zuständig ist.

Ein weiteres Thema war die Möglichkeit für Staats-
angestellte, in dem Beamtenstatut aufzusteigen. 
Hier betonte das SEW/OGBL, dass im Gegensatz zu 
Lehrbeauftragten in der A2-Karriere im Sekundar-
unterricht, diese Möglichkeit für Lehrbeauftragte in 
der Grundschule in der B1-Karriere nicht besteht. Die 
Vertreter des Ministeriums sahen ein, dass dies ein 
Problem ist, und wollen analysieren welche Lösungs-
möglichkeiten es hier gibt.

Letztes Thema war die Abwesenheit einer Proze-
dur und insbesondere auch einer Anlaufstelle für 
Lehrkräfte, die Opfer von Mobbing oder Gewalt am 
Arbeitsplatz werden. Das SEW/OGBL betonte, dass 
die betreffenden Fälle nicht totgeschwiegen wer-
den dürfen, und dass die betroffenen Kolleginnen 
und Kollegen Unterstützung benötigten. Die Ver-
treter des Ministeriums betonten einerseits die 
Schwierigkeit der Einführung einer Mobbingproze-
dur im Öffentlichen Dienst (der nicht unter das vor 
einem Jahr angenommene Mobbinggesetz fällt), 
zeigte aber andererseits Verständnis für das Anlie-
gen des SEW/OGBL. Auch hier sind weitere Überle-
gungen zu führen.

Viele Baustellen also. Das SEW/OGBL hofft, im Dialog 
mit dem Ministerium, hier in den kommenden Jah-
ren Verbesserungen im Sinne der Beschäftigten im 
Öffentlichen Dienst zu erreichen.
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Öffentlicher Dienst

Wann kommt endlich die 
Harmonisierung der unteren Karrieren?

Bereits im vorletzten Gehälterabkommens des 
Öffentlichen Diensts, das am 4. März 2021 (!!) unter-
zeichnet wurde, war vorgesehen, dass „bis zum 1. 
Juli 2022“ (!!!) die C- und D-Karrieren der Staatsbe-
amten harmonisiert werden sollten, und alle beste-
henden Inkohärenzen abgeschafft werden sollten.

Es sollte eine „gerechtere und transparentere Struk-
tur“ („une structure plus transparente et équitable“) 
geschaffen werden, indem die aktuellen Grade C1, 
C2, D1, D2 und D3 durch lediglich zwei Grade, C1 
und C2, ersetzt werden. Unterschied zwischen bei-
den Graden solle bloß sein, ob der Beamte fünf Jahre 
Sekundarunterricht abgeschlossen habe oder nicht.

Auch die Karriere des „aide-soignant“ im Öffentli-
chen Dienst sollte mit dieser Reform klar definiert 
werden.

„Der OGBL spricht sich in der 
Tat seit langem für eine 
kohärente Gehältertabelle aus, 
die auf der Anerkennung der 
erreichten Diplome basiert.“

Für den OGBL, der bekanntlich bei den Verhandlun-
gen des Gehälterabkommens ausgeschlossen ist, 
war dieser Punkt des Abkommens ein Schritt in die 
richtige Richtung. Der OGBL spricht sich in der Tat seit 
langem für eine kohärente Gehältertabelle aus, die 
auf der Anerkennung der erreichten Diplome basiert. 
So zum Beispiel muss jeder Beamte mit Sekundar-
schulabschluss (Première) sich in der Karriere B1 
wiederfinden, wie auch jeder Beamte, der Studien 
über den Sekundarschulabschluss hinaus absolviert 
hat, sich mindestens in der Karriere A2 wiederfinden 
muss. Die vorgeschlagene Lösung mit nur 2 Ebenen 
bei der C-Karriere, die abhängig sind vom erreichten 
Schulabschluss, gehen in diese Richtung.

Wie so oft allerdings entsprach die am 4. Juli 2022 
eingebrachte Gesetzesvorlage nicht vollständig der 
Grundsatzerklärung, die im Gehälterabkommen 
festgelegt war. So wurde bereits im „Exposé des 
motifs“ betont, dass das neue Gesetz für einzelne 
Agenten der C1- und C2-Laufbahnen schlechtere 

Karriere-Entwicklungen beinhalten würde. Die Har-
monisierung beinhaltete ebenfalls eine Absenkung 
des Einstiegsgehalts für zukünftige Beamte der 
Karriere C2 bei Armee, Polizei und Polizeiinspektion. 
Schließlich sollte auch die Meisterbrief-Prämie für 
Handwerker, die aktuell in der Karriere D1 sind und 
in die Karriere C1 integriert werden sollen, ersatzlos 
gestrichen werden.

Da der OGBL dafür eintritt, dass der Meisterbrief 
auf Ebene 6 des nationalen Qualifikationsrahmens 
(CLQ) gehoben wird, ist diese Nichtanerkennung 
des Meisterbriefs natürlich völlig unannehmbar. 
Genauso wenig Verschlechterungen bei Karriereper-
spektiven und Anfangsgehälter — ein klares No-Go 
für den OGBL. Die vorgesehene Harmonisierung der 
unteren Karrieren muss eine Harmonisierung nach 
oben sein — kein Beamter darf deswegen schlechter 
gestellt werden!

Die von Minister Hansen eingebrachte Gesetzesvor-
lage musste also auf jeden Fall nachgebessert wer-
den. Leider ist bis jetzt diesbezüglich noch nichts 
passiert. Der Staatsrat ließ sich mit seinem Gut-
achten viel Zeit. Erst am 12.Dezember 2023, gut 1 
½ Jahre nachdem das Gesetz in Kraft treten sollte, 
kam ein Gutachten, indem er unter anderem die ret-
roaktive Anpassung der Karrieren zum 1. Juli 2022 
ablehnte und insistierte, verschiedene reglementa-
risch vorgesehene Bestimmungen in den Gesetzes-
text selbst zu übernehmen.

Seitdem scheinen die parlamentarischen Arbeiten 
zu ruhen. In gewisser Weise machte der Staats-
rat Druck indem er in seinem Gutachten zur Neu-
aufteilung der Gruppen bei der Berufskammer der 
Staatsbeamten und Angestellten vorschlug, falls das 
Gesetz zur Harmonisierung der unteren Karrieren 
nicht vor dem Gesetz zur Berufskammer gestimmt 
werden sollte, eine separate Gruppe für die D-Karrie-
ren vorgesehen werden solle.

Die zuständige parlamentarische Kommission hat 
diese formelle Opposition nun umschifft, indem sie 
in Abänderungsvorschlägen zur Gesetzesvorlage 
8199 vorsieht, dass die D-Karriere (wie bisher auch) 
in der gleichen Gruppe wie die C-Karriere wählt.

Dies bedeutet aber im Umkehrschluss, dass die par-
lamentarische Kommission offenbar davon ausgeht, 
dass auch im März 2025, wenn die Berufskammer-
wahlen voraussichtlich stattfinden, noch keine Har-
monisierung der unteren Karrieren stattgefunden 
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haben wird! Die bereits im März 2021 im Grundsatz 
vereinbarte Harmonisierung wird also auf den Sankt-
Nimmerleinstag verschoben.

Die Abteilung Öffentlicher Dienst des OGBL fordert, 
dass die Diskussionen zur Harmonisierung der unte-
ren Karrieren schnellstmöglich wieder aufgegrif-
fen werden. Auch aufgrund der Auswirkungen auf 
Gemeindebeamte und CFL-Bedienstete, verlangt der 
OGBL auch bei diesen Diskussionen bzw. Nachver-
handlungen mit am Tisch zu sitzen. Verhandlungs-
grundlage muss sein, dass alle in der ursprünglichen 
Gesetzesvorlage vorgesehenen Verschlechterungen 
zurückgezogen werden.
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Die ADESP und der OGBL begrüßen, dass mit dem 
Abkommen, das vor kurtem unterzeichnet wurde, 
endlich eine Ungerechtigkeit aus dem Weg geräumt 
wird, die es schon seit 2018 gibt. Endlich kommen 
400 Polizistinnen und Polizisten mit Sekundar-
schulabschluss, in den Genuss der Laufbahn, die 
ihnen eigentlich zusteht. Bis dahin war es allerdings 
ein langer Weg. 

Schon am 1. August 2018 wurde mit dem neuen Poli-
zeigesetz auch endlich eine mittlere Laufbahn (B1) 
eingeführt, so wie sie schon seit langer Zeit bei ande-
ren staatlichen Verwaltungen existiert. 

Damals waren schon etwa 400 Beamte in der Poli-
zei, die einen Sekundarschulabschluss hatten, in der 
unteren Laufbahn eingestellt worden. 

Das Gesetz von 2018 hat jedoch diese Beamten 
nicht automatisch in die mittlere Laufbahn über-
nommen. Stattdessen zog die Politik es vor die älte-
ren Beamten ohne Sekundarschulabschluss über die 
sogenannte „voie expresse“ in die neue B1-Laufbahn 
(mittlere Laufbahn) zu befördern. Dies jedoch unab-

hängig davon, ob sie ein Sekundarschuldiplom hat-
ten oder nicht. 

Gleichzeitig stellt die Polizei seit 2018 zum großen 
Teil fast nur noch Kandidaten für den Polizisten-
Beruf ein, die einen Sekundarschulabschluss haben. 
Sie wurden sofort in die B1-Laufbahn eingestellt. 

Für die 400 Polizisten, die schon vor der Polizeire-
form von 2018 einen Sekundarschulabschluss hat-
ten, war das eine schreiende Ungerechtigkeit. 

Ihr Diplom wurde nicht anerkannt, und zum Teil 
mussten sie Leute ausbilden, die höher als sie selbst 
eingestuft waren. 

Einige hundert betroffene Beamten haben daraufhin 
Ende 2018 Klage beim Verwaltungsgericht erhoben, 
und dieses hat im Appell das Verfassungsgericht mit 
der Affäre befasst. 

Gleichzeitig haben sie sich in der ADESP zusammen-
geschlossen.

Endlich eine Lösung für die 400 
Polizisten mit Sekundarschulabschluss! 
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Im Februar 2020 hat die ADESP ein Kooperationsab-
kommen mit dem OGBL unterzeichnet. Der OGBL 
hat die Schritte der ADESP voll unterstützt und ihre 
Mitglieder während der gesamten Rechtsprozedur 
begleitet, die er auch finanziell unterstützt hat. 

Ein erster Erfolg war das Zwischenurteil vom 24. Mai 
2022, in dem die Richter des Verwaltungsgerichts 
festgehalten haben, dass der Mechanismus der „Voie 
expresse“ mit Hinblick auf das 1re/13e-Diplom ein 
Hindernis darstellt, das nicht sein dürfte. Die Richter 
haben in diesem Kontext klar dargelegt, dass es nicht 
zu rechtfertigen sei, dass die betroffenen Polizisten 
noch eine Reflexionsarbeit schreiben müssten, da 
sie mit ihrem Sekundarschulabschluss schon die 
„Eintrittskarte“ für die B1-Gehaltsgruppe hätten. 

Am 9. Dezember 2022 hat das Verfassungsgericht 
in seinem Urteil Nr. 174 die Auffassung des Ver-
waltungsgerichts bestätigt. In seinem Urteil haben 
die Richter festgehalten, dass Art. 94 aus dem Poli-
zeigesetz, der die Modalitäten der „Voie expresse“ 
umfasst, verfassungswidrig ist. 

Dieses oberste Gericht kam zum Schluss, dass es 
innerhalb der Polizei 2 Klassen von Polizisten gibt, 
nämlich die mit und die ohne Sekundarschulab-
schluss. Das Polizeigesetz würde das jedoch nicht so 
berücksichtigen, und alle ihre Beamten durch den-
selben Trichter unter denselben Bedingungen in die 
mittlere Laufbahn B1 befördern. In dieser Hinsicht 
würde gegen das Verfassungsprinzip der Gleichbe-
handlung verstoßen. 

Daraufhin der damalige Minister den Laufbahnwech-
sel über die „Voie expresse“ ausgesetzt. 

Das Verwaltungsgericht hat in seinem Urteil vom 2. 
Mai 2023 die Schlussfolgerungen des Verfassungs-
gerichts übernommen, und hat entschieden, dass 
aufgrund des Fehlens eines adäquaten Gesetzes, die 
geschädigten Beamten, die Anklage erhoben, nicht in 
die mittlere Laufbahn hätten eingestuft werden kön-
nen. Es hat also der Politik klar den Auftrag gegeben, 
auf legislativer Ebene nachzubessern, um das Prob-
lem zu lösen. 

Die vorherige Regierung hat daraufhin auf diese 
Urteile reagiert, indem sie mit der „Vereinbarung 
über den zeitweiligen Mechanismus des Wechsels 
der Lohngruppe, genannt ‘Voie Expresse’ innerhalb 
der großherzoglichen Polizei”, die am 12. Juni 2023 
zwischen der Regierung, dem SNPGL und der CGFP 
unterzeichnet wurde, willentlich und wissentlich die 
vom Verwaltungsgericht festgehaltenen Ungerech-

tigkeiten bestehen lassen haben: 

 → Beamte mit Abitur-Diplom bekommen immer 
noch keinen direkten Zugang zur B1-Laufbahn 
und müssen weiterhin eine „Reflexionsarbeit“ 
schreiben. 
 → Das Dienstalter behält aufgrund der fehlenden 
Rückwirkung den Vorrang vor dem Diplom. 

Die ADESP wurde in die Ausarbeitung dieses Abkom-
mens nicht mit eingebunden und hat mit Nach-
druck ihr Nichteinverständnis zu dem daraus ent-
standenen Gesetzesentwurf 8274 vom 17.07.2023 
ausgedrückt, da die Schlussfolgerungen des Verfas-
sungsgerichts und des Verwaltungsgerichts ignoriert 
wurden. Die ADESP blieb ihrer Linie bis zum Schluss 
treu, indem wir uns für die einzig gerechte Lösung 
eingesetzt haben, und zwar die Neueingliederung! 

Wir haben uns zu keinem Zeitpunkt mit einem faulen 
Abkommen abspeisen lassen. 

Im November 2023 kam es dann zu einem Regie-
rungswechsel und Polizeiminister Gloden hat sich 
der Problematik sofort zugewandt und zusammen 
mit seinen Regierungskollegen Nägel mit Köpfen 
gemacht. 

Zu seiner Zeit als Abgeordneter hatte der Minister 
die Problematik allerdings schon erkannt, insbeson-
dere nach Gesprächen mit der ADESP, und hat sich 
im Laufe der Jahre für die Beseitigung dieser Diskri-
minierung eingesetzt, sei es durch parlamentarische 
Fragen, durch Anträge oder durch das Einreichen des 
Gesetzesentwurf 8280 vom 19.07.2023. 

Herr Minister Gloden hat demnach sein Versprechen, 
das im Wahlprogramm sowie im Koalitionsabkom-
men angeführt wurde, eingehalten. 

Wir, die ADESP und der OGBL sind außerordentliche 
erfreut darüber, dass damit eine Ungerechtigkeit, 
die über Jahre anhielt, jetzt endlich aus dem Weg 
geschafft ist.
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Französisch-luxemburgisches Steuerabkommen

Verbirgt eine gute Nachricht eine 
weniger gute?

Den französischen Grenzgängern mit gemisch-
ten Einkünften wurde ein weiterer Aufschub hin-
sichtlich der Anwendung des Steuerabkommens 
zwischen Frankreich und Luxemburg gewährt, das 
2018 unterzeichnet und 2019 ratifiziert wurde.

In diesem Jahr können die französischen Grenzgän-
ger nämlich noch ihr luxemburgisches Einkommen 
(für das Steuerjahr 2023) nach Abzug der Sozialver-
sicherungsbeiträge und der in Luxemburg gezahlten 
Steuern in Frankreich angeben. Dies wird jedoch, laut 
dem französischen Finanzministerium, das letzte 
Mal sein. In diesem Jahr wird also für jene, die ein 
gemischtes (französisches und luxemburgisches) 
Einkommen haben, noch die sogenannte „Effektiv-
satzmethode“ (“taux effectif”) angewandt.

In Bezug auf das neue Prinzip, das in dem 2018 
unterzeichneten Abkommen enthalten ist, sieht das 
System einen Steuerkredit (Anrechnungsmethode) 
vor, bei der nur die Sozialversicherungsbeiträge von 
dem luxemburgischen Einkommen abgezogen wer-
den, das in Frankreich als „globales Einkommen“ 
zu erklären ist. Anschließend wird die französische 
Steuer auf das gesamte Einkommen berechnet, von 
der die bereits in Luxemburg gezahlte Steuer in Form 
eines Steuerkredits abgezogen wird, der die franzö-
sische Steuerlast neutralisieren soll.

Um eine „starke“ Doppelbesteuerung zu vermeiden, 
wird dem in Frankreich Ansässigen ein Steuerkredit 
in Höhe der in Luxemburg gezahlten Steuer gewährt, 
der auf die in Frankreich geschuldete Steuer ange-
rechnet wird.

Während der französische Wirtschaftsminis-
ter Bruno Lemaire öffentlich erklärt hat, dass das 

Abkommen keine Auswirkungen haben werde, 
betont der OGBL seinerseits, dass diese Methode 
nicht neutral ist und übrigens im Jahr 2020, als der 
Versuch schließlich gescheitert war, einige Steuer-
zahler ihre Steuerlast je nach Fall um einige Hundert 
bis mehrere Tausend Euro erhöht sahen.

Die negativen Auswirkungen auf französische 
Grenzgänger dürften umso größer sein, wenn das 
Niveau des Einkommens aus Luxemburg deutlich 
über dem Medianeinkommen liegt und das fran-
zösische Einkommen viel niedriger ist. Dies dürfte 
für viele französische Grenzgängerhaushalte mit 
gemischten Einkommen aus Löhnen und Gehältern 
sowie Renten der Fall sein, insbesondere wenn man 
bedenkt, dass ein in Luxemburg eingezahltes Ren-
tenversicherungsjahr finanziell im Durchschnitt 4-5 
Jahren in Frankreich entspricht!

 Wo bleibt dabei die Neutralität?

Mit dieser neuen, von der französischen Regierung 
gewollten globalen Berechnungsmethode ergeben 
sich drei Situationen, die sich abzeichnen:

 → Je höher das Einkommen auf luxemburgischer 
Seite und je niedriger es auf französischer Seite 
ist, desto höher wird die Steuer steigen
 → eine geringere Steuererhöhung bei ausgegliche-
nem Einkommen
 → keine oder nur geringe Auswirkungen, wenn das 
französische Einkommen im Vergleich zum 
luxemburgischen Einkommen hoch ist

Es ist wichtig, daran zu erinnern, dass französische 
Grenzgänger, die kein Einkommen aus Frankreich 
haben, von dieser neuen Berechnungsmethode 
nicht betroffen sind. Hingegen können luxemburgi-
sche Gebietsansässige mit französischem Einkom-
men betroffen sein.

Das französische Finanzministerium hat eine Fol-
genabschätzung in Auftrag gegeben, deren Ergeb-
nisse bislang jedoch noch nicht veröffentlicht 
wurden. Folglich sind die genauen Auswirkungen 
nicht bekannt. Der OGBL, der von Anfang an in die-
ser Sache interveniert hat, fordert Transparenz und 
verlangt, dass die Folgenabschätzung im Namen 
der Steuergerechtigkeit endlich veröffentlicht wird. 
Schließlich fordert der OGBL, dass der französische 
Finanzminister seine Verpflichtungen einhält, d.h. 
dass sich die Anwendung des neuen Steuerabkom-
mens für alle Betroffenen als neutral erweist.
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Der OGBL appelliert an den Staats-
sekretär für die portugiesischen 
Gemeinschaften

In einem Brief vom 5. Juni 2024 wandte sich die 
Immigriertenabteilung des OGBL an den Staats-
sekretär für die portugiesischen Gemeinschaften, 
José Cesário, der sich Ende April nach Luxemburg 
begeben hatte, ohne ein Treffen mit dem OGBL vor-
zusehen. Hier einige Auszüge aus dem Brief:

“Der OGBL ist die erste und größte Gewerkschaft in 
Luxemburg, und auch die mit den meisten portu-
giesischen und von lusophonen abstämmigen Mit-
gliedern. Über seine Immigriertenabteilung drückt 
der OGBL hiermit seine große Überraschung aus und 
bedauert die Tatsache, dass wir vom Besuch des 
Staatssekretärs für die portugiesischen Gemein-
schaften im Großherzogtum aus der Presse erfah-
ren haben, ohne vorher kontaktiert oder über Ihren 
Besuch informiert worden zu sein (...).

Wir bedauern, dass wir noch nicht die Gelegenheit 
hatten, mit Ihnen über Themen zu sprechen, die die 
portugiesische Gemeinschaft in Luxemburg sehr 
beschäftigen und beunruhigen, nämlich:

 → die Doppelbesteuerung von Rentnern, die nach 
Portugal zurückkehren;
 → Schulgebühren für Schüler, die in Luxemburg Por-
tugiesischkurse besuchen und die Gehälter der 
Lehrer von Portugiesischkursen in Luxemburg;
 → die wachsende Zahl arbeitsloser Portugiesen in 
Luxemburg;
 → die prekäre Situation und Armut, in der sich viele 
unserer Landsleute in Luxemburg befinden;
 → den Service des portugiesischen Generalkonsu-
lats in Luxemburg;

unter anderem zahlreiche Fragen“.

In dem Brief heißt es weiter: „Umso erstaunlichen 
ist es, dass wir bei Ihrem jüngsten Besuch ignoriert 
oder vergessen wurden, da wir in der Vergangenheit, 
während all Ihrer vorherigen Mandate an der Spitze 
des Ressorts der Gemeinschaften stets herzliche 
und fruchtbare Arbeitsbeziehungen und eine enge 
Zusammenarbeit mit Ihnen hatten.

Wir wollen nicht glauben, dass der in der Vergangen-
heit mit dem OGBL aufgenommene Sozialdialog 
mit Ihnen und dem Sekretariat der portugiesischen 
Gemeinschaften für dieses neue Mandat nicht wie-
der aufgenommen werden soll.

„Zunächst möchten wir einige der Ankündigungen 
begrüßen, die Sie in Luxemburg gemacht haben, 
nämlich: dass eine Verstärkung der portugiesischen 
Konsulate geplant ist, aber wir wissen nicht, ob das 
portugiesische Generalkonsulat in Luxemburg von 
dieser Maßnahme profitieren wird; die Ankündi-
gung, die Schulgebühren („propinas“) für Portugie-
sischkurse auszusetzen, ist ebenfalls zu begrüßen, 
ebenso wie die Organisation von Informationsveran-
staltungen in Luxemburg über Steuern und Sozial-
versicherung für Rentner.

Nichtsdestotrotz bedauern wir einmal mehr, dass wir 
nicht über diese Maßnahmen informiert wurden, da 
diese drei Themen für die portugiesische Gemein-
schaft von großer Bedeutung sind und Kämpfe sind, 
die der OGBL seit Jahrzehnten verteidigt und führt.

Der OGBL und seine Immigriertenabteilung möch-
ten Sie daran erinnern, dass wir den Sozialdialog ver-
teidigen und befürworten, dass es sich dabei nicht 
um ein einseitiges Verhalten handelt und dass er 
mit den Sozialpartnern permanent und im Interesse 
der Nutznießer, d.h. der Portugiesen und ihrer Fami-
lien, geführt werden muss. Wir wünschen uns die-
sen Sozialdialog. Wir bitten Sie daher, uns bei Ihrem 
nächsten Besuch in Luxemburg ein Gespräch mit 
unserer Gewerkschaft zu gewähren, die zweifellos 
die Organisation ist, die die meisten Portugiesen im 
Großherzogtum vertritt.

Wir möchten die Gelegenheit nutzen, um Ihnen 
die Resolution des 5. Treffens der Gewerkschaf-
ter, Berater der Gemeinschaften und Vertreter von 
Vereinigungen in Europa zukommen zu lassen, das 
der OGBL und die CGTP-IN im November 2024 in 
Luxemburg organisiert haben und das die wichtigs-
ten Forderungen, die von verschiedenen Vertretern 
der verschiedenen portugiesischen Gemeinschaf-
ten in Europa formuliert wurden, sowie die gemein-
samen Forderungen unserer beiden Gewerkschafts-
organisationen in diesem Zusammenhang darlegt».

Der Brief, der von Carlos Pereira vom geschäftsfüh-
renden Vorstand des OGBL sowie von Sónia Neves 
und José Luís Correia von der Immigriertenabteilung 
unterzeichnet wurde, besagt außerdem, dass eine 
Kopie an den portugiesischen Botschafter in Luxem-
burg, Pedro Sousa e Abreu, gesendet wurde.
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Die Immigrierten-
abteilung 
feiert 50 Jahre 
Nelkenrevolution

Volles Haus in der Maison du Peuple in Esch/Alzette 
am 3. Mai. Mehr als hundert Personen waren gekom-
men, um an den Feierlichkeiten zum 50. Jahres-
tag der Nelkenrevolution teilzunehmen, die 1974 
die faschistische Diktatur in Portugal stürzte. Der 
Abend wurde von der OGBL-Immigriertenabteilung 
organisiert,

Nach der Begrüßung durch die Präsidentin der 
Immigriertenabteilung, Sónia Neves, begann der 
Abend mit einer Podiumsdiskussion, die von José 
Correia von der Immigriertenabteilung moderiert 
wurde und an der folgende Personen teilnahmen: 
Mars Di Bartolomeo (LSAP-Abgeordneter), Maria 
Eduarda Macedo (ehemalige Gemeinderätin der 
Stadt Luxemburg für déi gréng), Carlos Trindade 
(Mitglied des Europäischen Wirtschafts- und Sozi-
alausschusses und ehemalige Führungskraft der 

portugiesischen Gewerkschaft CGTP) und Acácio 
Pinheiro (langjähriges Mitglied des OGBL und ehe-
maliger Soldat im Kolonialkrieg).

In seiner Einführung ging José Correia auf die wich-
tigsten Daten der Jahre der Diktatur in Portugal ein. 
1926 wurde die Erste Republik durch einen Militär-
putsch beendet und eine Diktatur errichtet, die 1933 
mit dem Regierungsantritt von António de Oliveira 
Salazar verschärft wurde. Dieser übernahm die 
gesamte Macht und schuf ein neues Regime, den 
„Estado Novo“ (Neuer Staat). Er blieb bis 1968 an der 
Macht. Sein Nachfolger wurde Marcello Caetano mit 
dem Versprechen, den Kolonialkrieg zu beenden, der 
sich seit 1961 von Angola über Mosambik bis nach 
Guinea-Bissau ausgebreitet hatte. Die von Caetano 
versprochene Öffnung kam nie und am Morgen des 
25. April 1974 stürzten junge Hauptleute der Armee 
die herrschende Macht mit den Zielen: Entkoloniali-
sierung, Demokratisierung und Entwicklung des Lan-
des.

Mars Di Bartolomeo war zu dieser Zeit 22 Jahre alt 
und ein junger Journalist beim Tageblatt. Er erinnerte 
sich, wie er die Telex und die Nachrichten über den 
in Portugal stattfindenden Staatsstreich eintreffen 
sah und welche enorme Welle der Hoffnung dies in 
der Redaktion auslöste. Mars Di Bartolomeo fand die 
Kolumne, die er am nächsten Tag schrieb, wieder und 
gestand, dass ihm dabei „die Tränen in den Augen“ 
standen. Er erinnerte auch daran, dass zu dieser Zeit 
Franco noch in Spanien „herrschte“ und dass im 
September 1973 in Chile gerade ein Staatsstreich 
stattgefunden hatte.

Carlos Trindade war 1974 19 Jahre alt. Er erinnert sich 
vor allem an den Jubel in den Straßen von Lissabon 
am Morgen des 25. April. Es herrschte Freude, Frei-
heitsdrang und die Menschen winkten den Soldaten 
zu, die in den Panzern vorbeizogen. Da war auch 
dieses junge Mädchen, das plötzlich eine Nelke in 
den Gewehrlauf eines Soldaten steckte, der sie zum 
Symbol der Revolution machte. Carlos Trindade, 
der bereits seit seinem 17. Lebensjahr ein aktiver 
Gewerkschafter war, erinnert sich vor allem an die 
politische und gewerkschaftliche Freiheit, die die 
Revolution mit sich brachte. Das einschneidendste 
Ereignis war für ihn der 1. Mai 1974, der Tag, an dem 
Millionen von Menschen auf die Straße gingen, um 
die neu errungene Freiheit zu feiern und zum ersten 
Mal den Tag der Arbeit zu begehen.

Maria Eduarda Macedo war damals 14 Jahre alt und 
wurde an jenem Morgen von ihrem Großvater durch 
die Straßen Lissabons geführt, die bereits voller 
Menschen waren. Maria Eduarda Macedo, Tochter 
der Sängerin Simone de Oliveira, die damals schon 
ein Star war, stammt aus einem eher privilegier-
ten Umfeld und sagt, dass sie am meisten beein-
druckt hat, dass die Menschen zum ersten Mal ohne 
Zwang und ohne Angst sprachen. Sie sprachen mit 



51
 A

ns
ic

ht
en

„Wer sich nicht an die 
Vergangenheit erinnern kann, 
ist dazu verdammt, sie zu 
wiederholen.“
George Santayana

der Hoffnung auf eine bessere Zukunft. Maria Edu-
arda Macedo erinnert sich auch daran, was Frauen 
vor 1974 nicht tun konnten: Sie durften z. B. kein 
Bankkonto haben, bestimmte Kleidung tragen, 
allein reisen oder ohne Erlaubnis ihres Vaters oder 
Ehemannes arbeiten. Nur ein Viertel der Frauen 
war berufstätig. Scheidung, Verhütungsmittel und 
Abtreibung waren verboten.

Acácio Pinheiro war 1974 ein junger Soldat im Alter 
von 23 Jahren. Am Morgen des 25. April war er in 
Cabinda, Angola, auf einer Mission in der Wildnis. 
Seine erste Reaktion war: „Schon wieder ein Staats-
streich?“. Es hatte bereits drei Versuche gegeben, 
das Regime zu stürzen: zwei im Jahr 1961 und einen 
im März 1974. Acácio Pinheiro erinnerte sich, dass er 
und seine Männer, die keine Missionen zu absolvie-
ren hatten, nur davon träumten, in das „Mutterland“ 
Portugal zurückzukehren. Als er 1975 in sein kleines 
Dorf Samel (Vilarinho do Bairro, Aveiro) zurückkehrte, 
erinnerte er sich, dass sich alles verändert hatte: die 
freie Einstellung der Menschen, die Fröhlichkeit und 
die Offenheit der Menschen selbst im Hinterland. 
Der 1. Mai 1975 war ein Schock für ihn, denn er hatte 
noch nie zuvor so viele Menschen auf der Straße 
gesehen, die den Tag der Arbeit feierten.

Alle Redner der Podiumsdiskussion betonten die 
Bedeutung der Tatsache, dass die Demokratie in Por-
tugal heute bereits länger lebt als die Diktatur. Und 
dass „die Errungenschaften des April“, Freiheit und 
Demokratie um jeden Preis bewahrt werden müs-
sen, insbesondere in Zeiten politischer und sozialer 
Polarisierung.

José Correia erinnerte in diesem Zusammenhang 
daran, dass die extreme Rechte, die sich auf das 
Erbe der Salazaristen beruft, 2019 mit der Wahl eines 
Abgeordneten ins portugiesische Parlament zurück-
gekehrt ist, 2022 dann 12 Abgeordnete erhielt und 
seit den Parlamentswahlen vom 10. März 2024 nun-
mehr 50 Abgeordnete zählt. In diesem Moment, so 
erinnerte José Correia, „sind die Aussagen unserer 
Gäste wichtig für die Erinnerungspflicht an die Dikta-
tur und die Nelkenrevolution“. Freiheit ist nie selbst-
verständlich, sie muss zu allen Zeiten verteidigt wer-
den, denn wie der Schriftsteller George Santayana 
sagte: „Wer sich nicht an die Vergangenheit erinnern 
kann, ist dazu verdammt, sie zu wiederholen“.

Im Laufe des Abends wurden über 100 Nelken an 
das Publikum verschenkt, das auch die Revolutions-
hymne „Grândola Vila Morena“ von der Grupo Canta-
res Alentejanos zu hören bekam. Die Schauspielerin 
Magaly Teixeira trat auf, um Gedichte der Revolution 
vorzutragen. Der Abend endete mit einem Konzert 
des Kontrabassisten Miguel Calhaz, der aus der Stadt 
Sertã angereist war, um sein neues Album „Contra-
Cantos“ mit „Liedern des April“ vorzustellen.
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Die Vereinigung “Wäertvollt Liewen” verteidigt die 
Interessen von Schwerbehinderten, die in schwieri-
gen und prekären Situationen leben, die eine ganztä-
gige Betreuung und Pflege erfordern. Die Abteilung 
für behinderte Arbeitnehmer des OGBL unterstützt 
den Verein “Wäertvollt Liewen” in seiner Forderung, 
in Luxemburg den Beruf des Begleiters für diese Art 
von Situationen einzuführen. 

Wir veröffentlichen hier den Erfahrungsbericht von 
Nathalie Scheer-Pfeifer, der Präsidentin des Vereins 
“Wäertvollt Liewen”, die selbst seit 2000 an amyotro-
pher Lateralsklerose leidet.  

„Mein Name ist Nathalie Scheer-Pfeifer.  

Ich bin die Vorstandsvorsitzende des Vereins ‘Wäert-
vollt Liewen’, der 2012 gegründet wurde. Ich bin ver-
heiratet, Mutter und seit dem Jahr 2000 an Amyotro-
pher Lateralsklerose (ALS) erkrankt. Diese unheilbare 
Krankheit hat die Nervenzellen geschädigt, die meine 
Muskeln steuern, so dass ich quasi im eigenen Körper 
‘lebendig einbetoniert’ wurde. Ich spüre zwar alles, 
aber ich kann mich nicht mehr bewegen. Reagieren 
kann ich nur durch Bewegungen mit den Augen und 
mit den Augenbrauen. Sprechen und schlucken geht 
schon lange nicht mehr. Ich werde über eine Magen-
sonde ernährt und zudem künstlich beatmet. Alle 
Texte schreibe ich über meinen augengesteuerten 
Kommunikationscomputer. 

Was passiert mit meinem Vertrauen in die Politik? 
Wenn man von der Unabhängigkeit mehr oder min-
der schnell zur kompletten physischen und sozialen 
Abhängigkeit gleitet, braucht man schon sehr viel 
Vertrauen in seine Mitmenschen und in die Gesell-
schaft, um nicht den Lebensmut zu verlieren. Sind 
soziale Sicherheit und Gesundheitswesen nicht 
der Inbegriff der Demokratie? Keiner von uns weiß, 
was das Schicksal ihm bereithält. Ob durch Krank-
heit oder Unfall, keiner hat die Garantie bis ins hohe 
Alter körperlich und geistig fit und selbstständig zu 
bleiben. Es könnte morgen, nächsten Monat oder in 
zehn Jahren jeden treffen.  

Deshalb ist dieses Thema wichtiger als die Tat-
sache, welche Partei gerade am Ruder ist. Es kann 
auch Dich von jetzt auf gleich treffen. Ohne politi-
sche Hilfe sterben Betroffene oder (über)leben in 
Umständen, die keiner ertragen würde. Im Falle eines 
Falles gibt es die Option die gesetzliche verankerte 

Sterbehilfe zu beantragen. Wo fängt das persönliche 
Leben an lebenswert oder nicht mehr lebenswert 
zu werden? Die Parole ‘Liberté, Égalité, Fraternité’ ist 
seit der Französischen Revolution 1789 der Inbegriff 
einer selbstbestimmten und selbstbestimmenden 
Gesellschaft. Wo bleiben Freiheit, Gleichheit und 
Brüderlichkeit für chronisch kritisch kranke und/
oder behinderte Menschen? Bezugnehmend auf die 
gesetzliche Regelung zur Euthanasie, drängt sich die 
Frage auf, wo die gesetzliche Regelung zur Unter-
stützung von Menschen mit chronisch kritischen 
Krankheiten und/oder behinderten Menschen bleibt, 
die ihr Leben in diesem Zustand in Würde und ent-
sprechender Assistenz in ihrem Zuhause weiterfüh-
ren möchten? “Wäertvollt Liewen” setzt sich dafür 
ein, dass Betroffene die Möglichkeit bekommen, zu 
wählen wie und wo sie ihr Leben, trotz Krankheit und/
oder Behinderung, gestalten wollen, dies laut Umset-
zung des Artikels 19 der UN-Behindertenrechtskon-
vention (Unabhängige Lebensführung und Einbezie-
hung in die Gemeinschaft) und dem Artikel 15 (6) 
der luxemburgischen Verfassung (‘Jeder Mensch mit 
Behinderungen hat das Recht, alle Rechte gleichbe-
rechtigt zu genießen’). 

Natürlich hatte ich mir niemals mein Leben mit einer 
unheilbaren, tödlichen Krankheit wie ALS vorstellen 
können. Trotz allen Einschränkungen kann ich heute 
mein Schicksal mit dieser Krankheit akzeptieren und 
ein erfülltes und glückliches Leben führen. Dies ist 
aber nur möglich, wenn die notwendige Unterstüt-
zung von der Gesellschaft gesichert ist. 

Unsere Gesellschaft täte gut daran, ihre Zukunft zu 
sichern, indem sie in allen Bereichen Nachhaltigkeit 
einbringt. Wie könnte man beispielsweise Kinder-
seelen stark machen für die Wirren des Lebens? 
Die Tabuisierung von Krankheiten, Behinderungen 
oder Beeinträchtigungen verhindert, dass die Pflege 
schwerstbehinderter und/oder -kranker Menschen 
als lehrreich sowohl für die Pflegenden wie auch 
für die Gesellschaft, erkannt wird. Jede demokra-
tische Regierung sollte das Für und Wider all ihrer 
Entscheidungen abwägen. Wie könnte es verkehrt 
sein in die Zukunft aller ihrer Bürger zu investieren? 
Es zeichnet eine hochentwickelte Gesellschaft aus, 
dass sie achtsam mit ihren schwächsten Mitglie-
dern umgeht, denn sie hängen vom Gutdünken der 
Gesellschaft ab und benötigen daher in besonderem 
Ausmaß Solidarität. Nie wieder darf eine bestimmte 
Gruppe Menschen von der Gesellschaft ausgegrenzt 

 „Was dem Einzelnen 
nicht möglich ist, 
das schaffen viele“ 
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oder stigmatisiert werden. Unser familiäres Zusam-
menleben ist nach wie vor durch die Belastung der 
ALS nicht einfach und kostet immer noch viel Ein-
satz und Rücksichtnahme von jedem. Als unheil-
bar, tödlich erkrankter Elternteil möchte man seine 
Kinder und Hinterbliebenen nach seinem baldigen 
Tode gut abgesichert wissen. Von 2010 bis heute 
haben wir weit über 300.000 € zu meiner Pflege und 
zu den Personalkosten hinzugezahlt. Nicht, weil ich 
eine ‘Prinzessin auf der Erbse’ bin, sondern weil die 
staatliche Unterstützung einfach vorne und hinten 
nicht reicht. Nur wegen ihrer Liebe für mich… Seit 
der Pandemie hat sich der Preis vom medizinischen 
Verbrauchsmaterial teilweise verdreifacht. Wir hat-
ten, beziehungsweise haben immer noch sehr große 
Probleme, das Verbrauchsmaterial und Medika-
mente zu bekommen und zu bezahlen. In der häus-
lichen Intensivpflege sind Medikamente und das 
medizinische Verbrauchsmaterial essenziell für die 
Sicherheit der betroffenen Person. Ich war die erste 
invasiv Heimbeatmete Luxemburgs (2009), mit auf 
meinen Bedürfnissen geschulten Laienbetreuer und 
ich lebe immer noch! Luxemburg kann heute immer 
noch kein funktionierendes Modell der außerklini-
schen Intensivpflege für chronisch kritisch kranke 
Menschen vorzeigen. Dazu kommt noch, dass Hilfe 
zur Beatmung nicht zu den Aktivitäten des täg-
lichen Lebens der Pflegeversicherung gerechnet 
wird, was die Organisation der Hilfe kompliziert 
und teuer macht. Invasiv Beatmete sind meistens 
unfähig, eine Beatmung die defekt oder einfach 
nur abgegangen ist, wieder einsatzbereit und ange-
schlossen zu bekommen. In einer Institution oder 
einer Wohngemeinschaft kann solch eine Situation 
lebensbedrohliche Risiken für Betroffene mit sich 
bringen, weil keine sofortige Einsatzbereitschaft von 
Pflegefachkräften, Ärzten und/oder speziell geschul-
ten Assistenten rund-um-die-Uhr möglich ist. Von 
lebenserhaltenden Technologien oder apparativer 
Überwachung abhängig, sind ärztliche oder pflege-
rische Interventionen erforderlich, deren genauer 
Zeitpunkt und deren genaues Ausmaß im Voraus 
nicht bestimmt werden können. Dazu kommt auch 
noch die Unterfinanzierung der persönlichen Assis-
tenz. Kann es in einer Demokratie vorkommen, dass 
dem Einzelnen so viel zugemutet wird? 

Die Anthropologin Margaret Mead war der Auffas-
sung, dass ein verheilter Oberschenkelbruch der 
Ursprung der Zivilisation bedeutete. Jemand oder 
eine Gemeinschaft empfand Anteilnahme und 
entwickelte Fürsorge für die verletzte Person und 
beschützte, ernährte und versorgte sie mit Wasser 
während der Genesungszeit. Oft kommt dann die 
Frage auf, ob so ein Aufwand und so viel Geld für 
eine einzelne Person berechtigt sein kann! Als ich 
den Film ‘Saving Private Ryan’, nach einer tatsächli-
chen Gegebenheit sah, kamen mir so viel Opfer nur 
um einen einzigen Soldaten nach Hause zu holen, 
erst unpassend vor. Erst als ich mich selbst in einem 
völligen Zustand des physischen, psychischen, sozi-
alen, finanziellen, gesellschaftlichen Ausgeliefert-
seins befand, spürte ich den Druck und die Stigma-

tisierung der Gesellschaft. Aber ich verspüre auch 
einen immer stärker werdenden Wunsch nach einer 
ethisch korrekten und humanistischen Gesellschaft. 

Erkrankt man an einer chronischen kritischen Krank-
heit, hängt das Leben oder Sterben viel von der 
Hilfe und Pflege ab, die man erhält oder nicht erhält. 
Chronisch kritisch kranke Menschen brauchen 
mutige Politikerinnen und Politiker. Wir brauchen 
Politiker, welche mit gesundem Menschenverstand 
für neue Lösungen offen sind, unkonventionelle 
Lösungen ausprobieren und aktiv daran arbeiten, 
diese auch umzusetzen. Wir brauchen Politiker, die 
unser Gesundheitssystem an die Bedürfnisse der 
Betroffenen anpassen und nicht umgekehrt. Sie sind 
in allen Bereichen vollkommen abhängig von der 
Gesellschaft, in der sie leben, und viele gesellschaft-
liche Veränderungen und/oder Bewegungen haben 
unmittelbare Auswirkungen auf die Lebensqualität 
dieser Menschen. Das Leben wird für die Betroffenen 
in einen Standby-Modus versetzt. Einerseits weil der 
Betroffene sich selbst erst mal mit seinem Schicksal 
auseinandersetzen muss. Wie stark oder schwach 
diese innere Auseinandersetzung uns fesselt oder 
sogar lähmt, wird von der persönlichen Fähigkeit 
zur Resilienz mitbestimmt. Andererseits muss der 
Betroffene auch noch mit der Stigmatisierung durch 
die Gesellschaft klarkommen.  

Es bleibt nach wie vor immer noch sehr viel zu tun…  
Kommt wir packen es zusammen an! 

Denn, so Friedrich Wilhelm Raiffeisen: ‘Was dem Ein-
zelnen nicht möglich ist, das schaffen viele.’ 

Nathalie Scheer-Pfeifer“ 
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lokalsektionen

MUSEL-SAUER: Am 27. April 2024 fand der „Worker’s 
Memorial Day“ statt, der von der Sektion Musel-Sauer 
in Grevenmacher organisiert wurde.

DBRH: Vorstand der DBRH-Sektion bei der 
Feier am Vorabend des 1. Mai
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NORDSEKTIOUNEN: Einige Mitglieder 
des Vorstands der Sektion VSE haben 
am 19. Mai 2024 an der „Marche 
gourmande“ in Mertzig teilgenommen.

DBRH: Am 18. Mai 2024 fand das Rentnerfest 
statt, das von der DBRH-Sektion organisiert 
wurde.



56
 Z

oo
m

 a
uf

 d
ie

 lo
ka

ls
ek

ti
on

en

VOLMERANGE-LES-MINES: Am 23. März 2024 ist die Sektion Volmerange in die Partnerfamilie mit dem C.S. Volmerange und dem OGBL einge-
treten. Diese Partnerschaft hat es ermöglicht einen Satz von Trikots für die U13 des C.S. Volmerange. anzuschaffen sowie eine Tafel im Innenbe-
reich des Stadions aufzurichten.

UELZECHTDALL: Die Vorstandsmitglieder der Sektion Uelzechtdall haben ihr jährliches Fest 
zum 1. Mai in Lintgen organisiert.
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agendadatum uhr sektion event
05/07  18:30 DBRH Sektionstag  Gewerkschaftshaus, Düdelingen

05/07  19:30 Belgische Grenzgänger Grillfest für gewählte Delegierte  Waltzing Anmeldung obligat.: adrien.nuijten@ogbl.lu

13/07 19:00 Uelzechtdall Sektionstag  Kulturzentrum, Helmdange

20/07 11:00 Musel-Sauer Mitgliederversammlung  Bistrot Quai, Grevenmacher

02/09 - Luxemburg-Zentrum Labor Day Hamm

02/09 - Luxemburg-Zentrum Stand auf der Braderie  Stadt-Luxemburg

07/09 18:00 Deutsche Grenzgänger Sektionstag  Restaurant China, Konz

08/09 11:00 Nordsektiounen Sommerfest in Bissen

21/09 18:00 Deutsche Grenzgänger Sektionstag  Buchmas Landhotel Saarschleife, Mettlach -Orscholz

22/09 11:00 VSE & Dikrich/Veinen Sektionstag  Kulturzentrum, Colmar-Berg

27/09 19:00 Äischdall-Attert Sektionstag  Restaurant Bräiläffel, Kleinbettingen

27/09 18:00 Audun-le-Tiche – Villerupt – Pays Haut Sektionstag  Salle Jean Moulin, Audun-le-Tiche

28/09 18:00 Deutsche Grenzgänger Sektionstag  Gemeindehalle, Irrel

29/09 - Uelzecht/Mess Ausflug „Roude Léiw“  Remich

05/10 18:00 Deutsche Granzgänger Sektionstag  Hotel Kickert, Mettendorf

06/10 - Luxemburg-Zentrum Gedenktag  Weimerskirch

DREI FRANZÖSISCHEN OGBL-GRENZGÄNGERSEKTIONEN 
(Audun-le-Tiche - Villerupt - Pays Haut / Thionville-Metz / 
Volmerange-les-Mines) haben an verschiedenen Gewerk-
schaftstreffen teilgenommen, die in den letzten Wochen in 
Frankreich gegen die extreme Rechte und für die Rechte der 
Arbeitnehmer organisiert wurden – vor allem in Longwy,  
Thionville und Metz. 
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Datum Uhr Adresse Referent
07/09 18:00 An der Eisenbahn 8, 54329 Konz Frédéric Krier

21/09 18:00 Buchnas Landhotel Saarschleife, Cloef Straße 44, 66693 Mettlach-Orscholz Patrick Freichel

28/09 18:00 Gemeindehalle Irrel, Niederweiserstraße 31, 54666 Irrel Pitt Bach

05/10 18:00 Hotel Kickert, Enztal Straße 15, 54675 Mettendorf Nora Back

Die OGBL-Sektion Deutsche Grenzgänger lädt zu den Mitgliederversammlungen 2024 ein. Diese wichtigen Treffen werden als Sektions-
tage organisiert, um eine zentrale und zugängliche Lage für alle Mitglieder zu gewährleisten.

Ein zentrales Anliegen dieser Versammlungen ist die Stärkung und Erneuerung des Vorstands, um eine dynamische und engagierte Füh-
rung für die nächsten fünf Jahre zu sichern. Alle Mitglieder sind herzlich eingeladen, sich für eine Position im Vorstand zu bewerben. Diese 
ehrenamtliche Tätigkeit bietet eine wertvolle Gelegenheit, aktiv an der Gestaltung und Weiterentwicklung der Sektion mitzuwirken, Ideen 
einzubringen und die Interessen der Mitglieder zu vertreten. Neue und aktuelle Vorstandsmitglieder werden während der Versammlun-
gen vorgestellt und von den anwesenden Mitgliedern bestätigt.

Schriftliche Bewerbungen sind bis spätestens 24. August 2024 beim derzeitigen Präsidenten, Herrn Wolfgang Schnarrbach, einzureichen 
(E-Mail: W.Schnarrbach@t-online.de)

Termine und Veranstaltungsorte:

Im Anschluss an die Versammlungen lädt die OGBL-Sektion Deutsche Grenzgänger zu einem gemeinsamen Essen ein. Die schrift-
lichen Einladungen, zusammen mit den Tagesordnungen, werden zu einem späteren Zeitpunkt an alle Mitglieder der OGBL-Sektion 
Deutsche Grenzgänger per Post verschickt.

Ankündigung der Mitgliederversammlungen der 
OGBL-Sektion Deutsche Grenzgänger 2024

Die Grenzsektion Audun-le-Tiche – Villerupt 
– Pays Haut des OGBL widersetzt sich der 
geplanten Schließung des Verkehrs zwi-
schen Rédange und Beles. 

Am 23. Mai hat der Vorstand der Sektion 
in diesem Zusammenhang eine Sensibi-
lisierungsaktion bei den Nutzern dieser 
Straße durchgeführt und sie insbesondere 
dazu aufgefordert, eine Petition zu unter-
zeichnen (öffentliche Petition, eingereicht 
bei der Abgeordnetenkammer Nr. 3111: 
„Nein zur Schließung der Straße zwischen 
Rédange und Beles“).

Nein zur Schließung der Straße zwischen 
Rédange und Beles 
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1 5 .  A U G U S T  2 0 2 4
A B  1 1  A U E R

P A R K  S Ë N N E S R Ä I C H
L Ë L L J E N

GRILLFEST

10€ pro Persoun
5€ fir Kanner vun 0-10 Joër

Umeldungen bis den 1. August 2024:
BCEE LU57 0019 4355 0703 7000

Vermierk: Grillfest + Numm + Virnumm

Section Clervaux-Hosingen

Animatioun:
Maislabyrinth
Sënnesgaart

Matmaach-Musée

Summerfest

F i r  g u t t  S t ë m m u n g  m a t  l i v e  M u s i k ,
I e s s e n  a n  G e d r é n k s  a s s  g e s u e r g t !

8. September 2024 ab 11 auer 
zu Bissen

NORDSEKT IOUNE

2 DKT 409

1 FVY 875

1 FVA 883

1 ATB 048
1 BRZ 975
1 EZH 260
1 HFU 976
1 JXC 418
1 KGP 525
1 SUY 789

1 VQW
664

295 BBR
RCK 011

1 ABS 103
1 EYU 811
1 FFK 742
1 FIT 667
1 LJT 811

2 ABF 036
2 BEQ 827
2 CKE 495
BV 858 TT
NAV 581
 295BBR

1 DTX 121 
1 GDH 855
1 NSS 603
1 PAV 139
1 PSS 048
1 RRT 765
HDO 205
RX 4444
YA 9579

1 SJT 530
1 AKA 411
1 CQP 786
1 DDF 223
1 EUA 751
1 FIC 763

1 FUW 985
1 GQV 698
1 HCR 279
1 HFU 976
1 JGY 163
1 LLP 311
1 PTP 481
1 RTH 511
1 TES 905
1 VKJ 332
1 YHY548
2 AKT 507
2 AXX 914
2 BKA 505
2 CDL 679
2 EFH 981
UR 3131

1 AKA 411
1 BCV 904
1 CKI 995
1 DFA 255
1 DRP 242
1 FCA 799
1 FWS 378
1 GHL 361
1 GJQ 864
1 HPA 397
1 HRV 031

1 NJK 111
1 NTB 076
1 TBQ 939
1 UEX 378
2 AGE 210
2 AMR 583
2 BAP 347
2 CAU 844
2 EGS 498
HB 6612
LB 3002

1 AEW 193
1 EBM 172
1 EIH 931
1 ENT 159
1 EUA 750
1 GJP 596
1 KEC 162
1 PAH 594
1 SKY 703
1 ULY 401
1 VBU 645
1 VVK 995
1 XUH 686
2 AKL 693
2 CFZ 848
2 DXM 320
2 EAP 601
CW 758 JM

DUK 271
GR 207 VR
1 JER 016
1 JXC 418
1 HVF 681

CLES USB PANIERS GARNIS VOYAGE

Ergebnisse des Aufkleber-Wettbewerbs 
der belgischen Grenzgänger
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Sie haben weitere Fragen?
Kontaktieren Sie unseren Informations- & Beratungsdienst (SICA)

 (+352) 2 65 43 777  contact.ogbl.lu

Krankenschein aus

dem Haus gehen?

Darf ich im
#hereforyou

„Die ersten 5 Tage, auch wenn der Arzt es aufschreibt, darf man 
im Grunde genommen nicht aus dem Haus gehen, es sei denn 
man müsste zum Arzt oder ins Krankenhaus. Ab dem 6. Tag hat 
man von 10-12 Uhr und von 14-18 Uhr Freigang, es sei denn man 
hätte beispielsweise um 8 Uhr Morgens einen Termin beim Arzt. 
Es gibt ebenfalls andere Bedingungen oder Ausnahmen, wenn 
Sie mehr dazu wissen möchten können Sie sich gerne bei uns 
melden.“
Yasmine, Direktorin des SICA/OGBL



Letzter Termin für 

die Einreichung des 

vollständigen Dossiers 

beim OGBL:

9.12.2024

Neben seiner gewerkschaftspolitischen Arbeit bietet der OGBL den Arbeitnehmerinnen und 
 Arbeitnehmern und ihren Familien eine Reihe von Dienstleistungen an.

Alle Mitglieder des OGBL haben unter anderem das Recht, ihre Steuererklärung kostenlos ausfüllen zu lassen.

Mehr Infos auf ogbl.lu

Werden Sie Mitglied auf hello.ogbl.lu ogbl.lu  ogbl  ogbl_luxembourg

Gratis Ausfüllen
Ihrer Steuererklärung.



DÉCOUVREZ LES 
DERNIERS ARTICLES ET  

ABONNEZ-VOUS 
À LA NEWSLETTER

La Chambre des salariés a 
lancé improof, une plateforme 
de réflexion dont le but est 
d’alimenter le débat public et 
politique au Luxembourg et de 
contribuer au développement 
d’une économie juste et durable.
La plateforme se focalise sur 
différents thèmes relevant 
notamment de la politique 
économique et sociale.

La plateforme souhaite mettre en avant des contributions 
d’auteurs désireux  de mener des réflexions en faveur :
   d’un travail dans des conditions de grande qualité, 
   de la durabilité écologique et sociale, 
   d’une consommation éco- et socio-responsable, 
   du développement socio-économique, 
   d’une justice distributive et de la cohésion sociale, 
   de la lutte contre les exclusions et les inégalités, 
   d’une formation initiale et continue englobant le 

développement de l’être humain dans tous les aspects de  
la vie.

www.improof.lu

ENTDECKEN SIE DIE 
AKTUELLEN BEITRÄGE  
UND ABONNIEREN SIE  
DEN NEWSLETTER

Die Arbeitnehmerkammer hat 
improof ins Leben gerufen, 
eine Reflexionsplattform, deren 
Ziel es ist, die öffentliche und 
politische Debatte in Luxemburg 
anzuregen und zur Entwicklung 
einer gerechten und nachhaltigen 
Wirtschaft beizutragen.
Die Plattform widmet sich 
verschiedenen Themen aus 
den Bereichen Wirtschafts- und 
Sozialpolitik.

Es sollen dementsprechend Beiträge von Autoren in den 
Vordergrund gestellt werden, die zu folgenden Thematiken 
Überlegungen anstellen möchten:
   der Arbeit unter hochwertigen Bedingungen, 
   der ökologischen und sozialen Nachhaltigkeit, 
   dem umwelt- und sozialverantwortlichem Konsum, 
   der sozioökonomischen Entwicklung, 
   der Verteilungsgerechtigkeit und dem sozialen Zusammenhalt, 
   dem Kampf gegen Ausgrenzung und Ungleichheiten, 
   der Fortbildung, die die Entwicklung des Menschen in allen 

Lebensbereichen umfasst.

Une plateforme de réflexion pour une économie durable et juste

Eine Reflexionsplattform für eine nachhaltige und faire Wirtschaft
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Vakanz
Genéisst Är


